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#ST# Wahlprüfung und Vereidigung
Vérification des pouvoirs et prestation de serment

Schär, Berichterstatter: Die Wahlprüfungskommission hat
soeben die Wahl der Herren Walter Ammann, Lichtensteig,
und Dr. Andreas Müller, Gontenschwil, geprüft. Herr Am-
mann ersetzt unsere verehrte Kollegin, Frau Sahlfeld, wel-
che die Schweiz verlassen und deshalb ihren Rücktritt als
Nationalrätin gegeben hat. Auf der Liste der Sozialdemo-
kratischen Partei des Kantons St. Gallen war Herr Ammann
der erste Ersatzmann. Der Regierungsrat des Kantons
St. Gallen hat ihn als gewählt erklärt. Der Beschluss ist im
Amtsblatt publiziert worden. Die Generaldirektion der SBB
hat der Wahlprüfungskommission mitgeteilt, dass Herr Am-
mann aus dem Bundesdienst ausgetreten ist. Damit be-
steht keine Unvereinbarkeit mehr mit seinem Mandat als
Nationalrat.
Herr Dr. Müller ersetzt unseren geschätzten Kollegen und
Alterspräsidenten der Wintersession 1975, Herrn Staehelin,
der am 15. Februar 1976 verstorben ist. Auf der Liste des
Landesrings der Unabhängigen war Herr Müller der erste
Ersatzkandidat mit den meisten Stimmen. Der Regierungs-
rat des Kantons Aargau hat ihn als gewählt erklärt und
diesen Beschluss im Amtsblatt veröffentlicht. Im übrigen
hat die Wahlprüfungskommission festgestellt, dass auch
bei Herrn Müller keine Unvereinbarkeit mit dem National-
ratsmandat besteht.
Die Wahlprüfungskommission beantragt Ihnen daher ein-
stimmig, die Wahl der Herren Ammann und Müller zu vali-
dieren.

Präsident: Die Kommission beantragt, die Wahl der neuen
Ratsmitglieder zu validieren. Es sind dies Herr Ammann,
St. Gallen, als Nachfolger von Frau Sahlfeld, und Herr Mül-
ler, Aargau, als Nachfolger von Herrn Staehelin. Ein ande-
rer Antrag wird nicht gestellt. Die Wahlen sind somit als
gültig erklärt worden.

Die neuen Ratsmitglieder werden vereidigt
Les nouveaux membres prêtent serment
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Botschaft und Gesetzentwurf vom 9. April 1975 (BBI l, 1317)
Message et projet de loi du 9 avril 1975 (FF l, 1337)

Antrag der Kommission
Eintreten

Proposition de la commission
Passer à la discussion des articles

Eng, Berichterstatter: Auch an den Gesetzen nagt der
Zahn der Zeit. Wie alles vom Menschen Geschaffene be-
dürfen sie gelegentlich einer Auffrischung. Dies gilt na-
mentlich für Erlasse, die über 100 Jahre alt geworden sind,
selbst wenn von ihnen, würden sie für ihr ehrwürdiges Al-
ter am Radio geehrt, gesagt werden könnte, sie würden in
voller geistiger Rüstigkeit am politischen Geschehen Anteil
nehmen. Das Bundesgesetz über die eidgenössischen
Wahlen und Abstimmungen aus dem Jahre 1872, auf den
Tag genau 56 Jahre älter als Ihr Berichterstatter, hat denn

auch die Zeiten der Bundesverfassung von 1848 erlebt und
ist im Begriffe, die geistigen Strömungen der in Angriff ge-
nommenen Totalrevision der geltenden Verfassung mitzu-
erleben. Wie die Praxis zeigt, ist es trotz seines Greisenal-
ters noch immer durchaus praktikabel, weit entfernt von
Arteriosklerose und Resignation. Gleich dem ebenfalls
recht rüstigen, nur zwei Jahre jüngeren Bundesgesetz be-
treffend die Abstimmung über Bundesgesetze und Bundes-
beschlüsse aus dem Jahre 1874 haben die vielfältigen Er-
lebnisse eines langen Lebens aber doch allmählich das
«Zipperlein» gebracht, nur ein leichtes Hinken zwar, doch
für die heutige Zeit des Perfektionismus immerhin bemerk-
bar und mit ein Grund zur Behebung des Altersschadens.
Da gleichzeitig auch das aus dem Jahre 1919 stammende
Nationalratswahlgesetz und die geradezu jugendlichen Ge-
setze über die Revision der Bundesverfassung, die Vertei-
lung der Abgeordneten des Nationalrates auf die Kantone
und die Erleichterung der Stimmabgabe aufgrund ver-
schiedener parlamentarischer Vorstösse ihrerseits einer
Straffung und kosmetischen Behandlung unterzogen wer-
den mussten, lag es nahe, die politischen Rechte gesamt-
haft formell neu zu gestalten und in einem einzigen Erlass
zusammenzufassen.

Einer materiellen Neugestaltung waren dagegen enge
Grenzen gesetzt. Einerseits musste mangels einer Verfas-
sungsrevision an die geltenden Verfassungsbestimmungen,
wie sie im Ingress des Gesetzentwurfes zitiert sind, ange-
knüpft werden. Anderseits galt es, auf die schweizerische
Eigenart, soweit sie sich bewährt hat, Rücksicht zu neh-
men. Ziel der Gesetzesrevision waren mithin nicht spekta-
kuläre Neuerungen, sondern vielmehr die systematische
Neuformulierung und Zusammenfassung sechs bewährter
Bundesgesetze und eine möglichst weitgehende Verein-
heitlichung des Stimm- und Wahlrechts und dessen Aus-
übung unter angemessener Wahrung der kantonalen Ge-
bräuche.

Ihre Kommission hat die Vorlage in fünf Sitzungstagen be-
raten. Neben der Botschaft standen ihr weitere von der
Bundeskanzlei gelieferte Entscheidungshilfen zur Verfü-
gung, die es ihr ermöglichten, die Regelung in den Kanto-
nen zu überblicken und Auswirkungen ihrer Beschlüsse
auf die kantonale Gesetzgebung zu beurteilen. Dass die
Meinungen öfters getrennt waren, zeigen die auffallend
vielen Stichentscheide, zu denen sich der Präsident in An-
betracht der Ueberzeugungskraft der jeweiligen Anträge
geradezu durchringen musste, und die zahlreichen knap-
pen Entscheide. Schliesslich ist aber doch aus den Bera-
tungen ein Gesetz hervorgegangen, das im grossen und
ganzen dem bundesrätlichen Entwurfe entspricht. Nachfol-
gend sollen die wichtigeren Abweichungen noch kurz kom-
mentiert werden. Soweit keine Abweichungen bestehen,
wird auf die eingehende und klare Botschaft mit den darin
aufgeführten Erwägungen verwiesen.

Für die Bereinigung des Stimmregisters sieht der Gesetz-
entwurf in Artikel 4 Absatz 2 einen flexiblen Termin vor, in-
dem als letzte Frist für die Eintragung jeweils der Vortag
der ersten vorzeitigen Stimmabgabe bestimmt wird. In eini-
gen Kantonen wäre dies der Dienstag vor dem Wahlsonn-
tag, in anderen der Donnerstag. Da es jedoch zudem Kan-
tone gibt, welche die vorzeitige Stimmabgabe in weiterem
Umfange vorsehen, drängt sich aus praktischen Gründen
ein fixer Tag als Enddatum für Stimmrechtseintragungen
auf.
Nach Artikel 5 Absatz 5 des Gesetzentwurfes können Kan-
tone, welche die briefliche Stimmabgabe in weiterem Um-
fange vorsehen, das kantonale Recht auch für die eidge-
nössischen Abstimmungen und Wahlen als anwendbar er-
klären. Möchten die Kantone von dieser Kompetenz Ge-
brauch machen, mussten sie ihre Wahl- und Abstimmungs-
gesetze ändern. Demgegenüber sieht der Beschluss der
Kommission die unmittelbare Anwendung des kantonalen
Rechtes vor, womit eine kantonale Gesetzesrevision entfällt.
Das gleiche gilt im übrigen auch für Artikel 7 Absatz 3 des
Entwurfes.
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Eine weitere Differenz zum Entwurf des Bundesrates be-
steht in der Zulässigkeit der Stellvertretung. Während der
Gesetzentwurf in Artikel 5 Absatz 6 die Stellvertretung ge-
stattet, soweit das kantonale Recht sie für die kantonalen
Abstimmungen und Wahlen vorsieht, wird sie von der Kom-
missionsmehrheit abgelehnt. Ein Minderheitsantrag will die
Stellvertretung auf ein einziges Mandat beschränken. Die
Gründe für die Ablehnung beruhen teils auf der Furcht vor
möglichen Missbräuchen durch Stimmenfang, auftragswid-
riger Ausübung und Verletzung des Stimmgeheimnisses,
teils wird in Anbetracht der übrigen Erleichterungen der
Stimmabgabe die Notwendigkeit verneint.

Gegenstand einer eingehenden Aussprache bildeten die
ungültigen Stimmzettel nach Artikel 12 Absatz 1. Dabei
wurde namentlich der Begriff «sachfremde Aeusserungen»
als zu weitgehend empfunden. Die Vielfalt der Praxis lehrt
nämlich, dass selbst Missbräuche grossen Stils damit kei-
neswegs ausgeschlossen werden konnten, andererseits
aber ganze Teile des Staatsapparates mit ungezählten
Wahlrekursen beschäftigt werden mussten. Nach dem
Kommissionsbeschluss wird nurmehr die Ungültigkeit auf
ehrverletzende Aeusserungen oder offensichtliche Kenn-
zeichnungen beschränkt.
Nicht eitel Lob erhielt die Kommission mit ihrem Be-
schluss, die Unvereinbarkeit in Artikel 18 entgegen dem
bundesrätlichen Entwurf auf die direkt vom Bundesrat ge-
wählten Bundesbeamten zu beschränken. Befürworter und
Gegner dieses Beschlusses werden zweifellos in der De-
tailberatung eingehend ihre Gründe darlegen, so dass es
sich im Hinblick auf die Verhandlungsökonomie rechtfer-
tigt, auf die kommende Debatte zu verweisen.

Bei der Beratung der Bestimmungen über den Wahlakt war
die Kommission der Auffassung, die orientierende Bro-
schüre über die Wahlvorschriften, wie sie von der Bundes-
kanzlei erstmals 1971 und dann wieder 1975 - wegen der
Finanzrestriktionen leider nur in reduziertem Ausmass -
herausgegeben wurde, sollte rechtlich verankert werden,
damit sie nicht mehr Sparübungen leichthin zum Opfer
fällt. Dies führte zur Einfügung eines neuen Artikels 33a
mit der Marginalie «Wahlanleitungen».
Ganz wesentliche Aenderungen brachte die Kommission
des weiteren bei der neuen gesetzlichen Ausgestaltung
der Volksinitiative in den Artikeln 65 ff. an. Zwar war es ihr
- wie schon eingangs erwähnt - wegen der verfassungs-
massigen Schranken verwehrt, wertvolle, in der Oeffent-
lichkeit diskutierte Revisionsvorschläge zu prüfen. Die vor-
geschlagene Befristung der Unterschriftensammlung auf
zwölf Monate wird jedoch zu einer Verwesentlichung des
Initiativrechtes beitragen. In der Kommission wurde insbe-
sondere darauf hingewiesen, dass eine Initiative von einem
Impuls aus dem Volke getragen sein müsse. Wenn nun
aber die Unterschriften während Jahren mühsam zusam-
mengekratzt würden, ist der Vorstoss zum Zeitpunkt seiner
Einreichung möglicherweise gar nicht mehr aktuell. Eine
Befristung hat mithin eine Straffung des Volksrechtes zur
Folge. Sie hat sich in den Kantonen, die sie für ihr kanto-
nales Recht bereits eingeführt haben, auch bewährt. Da
besonders Stadtgemeinden gelegentlich mit der gleichzei-
tigen Beglaubigung kommunaler, kantonaler und eidgenös-
sischer Initiative und Referenden überschwemmt werden,
schlägt die Kommission eine Nachfrist von 30 Tagen vor
für solche Unterschriften, die vor dem 300. Tag bei der zu-
ständigen Amtsstelle zur Bescheinigung übermittelt, den
Initianten aber nicht rechtzeitig zur Einreichung zurückge-
geben worden sind.
Die weiteren, vom Bundesratsentwurf abweichenden Vor-
schläge dienen der praktischen Durchführung der Befri-
stung. Schliesslich soll jedes Initiativbegehren nach Arti-
kel 70 eine vorbehaltlose Rückzugsklausel enthalten. Da-
durch wird die Dispositionsfreiheit der Initianten keines-
wegs geschmälert, denn nicht der Rückzug ist obligato-
risch, sondern lediglich die Rückzugsfähigkeit. Ziel dieses
Obligatoriums ist auch nicht die legislatorische Förderung
von Rückzugstendenzen, sondern die Orientierung des

unterzeichnenden Stimmbürgers über die Rückzugsmög-
lichkeit.
Ueber den Gesetzestext hinaus hat sich die Kommission
eingehend mit gesetzgeberischen Problemen befasst, die
mittelbar zum Bundesgesetz über die politischen Rechte
Bezug haben. In diesem Zusammenhang ist vor allem auf
das von den Räten nunmehr verabschiedete Gesetz über
die politischen Rechte der Auslandschweizer zu verweisen.
Die Kommission hatte mehrheitlich die Meinung, das Spe-
zialgesetz in das allgemeine Gesetz einzubauen, zumal das
Auslandschweizergesetz nur fünf zusätzliche Bestimmun-
gen enthält und das zur Beratung stehende Gesetz doch
subsidiäre Anwendung findet. Nachdem die zuständige
Kommission von einer Vereinigung absah, ist es im Plenum
zu keinem dahingehenden Antrag gekommen.
Nach der Verabschiedung des Bundesgesetzes über die
politischen Rechte der Auslandschweizer tauchten hin-
sichtlich der Ausübung des Nationalratsmandates durch
einen im Ausland wohnhaften Schweizer weitere Fragen
auf, wie politischer Wohnsitz, Aktenzustellung ins Ausland
und Reiseentschädigung. Die Kommission verzichtete
schliesslich auf eine Ergänzung der bestehenden gesetzli-
chen Grundlage, in der Ueberzeugung, dass die Praxis im
Einzelfall eine angemessene Lösung des heute noch nicht
aktuellen Problems finden wird. Diskutiert wurde des wei-
teren der Einbau des Petitionsrechtes in den Gesetzent-
wurf. Rechtshistorisch ist das Petitionsrecht jedoch ein
Freiheitsrecht, das sich allerdings zu einem spezifischen
politischen Instrument zu entwickeln beginnt. Ein von der
Bundeskanzlei vorgelegter Entwurf zeigte aber, dass beim
gegenwärtigen noch zu wenig normiert werden kann. Die
Kommission kam deshalb zur Ueberzeugung, vorläufig die
verwaltungsinterne Regelung bestehen zu lassen und von
einer Ergänzung des Gesetzentwurfes abzusehen.
Zum Schluss bleibt mir noch die angenehme Aufgabe des
Dankens: Der Dank der Kommission gilt vorab den beiden
Herren Bundespräsidenten, Herrn Bundespräsident Graber
für die Teilnahme an den Verhandlungen im Jahre 1975,
den Herr Bundespräsident Gnägi dieses Jahr abgelöst hat.
Danken möchte ich auch Herrn Bundeskanzler Huber und
Herrn Vizekanzler Buser für ihre wertvolle Beratung sowie
ihren Beamten, die uns umfangreich, zweckmässig und
prompt alle gewünschten Unterlagen bereitstellten; zuletzt,
aber nicht minder herzlich gilt der Dank der Sachbearbei-
terin, Frau Baumann, die es verstand, ihren Formulierun-
gen mit weiblichem Charme, aber mit juristischer Hart-
näckigkeit zum Durchbruch zu verhelfen.
Im Auftrag der Kommission bitte ich Sie, auf den Gesetz-
entwurf einzutreten und ihm zuzustimmen.

M. Mugny, rapporteur: Votre commission s'est réunie en
quatre séances, les 6 mai, 12 et 13 août et 30 octobre 1975
et le 20 janvier de cette année. Le président de la Confé-
dération, d'abord M. Pierre Graber pour l'année précé-
dente et M. Rudolf Gnägi pour 1976, assistaient à nos
séances, ainsi que M. Karl Huber, chancelier, M. Buser,
vice-chancelier, et Mme Baumann-Bruckner. Nous tenons
à les remercier les uns et les autres pour leur précieuse
collaboration.
La loi qui est soumise à vos délibérations .est en fait une
loi nouvelle regroupant en un seul texte des dispositions
contenues actuellement dans six lois spéciales dont la
première date de 1872 et la dernière de 1965. Vous com-
prendrez sans plus que, dans cette complication de six lois
à consulter, les possibilités d'erreur, d'interprétations dif-
férentes, même pour les spécialistes, donc les différences
d'application, constituent des risques que l'on ne peut pas
négliger. La situation actuelle n'est donc pas satisfaisante,
surtout du fait que le simple citoyen n'a pas le contrôle de
l'exercice de ses droits politiques. Nous exprimons donc
notre gratitude au chancelier de la Confédération et à ses
collaborateurs pour avoir entrepris ce travail et l'avoir
mené à chef. Le texte qui vous est soumis présente, par
rapport à la situation actuelle des modifications dont cer-
taines sont incontestablement importantes. Nous les com-
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mériterons rapidement du moins pour ce qui concerne les
principales.
Les institutions démocratiques subissent l'injure du temps
comme toutes les choses humaines. Ce n'est en général
pas très grave; il appartient au législateur de prendre as-
sez tôt les mesures nécessaires pour, précisément, «répa-
rer des ans l'irréparable outrage». Mais ce qui est plus
grave, c'est que ces mêmes institutions peuvent être me-
nacées par l'usage abusif qui en est fait. Le pire ennemi
de la démocratie, c'est l'abus de la démocratie; ces der-
nières années en particulier, le droit d'initiative en matière
constitutionnelle, ce droit précieux entre tous, est victime
de l'inflation. Chacun lance son initiative, du plus minus-
cule groupuscule contestataire jusqu'au géant de la distri-
bution, en passant par toutes les traditionnelles organisa-
tions économiques et sociales. Cela risque de devenir un
exercice sportif comme un autre et les mécanismes de la
démocratie directe se trouvent ainsi mis en péril. Si nous
continuons sur cette voie, nous en arriverons à une sorte
de blocage de notre système de démocratie directe. La
machine serait enrayée et la démocratie elle-même, deve-
nue obèse, exigerait un traitement chirurgical.
Votre commission a réfléchi longuement sur ces graves
problèmes de la démocratie helvétique moderne, car nous
devons éviter à la fois toute mesure exagérée qui dépasse-
rait le but à atteindre et, d'autre part, nous ne pouvons
pas non plus laisser les institutions se détériorer au fil du
temps. Nous proposons donc une solution qui nous paraît
à la fois nécessaire et suffisante. Venons-en d'abord à
l'ordonnance de la nouvelle loi fédérale sur les droits poli-
tiques. Cette loi se divise en huit parties, ou huit chapi-
tres, dont les titres sont les suivants: 1) le droit de vote et
l'exercice du droit de vote, articles 1 à 9; 2) les votations,
articles 10 à 15; 3) les élections au Conseil national, arti-
cles 16 à 54; 4) le référendum, articles 55 à 64; 5) l'initia-
tive populaire, articles 65 à 74; 6) les voies de recours,
articles 75 à 80; 7) les dispositions communes et 8) les
modifications et abrogations du droit en vigueur, ainsi que
les dispositions transitoires. Voici quelles sont les princi-
pales dispositions nouvelles de la loi: Dans le titre premier
vous avez l'article 5 qui propose le vote par procuration.
Certains cantons connaissent ce vote par procuration et
une majorité de votre commission propose de l'abolir. Le
Conseil fédéral proposait de l'admettre dans la mesure où
les cantons l'admettaient. Le majorité vous propose donc
de le supprimer tandis que la minorité voudrait le mainte-
nir, mais en le limitant à une seule procuration par citoyen.
Ensuite l'article 7, le vote anticipé, qui laisse aux cantons
plus de liberté que jusqu'à maintenant.
Dans le titre deuxième, vous avez, à l'article 17, la réparti-
tion des deux cents sièges du Conseil national selon la
population de résidence, comme jusqu'à maintenant; ce
problème a de nouveau été largement discuté dans votre
commission. L'article 18 prévoit d'élargir le droit d'éligibili-
té des fonctionnaires fédéraux. Seuls les fonctionnaires
nommés directement par le Conseil fédéral se verraient
condamnés, à l'avenir, selon votre commission, à ne pou-
voir siéger aux Chambres fédérales. L'article 31 prévoit
l'apparentement possible, comme jusqu'à maintenant,
mais une minorité de votre commission veut le supprimer;
je pense que nous aurons, sur ce plan-là, des débats
importants.
Au titre 4, le problème posé est celui du délai référen-
daire, ce délai restant pour le moment fixé à 90 jours; au
cours de la discussion, on a demandé également de pro-
longer ce délai. L'article 66 prévoit probablement l'une
des modifications les plus importantes parmi celles que
nous vous soumettons. Il s'agit précisément du droit d'ini-
tiative qui serait réglé désormais d'une façon différente.
D'abord, avant la récolte des signatures, les initiants doi-
vent soumettre leur texte à la Chancellerie fédérale. Cette
dernière l'examinera, le publiera, le rectifiera si néces-
saire et c'est seulement après la publication que les si-
gnatures pourront être collectées. Le délai pour recueillir
ces signatures est limité à une année. En fait, il est limité

à 300 jours puisque c'est au bout de 300 jours qu'elles
doivent être soumises pour contrôle aux instances canto-
nales compétentes. Il y a donc là une limitation dans le
temps: un délai est fixé pour recueillir les signatures né-
cessaires permettant de soumettre une initiative constitu-
tionnelle aux Chambres fédérales d'abord et ensuite au
peuple et aux cantons.
Un autre problème très important a été soulevé par une
minorité de la commission, c'est celui qui se pose à l'arti-
cle 74, au moment où l'initiative et le contre-projet sont
soumis aux électeurs. Jusqu'à maintenant les électeurs
pouvaient dire oui-non non-oui ou deux fois non mais pas
deux fois oui. Une minorité de votre commission propose
une solution qui permettrait également aux électeurs de
voter deux fois oui. C'est évidemment une innovation ex-
trêmement importante. Nous reviendrons sur le système
proposé dans la discussion de détail. Ce que je voudrais
dire c'est que le souci de la commission est de respecter
le meiux possible le choix de l'électeur, de lui offrir des
choix relativement clairs et plus larges que jusqu'à main-
tenant. Cette loi ne crée donc pas du droit nouveau. Elle
ne transfère pas de nouvelles compétences des cantons à
la Confédération; elle n'élargit pas le champ d'activité de
l'administration; elle n'augmente pas le budget fédéral;
elle n'introduit pas de nouvelles subventions, mais elle
codifie, elle simplifie, elle précise; elle adapte les disposi-
tions légales existantes touchant l'exercice des droits des
citoyens.
Elle veut aussi éliminer des abus, préciser ce qui existe et
donner à chacun les informations et les moyens juridiques
qui lui permettront d'exercer ses droits en connaissance
de cause. Elle ne bouleverse rien parce que, précisément,
il n'y a rien à bouleverser. Dans le droit formel où nous
introduit cette nouvelle loi, les révolutions sont rares, les
maturations sont lentes pour introduire de nouvelles insti-
tutions. Voilà pourquoi votre commission, à l'unanimité,
vous propose d'entrer en matière sur la loi qui vous est
soumise.

Sauser: Die liberale und evangelische Fraktion tritt grund-
sätzlich für eine einfache und übersichtliche Gesetzge-
bung ein. Wir begrüssen deshalb das neue Bundesgesetz
über die politischen Rechte. Es erlaubt die Aufhebung von
einem halben Dutzend bisheriger Gesetze, ohne dass die
Zahl der Artikel deswegen hätte vermehrt werden müssen.
Sie kann im Gegenteil sogar reduziert werden. Ausserdem
werden verschiedene Unklarheiten behoben, die in der
gegenwärtigen Gesetzgebung immer wieder zu Diskussio-
nen oder sogar zu Wahlrekursen Anlass gegeben haben.
Es ist vor allem zu begrüssen, dass für alle eidgenössi-
schen Wahlen und Abstimmungen endlich einheitliche Be-
stimmungen für das ganze Land geschaffen werden. Es
genügt, wenn sich der Föderalismus weiterhin bei kanto-
nalen Urnengängen ausleben kann. Für die kleinen Par-
teien ist es besonders wichtig, dass die Rechte der politi-
schen Minderheiten weiterhin in angemessener Weise ge-
wahrt bleiben sollen. Die Botschaft des Bundesrates ver-
dient ein besonderes Lob, weil sie rn einer Sprache ab-
gefasst ist, die auch für den juristischen Laien verständ-
lich ist.
Ich werde in der Detailberatung Gelegenheit haben, noch
zu einigen Artikeln das Wort zu ergreifen, wo die Meinun-
gen der Kommissionsmitglieder auseinandergehen. Vorläu-
fig beschränke ich mich darauf, Ihnen im Namen unserer
Fraktion Eintreten auf die Vorlage zu beantragen.

Aider: Wer Botschaft und Gesetzentwurf gelesen hat,
musste mindestens bei der ersten Lektüre den Eindruck
gewinnen, es gehe hier um ein politisch nicht besonders
brisantes Geschäft. Seiner ganzen Zielsetzung nach wollte
der Gesetzentwurf dies auch gar nicht sein. Das Anliegen,
verschiedene Bundesgesetze - mein Vorredner hat das
bereits betont -, in welchen die bürgerlichen Rechte nor-
miert sind, zusammenzufassen und diese übersichtlicher
und einheitlicher zu regeln, war und ist legitim. Mehr als
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dies war aber auch gar nicht möglich. Eine grundlegende
Neuordnung der Volksrechte müsste zuerst auf Verfas-
sungsebene vollzogen werden. Mit anderen Worten: Das
neue Bundesgesetz kann sich nur im Rahmen der beste-
henden verfassungsrechtlichen Ordnung bewegen, muss
diese respektieren und kann keinesfalls an der Substanz
der Volksrechte Abstriche vornehmen oder auch Neues zu
dieser Substanz hinzufügen. Dieser Hinweis auf die Rah-
menbedingungen der Gesetzesrevision mag vielen von Ih-
nen als überflüssig erscheinen, weil die Respektierung der
Verfassung eine gesetzgeberische Selbstverständlichkeit
ist. Nachdem ich Gelegenheit gehabt habe, den Kommis-
sionsberatungen zu folgen, ist dieser Hinweis aber nicht
so überflüssig. Ich kann Ihnen eine echte Besorgnis, die
ich aus den Kommissionsberatungen mitnehme, nicht ver-
hehlen und möchte das im Rahmen dieser Eintretensde-
batte und auch im Blick auf die zahlreichen Abänderungs-
anträge zum vorliegenden Gesetzentwurf kurz begründen.
Verschiedentlich schon im Zusammenhang mit parlamen-
tarischen Vorstössen, insbesondere aber in der Vorbera-
tenden Kommission, wurden Tendenzen spürbar, die im
Ergebnis auf eine Einengung, eine Beschränkung unserer
Volksrechte und damit der direkten Demokratie hinzielen.
So wurde etwa der Vorschlag gemacht, für das Sammeln
von Unterschriften für eine Initiative eine Frist von einem
halben Jahr einzuräumen. Die Kommission ging dann auf
ein Jahr. Oder es wurde angeregt, man sollte dafür sor-
gen, dass inskünftig Unterschriften für Initiativen und Re-
ferenden nur noch bei einer Amtsstelle abgegeben werden
könnten, dass man also nicht mehr öffentlich für die Initia-
tiven und Referenden Unterschriften sammeln könne. Man
hat angeregt, Initiativen durch die Bundesversammlung
unter anderem dann für ungültig erklären zu lassen, wenn
sie einen «staatsgefährdenden, unsittlichen oder gegen
Treu und Glauben verstossenden Inhalt aufweisen», was
immer man auch in diese sehr unbestimmten Rechtsbe-
griffe hineininterpretieren kann. Man beklagte zwar die
sinkende Stimmbeteiligung und wollte dennoch nichts wis-
sen von einem Stimm- und Wahlobligatorium, wie es ein-
zelne Kantone kennen, forderte aber gleichzeitig entschie-
dene Vorkehren gegen sogenannte Missbräuche der De-
mokratie, wie sie bei den vielen Initiativen in letzter Zeit
zum Ausdruck kämen, und argumentierte, diese Initiativen
drohten die Staatstätigkeit zu lahmen.
Das sind gefährliche Töne. Zum Glück kamen sie nicht
überall zum Durchbruch, aber - da mache ich mir gar kei-
ne Illusionen - sie sind allgegenwärtig. Wir verkennen
nicht, dass die Demokratie in eine Anarchie degenerieren
kann. Das haben schon die berühmten alten Griechen her-
ausgefunden. Wir verkennen nicht, dass die Möglichkeit
besteht, die Demokratie auf. mannigfache Art und Weise -
denken wir etwa an die sogenannten volksdemokratischen
Regimes - auszuhöhlen, sie leerlaufen zu lassen. Wir ver-
kennen nicht, dass man die Demokratie funktionsunfähig
machen kann usw. Aber, so weit ist es in unserem Land
noch lange nicht. Eine entsprechende aktuelle Gefahr ist
nicht auszumachen. Vor allem: Der mögliche Missbrauch
einer Institution spricht noch nicht gegen sie selbst. Die
immer wieder erwähnte Tatsache, dass es an Referenden
und vor allem an Initiativen in letzter Zeit nicht mangelt, ist
im Grunde genommen eher ein Zeichen für die Lebendig-
keit unserer Demokratie, für das tatsächliche Funktionie-
ren unserer Volksrechte. Es ist ein allzu billiges Unterfan-
gen, mit Beschränkungen der Ausübung dieser Rechte
einem angeblichen Missbrauch der Demokratie entgegen-
zuwirken, einer Demokratie, wie sie aufgrund der Verfas-
sung gewollt ist. Diese demokratischen Rechte sind dazu
da, von jenen, die sich für Politik, für die Gestaltung unse-
rer Verhältnisse in Staat und Wirtschaft interessieren, aus-
geübt zu werden. Wer hier mit dem Begriff des Miss-
brauchs operiert, muss sich den Vorwurf gefallen lassen,
die staatspolitisch und soziologisch wichtige Funktion un-
serer direkten Demokratie zu verkennen.
Worum geht es? Es geht darum, die politischen Kräfte in
unserem Staat innerhalb und nicht ausserhalb der Institu-

tionen zur Entfaltung zu bringen. Wir haben nichts davon,
wenn wir einer irgendwie zustande gekommenen sachbe-
zogenen oder grundsätzlichen Opposition oder Reformbe-
wegung den Gang durch die Institutionen unseres Staates
erschweren. Im Gegenteil: Erst der Hinweis auf diese In-
stitutionen und die Möglichkeit, sie zu benützen, legitimie-
ren uns, mit dem Begriff der Ordnung in die politische
Diskussion einzugreifen. Erst die Funktionsfähigkeit unse-
rer demokratischen Rechte, wie sie von der Verfassung
garantiert werden, legitimiert uns, auf diese sehr liberalen
Regeln hinzuweisen, wenn sie durchbrochen werden soll-
ten. Je mehr Sie die Ausübung der Volksrechte erschwe-
ren, desto weniger sind Sie dazu legitimiert, die Nichtbe-
achtung der Ordnung denen zum Vorwurf zu machen, die
in irgendeiner Beziehung etwas ändern wollen in unserem
Staat. Auf die Gefahr hin, dass wir uns auch inskünftig
immer wieder mit Forderungen politisch extremer Gruppen
befassen müssen: Wir machen es lieber hier im Ratssaal
oder in den Abstimmungslokalen, als Ruhe und Ordnung
mit Hilfe der Polizei oder des Militärs zu wahren.
Diese politisch und soziologisch so ausserordentlich wich-
tige Funktion der direkten Demokratie ist in unserem Staat
gewachsen. Sie hat die Funktion eines Ventils, durch das
Dampf abgelassen wird, durch das die politischen Kräfte
gewissermassen gebändigt werden können. Wir dürfen
festhalten, dass sich die direkte Demokratie als Ventil be-
währt hat; hüten wir uns davor, dieses Ventil leichtfertig
aufs Spiel zu setzen. Unser freiheitlicher Staat funktioniert
nur dann optimal, wenn es uns gelingt, mit und in seinen
Institutionen die Anliegen möglichst breiter, möglichst viel-
fältiger Bevölkerungskreise zur Geltung bringen zu lassen.
Schliesslich sind der Staat und seine Institutionen für das
Volk und ist nicht das Volk für den Staat da.
Aus diesen politischen Erwägungen heraus widersetzen
wir uns einer echten Erschwerung der Ausübung unserer
Volksrechte. Wir können uns beispielsweise dem Kommis-
sionsantrag zu Artikel 68 - er betrifft die Frist beim Sam-
meln der Unterschriften für Initiativen - nicht anschlies-
sen, während wir umgekehrt den Minderheitsantrag zu Ar-
tikel 24 bekämpfen (es geht hier um die Unterschriften für
Wahlvorschläge; Herr Kollege Allgöwer wird dazu noch
einen anderen Antrag begründen). Ich räume ohne weite-
res ein, dass in bezug auf die Initiativen-Unterschriften-
sammlung sicher sehr legitime eigene parteipolitische Er-
wägungen eine Rolle spielen. Wir sind als kleine Partei,
die bei der Verteilung des politischen Kuchens höchstens
mit den Brosamen rechnen kann, die vom helvetischen
Kompromisstisch fallen, auf die ungeschmälerte Erhaltung
unserer Initiativ- und Referendumsrechte angewiesen. Na-
türlich erregen wir bei der Ausübung dieser Rechte bis-
weilen Anstoss bei den grossen Parteien und Fraktionen;
ich erinnere an die Finanzvorlage 1974, an das Benzin-
und Heizölreferendum, an unsere Steuerinitiative. Aber
wenn unsere Demokratie für Sie, meine Damen und Her-
ren von den grossen Fraktionen, mehr ist als ein 1.-
August-Sujet, wenn Sie diese Demokratie lebendig erhal-
ten wollen, dann müssen Sie die Erwägungen, die ich Ih-
nen vorgetragen habe, akzeptieren. Es ist politisch unhalt^
bar, die Frist für Initiativen - um bei dieser Frage zu blei-
ben - so anzusetzen, dass dieses Instrument nur noch von
grossen und wohlorganisierten Gruppen, beispielsweise
den Gewerkschaften, benützt werden kann. Die Grosse
einer Partei oder einer Gewerkschaft ist - das haben wir
in letzter Zeit genügend vordemonstriert bekommen -
nicht unbedingt bereits ein Ausweis für besonderes politi-
sches Fingerspitzengefühl oder sachlich richtige Entschei-
dungen.
Es geht also um zwei Dinge: Wir dürfen es den nicht orga-
nisierten Bürgern nicht schwerer machen, ihre durch die
Verfassung verbrieften Rechte auszuüben, und - das sage
ich den grossen Fraktionen hier im Saal - springen Sie
über Ihren eigenen Schatten und machen Sie es kleineren
politischen Gruppen nicht noch schwerer, als diese es in
der politischen Auseinandersetzung mit Ihnen ohnehin
schon haben! Unsere politische Landschaft lebt vom Plu-
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ralismus und von der Berücksichtigung der Anliegen von
politischen Minderheiten. Im Rahmen einer echten demo-
kratischen Ausmarchung soll diese Auseinandersetzung
vonstatten gehen. Aus diesem Grunde bitte ich Sie auch,
bei den Anträgen, die in der Detailberatung dieser Vorlage
zur Diskussion stehen, im Zweifel immer der offeneren, der
demokratischeren Lösung zuzustimmen.

M. Dafflon: Le groupe du Parti du travail/Parti socialiste
autonome conçoit très bien la nécessité d'une refonte de
la loi, d'une mise à jour et considère qu'il était utile de
procéder à ce dépoussiérage. Nous pensons même que
l'on aurait pu espérer mieux. En effet, nous considérons que
les propositions qui nous sont faites ne nous entraînent
pas dans de très grandes innovations et nous déclarons
qu'il n'est pas judicieux que le gouvernement ait saisi
cette occasion - y compris la commission ou la majorité
de la commission - d'aggraver l'exercice des droits politi-
ques et d'essayer de régler par ce biais les comptes avec
tout ce qui n'est pas la majorité.
C'est en fait ce qui se passe lorsqu'il nous est proposé
par exemple, d'augmenter le nombre des signatures pour
le dépôt d'un bulletin de vote, la fixation d'un délai de 12
mois pour le dépôt des listes de candidats, le maintien de
l'incompatibilité des fonctionnaires de l'administration fé-
dérale. Par de telles mesures, on veut réserver le droit
d'initiative aux seuls grands partis gouvernementaux, aux
associations patronales, aux syndicats et par là on veut
éliminer les petits groupes, les formations d'importance
moyenne ou les formations oppositionnelles.
Dans un autre domaine, nous ne pensons pas qu'il est utile
de permettre au Conseil fédéral d'envoyer à tous les élec-
teurs et toutes les électrices un rapport accompagnant un
projet ou un message qui l'expliquerait. On nous dit bien
que le Conseil fédéral devra tenir compte de l'essentiel des
arguments des principaux partis de l'opposition, ce qui
signifie que l'on fait déjà un tri et qu'il ne sera pas tenu
compte des petits groupes ou des courants qui ne sont pas
représentés dans ce Parlement.
En revanche, nous regrettons vivement que l'on n'ait pas
profité de l'occasion pour revaloriser le droit de pétition
en le réglementant un peu, certes, mais en donnant à la
pétition une autre importance que celle qu'elle a aujour-
d'hui.
Notre groupe fera une série de propositions dans le sens
d'une démocratisation de la loi, afin de maintenir le rôle
capital que joue dans notre démocratie le droit d'initiative
et le droit de référendum, même pour les petits
groupes, je dirai même surtout pour les petits groupes. En
ce qui concerne les partis gouvernementaux majoritaires,
ils en ont moins besoin, je dirai même qu'ils n'en ont pas
besoin du tout puisque, si vous me permettez cette ex-
pression un peu cavalière, ils se «débrouillent» bien avant,
sans avoir besoin de lancer une initiative ou un référen-
dum. Nous aurons d'ailleurs l'occasion d'en reparler lors
de la discussion sur le projet de modification constitution-
nelle, sur le droit d'initiative et de référendum. Notre
groupe votera donc l'essentiel des propositions qui nous
sont faites, vous soumettra des améliorations en espérant
vivement que vous les soutiendrez.

Akeret: Im Namen der SVP-Fraktion der Bundesversamm-
lung empfehle ich Ihnen Eintreten auf diese Vorlage. Wir
begrüssen die mit der Vorlage verbundene Absicht,.die
Vorschriften über die Volksrechte in einem einzigen Bun-
desgesetz zusammenzufassen. Die Rechtssicherheit und
die Uebersichtlichkeit werden dadurch erhöht, Unklarhei-
ten werden, wenn leider auch nicht alle, ausgemerzt und
einige wesentliche Neuerungen eingebaut, die die Rand-
bedingungen für unsere direkte Demokratie einerseits ver-
bessern, andererseits straffen und die im Interesse einer
Verwesentlichung und Funktionsfähigkeit unserer Demo-
kratie liegen.
Zum Gang der Beratungen in der Kommission möchte ich
anerkennend vermerken, dass wir in der Kommission sehr
gut dokumentiert wurden. Die Stabsarbeit, die die Bera-

tungen begleitete und unterstützte, war ausgezeichnet und
könnte auch anderen Kommissionsberatungen als Beispiel
dienen.
Zu den einzelnen Punkten habe ich im Namen der Frak-
tion folgende Bemerkungen anzubringen: Zur Frage der
Stellvertretung stellen wir uns positiv. Vor allem in ländli-
chen Gebieten drängt sich die Stellvertretung zwischen
Familienangehörigen und Ehegatten geradezu auf. Sie ist
geeignet, die Stimmbeteiligung zu erhöhen. Im Kanton Zü-
rich hat sich die Stellvertretung sehr gut bewährt, und in
unserer Region sind nie Missbräuche vorgekommen. Wir
haben den Antrag des Bundesrates, die Stellvertretung als
zulässig zu erklären, soweit sie das kantonale Recht für
Abstimmungen und Wahlen vorsieht, für sehr vernünftig ge-
halten, und wir bedauern, dass eine Mehrheit der Kommis-
sion die Stellvertretung rundweg ablehnt und damit auf ein
zweckmässiges, legitimes Mittel, das Interesse an den
Volksentscheiden und Wahlen zu erhöhen, verzichtet. Den
Einwand, der in der Kommission gefallen ist, dass durch
die höhere Stimmbeteiligung infolge Stellvertretung das
Ständemehr beeinflusst werde, erachten wir als nicht
stichhaltig, jedenfalls als nicht stichhaltig genug, um eine
derartig nützliche Einrichtung abzulehnen. Unsere Fraktion
wird daher den Antrag der Kommissionsminderheit oder
die ursprüngliche Fassung des Bundesrates unterstützen.
Im weiteren befürworten wir sehr die Einführung einer
kurzen amtlichen Erläuterung der Abstimmungsvorlagen,
und, wie es unsere Kommission vorschlägt, .einer kurzen
Wahlanleitung zu den Nationalratswahlen. Dies wird es
den Stimmberechtigten ermöglichen, aus den oft recht
komplizierten, schwer lesbaren Abstimmungstexten, dem
sogenannten Amtschinesisch, klug zu werden und sich
aufgrund einer klaren, sachlichen Darstellung zu orientie-
ren. Wir erleben es immer wieder, dass in Abstimmungs-
versammlungen eine solche amtliche Erläuterung aus
Kreisen der Stimmberechtigten gefordert wird. Wir fragen
uns lediglich, ob als Herausgeber dieser Erläuterungen
nicht der Bundesrat, sondern das Parlament zeichnen soll-
te, das für die definitiven Abstimmungsvorlagen, für Geset-
ze und vor allem auch für Gegenvorschläge zu Initiativen
effektiv verantwortlich zeichnet.
In der Frage der Unvereinbarkeit (Art. 18) unterstützen wir
die Auffassung des Bundesrates, wonach es einer Verfas-
sungsrevision und nicht bloss einer neuen Verfassungs-
interpretation bedürfte, um die Wählbarkeit der nicht direkt
vom Bundesrat gewählten Beamten in den Nationalrat zu
ermöglichen. Angesichts des Widerstandes im Volke und
der öffentlichen Meinung scheint es uns auch wenig klug
zu sein, in dieser Frage eine Lösung durchsetzen zu wol-
len, die das ganze Gesetz mit seinen zahlreichen guten
Neuerungen, die es uns bringt, gefährden könnte.
Was die Bestimmungen über das Initiativrecht betrifft, so
befürworten wir eine Befristung für das Sammeln von Un-
terschriften und die Einführung einer obligatorischen
Rückzugsklausel. Das Beispiel der sogenannten «Mite-
nand-lnitiative» zeigt doch deutlich, wohin es führt, wenn
für ein Volksbegehren aof infinltum Unterschriften gesam-
melt werden können. Bis die letzte Unterschrift beisammen
ist, ist die Initiative durch die Verhältnisse möglicherweise
bereits überholt. Man sollte auch verlangen können, dass
ein Minimum von Impuls aus dem Volke hinter einer Initia-
tive steht, um sie innert nützlicher Frist abschliessen zu
können.
Sehr notwendig ist eine obligatorische Rückzugsklausel,
um «politischem Amokläufertum» den Boden zu entziehen,
denn diese Leute verbauen sich ihren Rückzug selbst.
Zu den Bestimmungen über die Nationalratswahlen: Wir
bedauern, dass der Bundesrat darauf verzichtet hat, eine
klare Regelung für das Institut der sogenannten Sammel-
listen in Kantonen, in denen mehrere regionale Listen ein-
gereicht werden, zu treffen. Die Unklarheiten im Gefolge
der Nationalratswahlen 1971 haben damals die Validie-
rungskommission des Nationalrates dazu veranlasst, auf
die bevorstehende und wünschbare Revision einzelner Be-
stimmungen des National ratswahlgesetzes zu verweisen.
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Die Ausführungen in der Botschaft über diesen Punkt kön-
nen daher nicht befriedigen. Der Hinweis auf eine gewisse
Grosszügigkeit in der Beurteilung der Listenbezeichnung
und der Behandlung von Zusatzstimmen genügt unserer
Auffassung nach nicht und schafft keine volle Klarheit. Wir
haben zur Regelung dieses Problems einen ergänzenden
Antrag eingereicht, der eine befriedigende Lösung der
Frage der Sammellisten (der Auffangliste) verspricht.
Zur Erhöhung der Zahl der Unterschriften für die Einrei-
chung einer Nationalratsliste: Die Zahl von 50 Unterschrif-
ten ist das Minimum dessen, was verlangt werden muss,
um gegen die chaotische Listenflut, wie wir sie bei den
jüngsten Nationalratswahlen erlebten, einen Damm zu er-
richten. Wir sind der Auffassung, dass man zum mindesten
in den grossen Kantonen, wo eine Ueberzahl von Listen
durch zahlenmässig unbedeutende Splittergruppen einge-
reicht wurden, noch weitergehen und das Quorum wirk-
sam erhöhen sollte.
Zuletzt noch ein Wort zum Initiativrecht: Es ist unbefriedi-
gend, dass die Vorlage das Verhältnis von Initiative und
Gegenvorschlag nicht löst und das doppelte Nein bei um-
strittenen Vorlagen das Uebergewicht behält, der Gegen-
vorschlag also benachteiligt ist. Eine praktikable Lösung
sollte in dieser Frage angestrebt werden, auch wenn für
die Gültigkeit und Regelung des doppelten Ja - wie es
Herr Muheim vorschlägt - eine Verfassungsrevision, die
beim Initiativrecht ohnehin fällig ist, nötig wäre.
Soweit unsere Auffassung zu einzelnen Punkten. Ich bean-
trage Ihnen im übrigen - wie erwähnt - im Namen der
SVP-Fraktion Eintreten auf die Vorlage. Zu einzelnen An-
trägen werde ich mich in der Detailberatung noch näher
äussern.

Muheim: Im Namen der sozialdemokratischen Fraktion
möchte ich zu der zu behandelnden Vorlage folgende Be-
merkungen machen:
Man darf die politische Bedeutung dieses Bundesgesetzes
nicht unterschätzen, auch wenn man sich von vorneherein
darüber Rechenschaft geben muss, dass wir an die
Schranken der Bundesverfassung gebunden sind. Es geht
immerhin - auch bei diesem Gesetz - um die Mitwirkung
des Volkes bei der Bildung des Staatswillens in unserer
Eidgenossenschaft. Ich glaube, dass dies doch die Bedeu-
tung der ganzen Vorlage unterstreicht.
Unsere Fraktion ist für Eintreten, und zwar deswegen, weil
diese Vorlage eine Reihe von Neuerungen bringt, die
durchaus zu begrüssen sind. Vorab begrüssen wir die
Rechtsvereinheitlichung, die geschaffen wird, indem nun
ein Gesetz für die gesamten politischen Rechte gelten soll,
statt deren sechs, die zum Teil lückenhafte und veraltete
Bestimmungen enthalten. Es ist vielleicht etwas bedauer-
lich, dass unser Rat nicht noch einen Schritt weitergegan-
gen ist. Wir haben nämlich in einer der letzten Sessionen
das Bundesgesetz über die politischen Rechte der Aus-
landschweizer verabschiedet. Man hätte ohne weiteres und
ohne Schwierigkeiten die etwa zwölf Bestimmungen dieses
besonderen Gesetzes in das Gesetz über, die politischen
Rechte einbauen können, und zwar wäre man so mit etwa
sechs Artikeln ausgekommen. Die ganze Frage ist aber
dann anders entschieden worden, schon in den Kommis-
sionen, und ich glaube, man kann heute nur noch feststel-
len, dass der Zug abgefahren ist. Ich möchte hier aber
nichteinen Schwanengesang singen.
In materieller Beziehung bekommen wir ebenfalls eine Ver-
einheitlichung des Rechtes, und zwar mit Bezug auf das
aktive Stimm- und Wahlrecht. Bisher hing die Frage des
Ausschlusses vom Stimm- und Wahlrecht in eidgenössi-
schen Angelegenheiten voll und ganz von den kantonalen
Regelungen ab. Neu ist nun, dass der Bund - dazu hat er
in der Verfassung die Kompetenz - den Ausschluss vom
Stimmrecht selber gesetzlich regelt. In Artikel 2 wird näm-
lich festgelegt, dass nur im Falle einer Entmündigung we-
gen Geisteskrankheit oder Geistesschwäche ein volljähri-
ger Bürger vom Stimmrecht ausgeschlossen ist. Man mag
der Auffassung sein, dass das weit gehe. Diese Regelung

gilt nur für eidgenössische Abstimmungen und Wahlen,
nicht aber für kantonale Urnengänge. Allerdings geraten
die Kantone in eine gewisse Zwangslage, indem die heute
von Kanton zu Kanton bestehenden Ungleichheiten beim
Ausschluss vom Aktivbürgerrecht in den Kantonen selber
entstehen, wenn sie sich nicht an die eidgenössische
Regelung anpassen.
Die Kommission hat in ihrer Mehrheit mit Bezug auf die
Wahlfähigkeit der Bundesbeamten in den Nationalrat die
Unvereinbarkeit eingeschränkt. Unsere Fraktion begrüsst
diese Regelung, aus der Ueberlegung heraus, dass eine so
grosse Gruppe, wie sie das Bundespersonal darstellt, nicht
zu Bürgern minderen Rechtes gemacht werden sollte. Wir
begrüssen deshalb den Beschluss der Kommission, die
Unvereinbarkeit nur soweit gelten zu lassen, als die Bun-
desverfassung in Artikel 77 das vorschreibt, nämlich für di-
rekt gewählte Bundesbeamte. Man mag es bedauern, dass
in diesem Verfahren nicht auch die Unvereinbarkeit einer
anderen, viel kleineren Gruppe bereinigt werden konnte,
nämlich der Personen geistlichen Standes. Das ist aber in
der Verfassung vorgeschrieben, wir müssen hier also eine
Verfassungsänderung vornehmen.
Die Frage bleibt offen, ob die Kantone die Wählbarkeit
kantonaler Beamter in den Nationalrat sollen ausschlies-
sen können, wie das in einigen Kantonen heute noch der
Fall ist. Persönlich habe ich Verständnis für gewisse Be-
schränkungen in dieser Richtung, nicht aber für einen to-
talen Ausschluss. Unsere Fraktion wird hier bei der Detail-
beratung einen Antrag stellen und eine gewisse Korrektur
vorschlagen.
Bei der Stimmabgabe durch den Stimmberechtigten
schlägt der vorliegende Entwurf eine eingehende bundes-
rechtliche Regelung vor. Das Bundesgesetz über die politi-
schen Rechte bringt Mindestvorschriften für die Kantone.
Man macht aber verschiedene Vorbehalte zugunsten der
Kantone, die bei diesen Vorschritfen über die Stimmabga-
be weitergehen und diese Vorschriften auch für die eidge-
nössischen Urnengänge als anwendbar erklären können.
Bisher hatten wir zum Teil eklatante Unterschiede, die be-
sonders zu Schwierigkeiten führten, wenn kantonale und
eidgenössische Urnengänge gleichzeitig erfolgten. Hier
kann eine Einheitlichkeit nur erreicht werden, wenn der
Bund Minimalvorschriften aufstellt und die Kantone weiter-
gehende Bestimmungen für die eidgenössischen Urnen-
gänge als anwendbar erklären können.
Wir begrüssen insbesondere die neuen, weitergehenden
Stimmrechtserleichterungen, z. B. die Erweiterung der vor-
zeitigen Stimmabgabe, die Ausdehnung der brieflichen
Stimmabgabe, vor allem in jedem Fall von Ortsabwesen-
heit, nicht nur bei der beruflichen Abwesenheit wie heute.
Es ist sicher erfreulich, dass die Stimmabgabe durch Mili-
tärpersonen - also Leute, die im Dienst sind - gleich be-
handelt wird wie die briefliche Stimmabgabe für alle ande-
ren abwesenden Personen. Der umständliche Weg über
die Staatskanzleien der Kantone kann vermieden werden.
In bezug auf die Stellvertretung halten wir es mit der Kom-
mission für richtig, diese als unzulässig zu erklären. Wir
sind der Meinung, die Abgabe der Stimme sei doch ein
höchst persönliches Recht. Herr Akeret, ich glaube, so viel
Interesse darf doch erwartet werden, dass der Betreffende
sich zur Urne bemüht oder mindestens das Stimmaterial
auf brieflichem Wege anfordert, was er ja nun sehr weitge-
hend tun kann. Wir befürchten, dass das Stimmgeheimnis
bei einer Stellvertretung durchlöchert würde und dass
auch Missbräuche - wir haben solche Beispiele - Platz
greifen könnten.
Eine besonders erfreuliche Neuerung erblicken wir darin,
dass künftig den Abstimmungsvorlagen eine amtliche Er-
läuterung beigegeben wird. Bisher bekam der Stimmbürger
nur den Text ohne jeden Kommentar, und dieser Text war
zweifellos - nicht nur wegen der juristischen Sprache - für
viele Leute unverständlich, besonders dann, wenn es sich
um eine Teilrevision eines Gesetzes oder der Verfassung
handelte. Umfragen haben ergeben, dass eine wesentliche
Ursache - nicht die einzige, aber eine wesentliche - der
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schwindenden Stimmbeteiligung in der mangelnden Infor-
mation liegt. Es ist deshalb richtig und erfreulich, dass nun
auch im Bunde die amtliche Erläuterung, das sogenannte
Bundesbüchlein - es braucht nicht jedesmal ein Büchlein
zu sein -, kommt. Ich glaube sagen zu dürfen, dass man in
den Kantonen und Gemeinden mit diesem System nur gute
Erfahrungen gemacht hat.

Abschliessend sei noch bemerkt, dass unsere Fraktion im
wesentlichen auch einverstanden ist mit der Revision des
Initiativrechts, obwohl wir uns gerade hier bewusst sind,
dass wir nur eine Teilrevision vornehmen. Die Frage der
Erhöhung der Unterschriftenzahlen wird uns diese Woche
noch beschäftigen, steht aber auf der Verfassungsbasis.
Die formelle Vorprüfung, die obligatorische Rückzugsklau-
sel, die Frist für die Einreichung einer Initiative, scheinen
uns richtig zu sein. Besonders liegt es uns natürlich am
Herzen, dass der Abstimmungsmodus bei Initiative und
Gegenvorschlag geändert wird. Das heutige System, bei
welchem nur zweimal Nein zugelassen ist, nicht aber zwei-
mal Ja, führt nach den gemachten Erfahrungen eindeutig
zu einer Verfälschung des Volkswillens. Deshalb sind wir
hier der Meinung, das System sollte geändert werden. Ich
werde bei der Detailberatung darauf zurückkommen und
dann natürlich auch auf die Verfassungsfrage eingehen,
d. h. darauf, ob wir das heutige System ändern können, oh-
ne auch die Verfassung selber ändern zu müssen.

In diesem Sinne darf ich vom Standpunkt unserer Fraktion
aus feststellen, dass eine Reihe positiver Neuerungen in
diesem Gesetzentwurf stecken, wir beantragen deshalb
Eintreten.

Barchi: Namens der freisinnig-demokratischen Fraktion ge-
statten Sie mir, einige allgemeine Bemerkungen über die
vorliegende Botschaft anzubringen. Ein Gesamtgesetz über
die politischen Rechte auf eidgenössischer Ebene war si-
cher wünschenswert. Die geltenden Bestimmungen über
eidgenössische Wahlen und Abstimmungen sowie über das
Initiativ- und Referendumsrecht sind nämlich in mehreren
Sondererlassen aufgeteilt. Durch das Inkrafttreten des
neuen Gesamtgesetzes werden sechs Bundesgesetze
aufgehoben. Somit wird sowohl die Uebersichtlichkeit der
Materie wie auch die Rechtsanwendung wesentlich er-
leichtert. Der Bundesrat, dem ein Dank für die gründliche
Revisionsarbeit und für den ausführlichen Kommentar
auszusprechen ist, hat einzelne Fragen neu und zweck-
mässig geregelt. Wo immer möglich wurden die Vorschrif-
ten gesamtschweizerisch vereinheitlicht, gewissen kanto-
nalen Eigenheiten wurde jedoch unter Berücksichtigung
des föderalistischen Aufbaus und des föderalistischen Gei-
stes unseres Staates Rechnung getragen, da die Durchfüh-
rung der Abstimmungen und Wahlen letzten Endes den
Kantonen obliegt. Die in einzelnen Fällen gefundenen Lö-
sungen, wo es darum ging, kantonale Eigenheiten mit
einem Minimum an einheitlichen Erfordernissen zu verein-
baren, sind als ausgewogen zu betrachten.

Im Laufe der Detailberatung werden in mehreren Punkten
etliche Meinungsverschiedenheiten auftauchen, die bereits
in der Kommission zutage getreten sind. Es sei mir hier
gestattet, auf die allerwichtigsten Divergenzen bereits jetzt
hinzuweisen. Die Botschaft sieht vor, dass die Bundes-
beamten nicht zugleich Mitglieder des Nationalrates sein
können. Die Kommission hat mehrheitlich entschieden,
dass die Unvereinbarkeit nur für die vom Bundesrat direkt
gewählten Bundesbeamten gelten soll, und zwar gemäss
wörtlicher Interpretation der Bundesverfassung. Es liegt
ferner ein Minderheitsantrag vor, dem ich persönlich zuge-
stimmt habe, gemäss welchem auch Personen, die in
anderen als beratenden Organen des Bundes mitwirken
und unmittelbar vom Bundesrat gewählt werden, z. B. die
Verwaltungsräte der Bundesanstalten, nicht zugleich Mit-
glieder des Nationalrates sein können. Die freisinnig-de-
mokratische Fraktion ist mit grosser Mehrheit der Mei-
nung, dass die Fassung des Bundesrates der teleologi-
schen Interpretation der Bundesverfassung entspricht und

sowieso vorzuziehen ist, und dass der Minderheitsantrag
abzulehnen ist.
Zu Artikel 31 liegt ein Minderheitsantrag der Sozialdemo-
kraten vor, der die Möglichkeit, Listen zu verbinden, aufhe-
ben will. Die Listenverbindung ist historisch in unseren
Vorstellungen der demokratischen Willensbildung veran-
kert. Dies ist, wenn ich mich nicht irre, bessere Belehrung
vorbehalten, in allen Kantonen bekannt. Sie aufzuheben,
würde bedeuten, unsere demokratischen Strukturen und
das Zusammenspiel der Parteien in unserem demokrati-
schen Leben wesentlich abzuändern. Deswegen bekämpft
meine Fraktion den Minderheitsantrag der Sozialdemo-
kraten.
Herr Sauser hat vorsichtshalber, und zwar für den Fall,
dass die Aufhebung der Listenverbindung gutgeheissen
werden soll, einen anderen Antrag gestellt zu Artikel 38. Er
schlägt vor, bezüglich der Verteilung der Mandate auf die
Listen, die Zahl der gültigen Stimmen aller Listen nicht
mehr durch die um eins vermehrte Zahl, sondern schlicht
durch die Zahl der zu vergebenden Mandate zu teilen.
Der Zweck ist einfach der, die kleinen politischen Grup-
pierungen zu bevorzugen. Auch diesen Minderheitsantrag
kann meine Frakton nicht unterstützen.
Einen wesentlichen Punkt bildet in der Vorlage die Unter-
schriftensammlung bei der Volksinitiative. Gemäss der Bot-
schaft ist die Unterschriftensammlung nach geltendem
Recht nicht befristet. Wir kennen die Frage der übermäs-
sigen Verbreitung, der Prolifération, wie die Welschen sa-
gen, der Volksinitiativen und der damit zusammenhängen-
den Probleme unter dem Schlagwort «Ueberforderung der
Demokratie». Im Sinne der Motion von alt Nationalrätin
Thilo Frey hat die Mehrheit der Kommission eine Befri-
stung von einem Jahr vorgeschrieben, was als ein echtes
Mittel zur Verwesentlichung der Demokratie zu betrachten
ist. Ferner kann man dadurch die sogenannten Volksinitia-
tiven auf Vorrat vermeiden, die zu Missständen führen. Ein
Minderheitsantrag von Herrn Aider schlägt vor, die Frist
auf zwei Jahre zu erstrecken. Herr Aider hat seinen Antrag
mit einem langen Plädoyer begründet, unterstützt durch
Herrn Dafflon. Herr Aider hat selber anerkannt, dass die
Demokratie zu einer Anarchie werden kann. Eine Befri-
stung auf zwei Jahre würde dem angestrebten Ziel, der
Lancierung von unüberlegten Volksinitiativen, welche kei-
nen grossen Widerhall finden, Einhalt zu bieten, nicht ent-
sprechen. Auch kleine Gruppierungen können die nötigen
Unterschriften in einem Jahr sammeln, wenn die Initiative
Widerhall findet. Bezüglich der Gültigkeit der Form einer
Volksinitiative fand in der Kommission eine umfassende
Diskussion über die materiellen Schranken einer Verfas-
sungsrevision statt. Ein Minderheitsantrag sieht vor, dass
Volksinitiativen mit sachlich unmöglichen Begehren ungül-
tig erklärt werden können; wieder einmal ein Antrag von
Herrn Aider. Man kann nicht leugnen, dass das Problem
der materiellen Schranken der Verfassungsinitiative be-
steht und ein echtes ist. Die freisinnige Fraktion ist aber
der Auffassung, dass Improvisationen gefährlich sind. Das
Problem sollte auf jeden Fall wenn immer möglich nicht
auf Gesetzesebene, sondern auf Verfassungsebene gelöst
werden, und zwar nach Einleitung eines gründlichen Ver-
nehmlassungsverfahrens, nach Anhörung von Experten
usw.
Ein letzter Punkt betrifft die berühmte Frage des Verbotes
des zweimal Ja-Stimmens bei den Abstimmungen über Ini-
tiative und Gegenentwurf, der von Herrn Kollege Muheim
bereits angeschnitten worden ist. Dies ist ebenfalls als ein
echtes Problem zu betrachten; das gebe ich zu, Herr
Kollege Muheim. Die geltende Regelung, die wir aber in
der Verfassung finden, geht im Prinzip von der Annahme
aus, es sei ausgeschlossen, dass zweimal Ja gestimmt
werden kann. Es mag wohl stimmen, dass diese Regelung
unbefriedigend ist, wie die Abstimmung über den Kranken-
versicherungsartikel gezeigt hat und nächstens die Abstim-
mung über die Mitbestimmung höchst wahrscheinlich noch
zeigen wird. Die Lösung muss aber auf Verfassungsebene
gefunden werden.
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Die freisinnige Fraktion vertritt die Auffassung, dass so-
wohl der Minderheitsantrag Muheim als auch der Minder-
heitsantrag Waldner verfassungswidrig sind. Ferner stellt
der Antrag Muheim eine ungerechtfertigte Privilegierung
des Volksmehrs gegenüber dem Ständemehr dar. Der An-
trag Waldner entspricht einer Privilegierung der Initiative
gegenüber dem Gegenentwurf.
Ich möchte Herrn Bundespräsident Gnägi anfragen, ob der
Bundesrat eventuell gewillt ist, die aufgeworfene Frage auf
Verfassungsebene überprüfen zu lassen, da, wie ich be-
reits angedeutet habe, die geltende Regelung nicht hun-
dertprozentig befriedigend ist. Es sei hier bemerkt, dass
dieses Problem nur in den letzten Jahren aktuell geworden
ist, da Bundesrat und Räte in der Vergangenheit, wie wir
das statistisch feststellen können, sehr selten von der
Möglichkeit Gebrauch gemacht haben, einen Gegenent-
wurf als Alternative zu einer Initiative zu präsentieren.
Namens der freisinnig-demokratischen Fraktion empfehle
ich Ihnen, dem Eintreten über die vorliegende Botschaft
zuzustimmen. Ich danke.

Frau Meier Josi: Im Namen der CVP-Fraktion darf ich
Ihnen Eintreten auf die Gesetzesvorlage beantragen. Sie
bringt uns zwar nur eine beschränkte Teillösung all der
Fragen um die Volksrechte, die uns in der demokratischen
Schweiz von heute gestellt sind. Sie ist weder das Patent-
instrument zur Verwesentlichung der Volksrechte noch das
Elixir zur Belebung der Demokratie. Aber deswegen sollte,
was sie bringen will und kann, doch nicht verachtet wer-
den. Bürger und Behörden werden zweifellos die über-
sichtliche Zusammenfassung von sechs Erlassen in einem
einzigen zu schätzen wissen. Stimmwillige, die wegen
Ortsabwesenheit oder etwa wegen Invalidität auf ihre Mit-
wirkung sonst verzichten müssten, werden die Ausweitung
des Korrespondenzverfahrens begrüssen. Die Kantone
werden es schätzen, wenn man ihnen gewisse Sonderhei-
ten belassi, wie das etwa beim Stellvertretungsrecht vorge-
sehen war. Informationswillige, die die Hilfe der Parteien
verschmähen, werden die Wahlanleitungen oder ein kühl
gehaltenes Behördebüchlein zu schätzen wissen. Alle An-
gehörigen von Minderheitsgruppen und auch die geplagten
Kassiere von grossen Parteien werden froh sein darüber,
dass zukünftig alle Kantone alles Stimmaterial ver-
schicken müssen. Die Massnahmen zur Bewältigung von
Listen und Kandidateninflation, wie wir sie seit den Wahlen
von 1971 erleben, sind sinnvoll. Einige gezielte Einschrän-
kungen von Volksrechten, wie das seit 1932 bedeutungslos
gewordene Geschworenenvolkswahlrecht, sind gerechtfer-
tigt, wenn auch nicht sehr dringend.
Zu begrüssen ist schliesslich alles, was vorgeschlagen
wird, um möglichst schnelle und sichere Abstimmungs-
und Wahlresultate zu ermitteln. Wenn das Gesetz weitge-
hend nur Symptom- und nicht Ursachenbehandlung der
Demokratiekrankheit vorschlägt, liegt das vor allem an
zwei Gründen: Einmal sind äusserst wichtige Probleme der
Regelung auf der Gesetzesstufe entzogen. Ich denke etwa
an die Schranken des Initiativrechtes, an die Unterschrif-
ten für Initiativen und Referenden oder an das politische
Mündigkeitsalter. Sie sind ihr entzogen, weil sie angesichts
ihrer Bedeutung zu Recht in der Verfassung geregelt wer-
den, so dass Aenderungen der ausdrücklichen Zustim-
mung von Volk und Ständen bedürfen.
Hätte man alle die Volksrechte betreffenden Fragen auf
sämtlichen Stufen in einer einzigen Revision behandeln
sollen? In einem Staat, wo man schon um 1920 die genau
gleichen Fragen stellte wie heute - lesen Sie etwa die in
der Botschaft zitierte Motion Brügger - und doch nichts zu
bewegen vermochte, ist der Politiker heute natürlich schon
glücklich, wenn nur einmal ein Paket erledigt wird.
Neben der Verfassungsgrenze engt uns eine zweite, viel
schwerer überwindliche Grenze ein. Sie liegt in der sozia-
len Wirklichkeit. Das mangelnde Interesse der Bürger an
ihrer Demokratie, an ihrem Staat, an ihrer Gemeinschaft
liegt nicht nur in den unzulänglichen Gesetzen begründet.
Zum guten Teil liegt es in der Natur dieser Menschen
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selbst, die den Staat bilden, und in ihren faktischen Ver-
hältnissen, in der immer schnelleren technischen Entwick-
lung mit komplizierten Einzelfragen, in den weltweiten Ver-
flechtungen, alles schwer erfassbar und undurchsichtig,
was zu Schlagwörtern in der Politik verführt, nicht zuletzt
auch in einer durch rapide Umweltveränderung bedingten
modernen Weltuntergangsstimmung, die sich im angstge-
nährten Unterzeichnen von gefühlsbetonten Initiativen
oder im fatalistischen Wegbleiben von der Urne äussert.
Sie liegt schliesslich auch in den Sitten der Konsumwelt,
die eigentlich gegenüber der Zeit, wo das Volk mit Brot
und Spielen zufrieden war, erschreckend wenig Fortschrit-
te gebracht hat.
Die heutige Vorlage masst sich also nicht an, alle Proble-
me um die Volksrechte zu lösen. Was aber zu lösen vorge-
schlagen ist, sollte im Bewusstsein geschehen, dass der
Bürger im Rahmen der eben erwähnten Grenzen einfache
und durchsichtige Vorschriften erwartet. Das gilt beispiels-
weise dort, wo Regeln für die Abstimmungen bei Initiative
samt Gegenvorschlag neu gesucht werden. Ich möchte
hier Einzelfragen nicht weiter vorwegnehmen, sondern nur
noch zwei von ihnen erwähnen, die mit einiger Heftigkeit
diskutiert wurden: einmal die Unvereinbarkeitsregel von
Artikel 18, «Welche Bundesbeamte sollen Parlamentarier
werden dürfen?», und die Frage der Initiativbefristung.
Bei der ersten geht es um den Grundsatz der Gewalten-
trennung. Das ist keine heilige Kuh, gewiss nicht. Aber die
Idee der Machtteilung und der Machtkontrolle, die dahin-
tersteht, dürfte nicht vergessen werden. Bei der Initiati-
venbefristung wird man sich bewusst sein müssen, dass
hier einer der wenigen Ansätze zur an sich wünschbaren
Rationalisierung von Volksrechten zu finden ist, dass aber
die Frist ihren Einfluss auf die Zahl der Unterschriften ha-
ben wird, über die wir in den nächsten Tagen verhandeln
werden. Die Bedeutung der Vorlage ist somit nicht zu
überwerten, aber sie stellt eine notwendige Flurbereini-
gung dar. Sie hat zudem den Vorteil, dass man dieses Mal
das Gesetz kennen wird, bevor die Verfassung geändert
wird.

M. Barras: Je me permets de faire quelques remarques
concernant cette loi sur les droits politiques.
On propose de remettre aux électeurs le texte soumis à la
votation au moins trois semaines avant celle-ci. Ce délai
me semble trop long. Des lois cantonales prévoient huit
jours et tous s'accordent à penser que ce laps de temps
est amplement suffisant et évite que les documents ne se
perdent dans toute la paperasse que chaque citoyen
trouve dans sa boîte aux lettres. Il faut également que le
citoyen reçoive dans une seule enveloppe tout le matériel
de vote, y compris le texte soumis au peuple, sinon il ne
peut savoir si la documentation remise est de la propagan-
de ou un texte publicitaire quelconque.
A l'article 33, le Conseil fédéral propose que les cantons
fassent remettre aux électeurs un jeu complet de tous les
bulletins électoraux et cela à leurs frais. Cela signifie,
qu'aux frais du contribuable nous aurions à distribuer à
toutes les citoyennes et à tous les citoyens des listes im-
primées de partis tels qu'on les a connus dans certains
cantons et qui s'intitulaient «Parti sans payer» ou «Parti
sans laisser d'adresse». On soutiendrait ainsi des groupe-
ments qui ne participent aux joutes électorales que par
plaisanterie ou pour se moquer des institutions de notre
démocratie. A mon humble avis, cette disposition est abu-
sive et présente un danger pour la démocratie. Il faut lais-
ser aux partis politiques le soin d'imprimer les listes et
éventuellement, aux cantons qui le désirent, le droit de
faire un cadeau.à toutes les formations qui présentent des
listes, mais il ne faut pas imposer une charge qui représen-
terait des dépenses inutiles pour les cantons.
D'autre part, le projet prévoit que, dix jours avant l'élec-
tion, les bulletins doivent être distribués aux citoyens.
Dans la plupart des cantons, huit jours sont prévus pour la
distribution de tout le matériel de vote - le samedi de la
deuxième semaine qui précède l'élection. Ce délai est suf-
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fisant et les circonstances prouvent que les citoyens n'exi-
gent pas de recevoir le matériel dans un délai plus long. Il
faudrait laisser à la législation cantonale le soin de régler
ce problème.
A l'article 59, la commission propose de remplacer le
terme «autorité compétente» par celui de «service compé-
tent». Il faut faire attention à cette nuance. Cela pourrait
signifier que les comités d'initiative demandent aux ser-
vices compétents cantonaux d'effectuer les contrôles pré-
vus au lieu de s'adresser, comme cela se fait jusqu'à pré-
sent, à chacune des communes. Il faut continuer à obliger
les comités d'initiative à soumettre les listes de signatures
aux communes et ne pas charger les cantons dans ce do-
maine. Il est donc utile de maintenir «autorité compétente
selon le droit cantonal», terme qui recouvre la notion de
service dans les cantons où la tâche de contrôle est
confiée à un service cantonal.
Après ces quelques remarques, je me réserve, bien enten-
du, la possibilité de faire des propositions ultérieurement,
suivant les réponses qui me seront données.

M. Bonnard: La loi dont nous nous apprêtons à discuter
pose des questions techniques et des questions politi-
ques.
Permettez-moi d'aborder très brièvement une ou deux
questions politiques.
La première touche la question de la compatibilité ou de
l'incompatibilité des qualités de fonctionnaire fédéral et
de membre du Conseil national. Nous sommes d'accord
entre nous sur le principe d'une certaine incompatibilité
mais nous aurons à discuter tout à l'heure de son éten-
due. Le Conseil fédéral nous propose une incompatibilité
absolue: ce serait le maintien du statu quo. Je crois qu'il
a raison, car ce maintien se justifie par des considérations
de principe.
La règle de la séparation des pouvoirs ne saurait à mes
yeux s'accommoder de la présence d'agents du pouvoir
exécutif au sein du pouvoir législatif. Venant d'un canton
qui ne connaît malheureusement pas la règle de l'incom-
patibilité sagement posée par le droit fédéral, je pourrais
dénoncer les vices du système pendant de longues mi-
nutes. Je m'en abstiendrai. Il me suffira de dire que la
possibilité pour un fonctionnaire, quel qu'il soit, de siéger
au Parlement ouvre la porte à des abus et fausse le jeu du
fonctionnement normal des institutions. Le rang de l'agent
du pouvoir exécutif et la tâche qui lui est dévolue sont
sans importance. Ce qui est décisif, c'est le jeu régulier
du lien de subordination qui existe entre le gouvernement
et tous ses agents. Le bon fonctionnement de ce lien
l'emporte, à mon sens, sur toute autre considération. Or il
est compromis dès l'instant que l'agent du gouvernement
joue le double jeu du subordonné et du surveillant. J'es-
père dès lors que le Conseil fédéral s'en tiendra à sa
proposition initiale.
Le second point concerne les mesures à prendre pour
faciliter l'exercice du droit de vote. Le droit de vote, vous
le savez, est aussi un devoir civique. Il est une condition
de l'existence même de la démocratie. On devrait dès lors
pouvoir exiger du citoyen qu'il se soumette à certaines
règles, à certaines restrictions, pour se mettre en mesure
d'accomplir son devoir. Mais la réalité enseigne qu'il est
opportun tout de même de prendre des mesures pour
l'aider à mieux remplir son devoir. Je crois donc qu'il faut
saluer les dispositions du projet qui vont dans ce sens et
qui touchent par exemple le vote par correspondance, par
procuration - proposé par une minorité - le vote des
invalides, le vote anticipé ou le vote des militaires.
Dans nos divers cantons, vous le savez, les usages ne
sont pas nécessairement les mêmes au sujet de ces diver-
ses facilités. La question pouvait se poser de savoir si,
s'agissant d'élections fédérales, il fallait édicter des règles
absolument uniformes. Je crois que la commission a bien
fait d'y renoncer et de laisser les cantons au bénéfice de
leurs usages. Il est plus simple que, dans un canton,
toutes les élections obéissent autant que possible aux

mêmes règles. Les inégalités que cela peut provoquer
entre cantons sont peu importantes, elles font partie de
ces différences inhérentes au fédéralisme qui sont, je
crois, nécessaires à la vitalité du pays.
Dans le cadre de ces facilités à apporter pour favoriser
l'exercice du droit de vote, on peut se poser deux ques-
tions: la première concerne l'augmentation du nombre des
signatures pour le référendum et le délai référendaire. Ce
n'est pas le moment de discuter le nombre des signatures
qui, vous le savez, relève d'un autre projet dont nous
discuterons un peu plus tard. Je me bornerai à dire ici
que j'en accepte le principe. En revanche, au cours du
présent débat, nous allons devoir nous demander s'il est
opportun d'élever le nombre des signatures et, en même
temps, de maintenir le délai référendaire à 90 jours. En ce
qui me concerne, je résous cette question négativement et
je présenterai une proposition visant à porter ce délai à
120 jours. Je motiverai cette proposition dans la discus-
sion de détail mais je serais heureux que MM. les rappor-
teurs, M. le porte-parole du Conseil fédéral, me fassent
part de leurs premières réactions, de telle manière que je
puisse, le cas échéant, modifier encore cette proposition
en cours de débat.
La seconde question touche le pouvoir de l'Assemblée
fédérale de déclarer une initiative nulle. Pour faciliter
l'exercice du droit de vote, c'est-à-dire ici pour permettre
à chaque citoyen d'exprimer un vote correspondant à sa
volonté réelle, il faut, et chacun s'accorde sur ce point,
que les initiatives qui sont contraires à l'unité de la ma-
tière ou de la forme soient annulées. Convient-il d'aller
plus loin, comme nous le suggère une minorité de la
commission, et autoriser l'Assemblée fédérale à déclarer

•nulles des initiatives posant des exigences irréalisables?
La proposition qui nous est présentée à cet égard doit
sans doute son origine à l'initiative de l'Action nationale
touchant le référendum sur les traités internationaux. Elle
me paraît appeler deux remarques: d'abord, elle repose
sur une dangereuse confusion du fond et de la forme. La
nullité d'une initiative affectée de vices de forme essen-
tiels est imposée par la nécessité de garantir un résultat
du vote correspondant à la vraie volonté de l'électeur. La
nullité de l'initiative irréalisable pose un tout autre pro-
blème, celui des limites matérielles du droit d'initiative et,
vous le savez, cette dernière question est pour le moins
contestée ou controversée. Il me paraît bien difficile d'ad-
mettre l'existence de telles limites si l'on ne veut pas
déboucher finalement sur la paralysie de notre régime
démocratique. Qu'une initiative soit irréalisable, c'est un
problème de fond sur lequel il appartient aux électeurs de
se prononcer.
Permettez-moi de terminer par un problème plus particu-
lier auquel je souhaiterais que MM. les rapporteurs m'ai-
dent à trouver une solution. L'article 75 du projet, lettre a,
ouvre un recours en cas de violation des dispositions sur
le droit de vote et notamment en cas de violation des
articles 59 et 60. Ces contestations portent notamment sur
la qualité d'électeurs des signataires d'un référendum ou
d'une initiative, autrement dit sur la question de savoir si
ces signataires avaient ou non le droit de signer. La solu-
tion de tels problèmes peut être décisive pour savoir si
une initiative ou un référendum a abouti. Si par exemple
des signatures sont éliminées à tort du calcul, par l'autori-
té, que cela conduit à constater que l'initiative ou le réfé-
rendum n'a pas abouti, les citoyens qui ont lancé l'initia-
tive ou le référendum auront, bien sûr, intérêt à recourir.
Mais, curieusement, le projet leur enlève pratiquement
tout moyen d'agir. En effet, en vertu des articles 61 et 68,
une fois déposées en main de la Chancellerie, les listes
ne peuvent plus être consultées. Comment donc feront les
citoyens qui auront lancé l'initiative ou le référendum pour
vérifier qu'en définitive des signatures éliminées - et elles
peuvent l'être jusqu'au niveau de la Chancellerie fédérale
- n'auront pas été éliminées à tort? Faudra-t-il recourir au
principe général du droit d'être entendu pour permettre à
ces citoyens de consulter néanmoins les listes, en dépit
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des articles 61 et 68? Je serais heureux que MM. les
rapporteurs répondent à cette question. Suivant la répon-
se qui me sera faite, je me réserve de présenter une
proposition de texte.

Eng, Berichterstatter: Ich kann dieser Eintretensdebatte
zwei Feststellungen entnehmen: Erstens einmal die wohl-
wollende Aufnahme des Gesetzentwurfes, wobei seine po-
litische Bedeutung anerkannt, aber glücklicherweise doch
nicht überbewertet worden ist. Zweitens - was uns in der
Kommission immer wieder beschäftigte - die Feststellung,
dass Sie auch im Rate die Grenzen anerkennen, die der
Gesetzesrevision gestellt sind; die Grenzen, die sich an
die Bundesverfassung anlehnen müssen. Es hat sich wäh-
rend den Beratungen in der Kommission jeweils gezeigt,
wie schwierig es ist, bei den politischen Rechten eine
klare, saubere Auslegung der Verfassung zu finden. Die
Gefahr der subjektiven Auslegung und die Gefahr, die
Auslegung nach dem Grundsatz «Der Zweck heiligt die
Mittel» vorzunehmen, ist gross, und ich nehme an, dass
sie auch weiterhin gross sein wird. Es zeigt sich also, dass
die Totalrevision der Bundesverfassung kaum noch abge-
wartet werden kann, um unsere politischen Rechte verfas-
sungsmässig neu zu ordnen, und zwar nicht lediglich
quantitativ mit der Unterschriftenzahlerhöhung, sondern
qualitativ mit einer Verwesentlichung der Volksrechte.
Die Detailfragen, die in der Eintretensdebatte gestellt wor-
den sind, werden heute und morgen Gegenstand der De-
tailberatung sein. Ich erinnere hier an die Befristung der
Initiative, die an sich in der Kommission nicht bestritten
war; eine Diskussion ergab sich lediglich in bezug auf die
Dauer der Unterschriftensammlung. Die Verlängerung der
Referendumsfrist stand nicht zur Diskussion, darüber wird
offenbar morgen ein Antrag eingereicht werden.
Ich möchte auch daran erinnern, dass das doppelte Ja
und weitere Entscheide in der Kommission nur mit Stich-
entscheid getroffen worden sind; die Meinungen gingen
also sehr auseinander, und zwar durch alle Parteien hin-
durch. Die Frage der Sammelliste wird Gegenstand eines
Antrages von Herrn Akeret sein.
Zum Schlüsse darf ich doch noch einmal feststellen, dass
unsere Gesetzesarbeit auf richtigem Wege ist und dass wir
sicher auch im grossen und ganzen ein zweckmässiges
Gesetz schaffen werden.

M. Mugny, rapporteur: Je reprendrai les principales inter-
ventions que nous venons d'entendre. Quant aux autres,
j'y reviendrai lors de la discussion des articles.
Tout d'abord, je constate qu'aucun orateur ne s'est oppo-
sé à l'entrée en matière. A M. Dafflon, qui s'interroge sur
les intentions du législateur, je réponds qu'il n'a jamais
été dans les intentions de la commission, ni du Conseil
fédéral, ni des rédacteurs de ce projet de loi de limiter le
droit d'initiative aux seules organisations patronales ou
syndicales ou à ceux qui ont à la fois les moyens et le
nombre. Il s'agit simplement d'éviter que des initiatives
lancées n'importe où et n'importe comment restent pen-
dantes durant des années sans qu'on sache si elles ont
abouti ou non. Il faut apporter un peu de clarté dans ce
domaine et le délai imposé aux initiateurs les obligera à
faire le nécessaire et à s'organiser pour hâter le dépôt
des listes.
La démocratie ne consiste pas à laisser tous les citoyens
décider de tout ce qui leur plaît. Elle consiste à laisser à
chacun les compétences qui sont les siennes et à deman-
der aux autorités de rendre des comptes aux citoyens. La
démocratie ne gagne rien à un foisonnement tel d'initia-
tives que les citoyens ne s'y retrouvent plus. Ils ont déjà
de la peine - ils le reconnaissent eux-mêmes - à se
prononcer sur la multitude d'initiatives qui leur sont sou-
mises chaque année.
M. Barras est intervenu au sujet du délai de trois semaines
fixé à l'article 11, 3e alinéa. Faut-il fixer un délai de huit
jours ou de trois semaines? La question peut se poser et
nous y reviendrons lors de la discussion de détail.

En vertu de l'article 33, les cantons enverront aux citoyens
l'ensemble des bulletins pour les élections au Conseil na-
tional, et l'impression comme l'envoi seront gratuits. On ne
fait au fond que légaliser une pratique qui s'étend de plus
en plus. Je sais que cela peut conduire à des abus - il
peut exister des «Partis sans payer» - mais la démocratie
ne va pas toujours sans idées farfelues et, jusqu'à présent,
elle n'a pas encore été mise en péril de ce fait.
Quant au problème des fonctionnaires fédéraux soulevé
par M. Bonnard, on- peut à bon droit se demander s'il est
plus judicieux de suivre l'avis du Conseil fédéral plutôt
que celui de la commission. Nous y reviendrons au cours
de la discussion de détail.
Une proposition visant à porter le délai référendaire à 120
jours plutôt qu'à 90 jours, délai prévu à l'article 56, a été
présentée au sein de la commission. Cette dernière a
estimé que cette proposition est liée à l'élévation du
nombre des signatures requises de 30000 à 50000. La
remarque de M. Bonnard est judicieuse, car il est proba-
ble que la question du nombre des signatures sera revue
encore au cours de la présente session et il serait logique
dans ce cas de porter le délai à 120 jours.
Quant à l'intervention de M. Bonnard relative aux initia-
tives posant des exigences irréalisables, nous y revien-
drons lors de la discussion de l'article 73.
M. Bonnard a également posé une question concernant les
voies de recours de l'article 75 en liaison avec les articles
61 à 68, qui interdisent la consultation des signatures une
fois que les listes ont été déposées à la Chancellerie
fédérale. On a voulu éviter qu'une fois les signatures dé-
posées, elles puissent être consultées par n'importe qui,
et que des personnes qui ne sont pas les initiateurs puis-
sent contrôler les listes pour savoir qui a signé ou n'a pas
signé l'initiative.
En revanche, il est évident que si l'on veut permettre
l'exercice du droit de recours, on ne doit pas appliquer
cette disposition aux recourants. Ceux-ci auront donc le
droit de consulter à la Chancellerie fédérale les listes de
signatures au cas où cette consultation constituerait un
élément essentiel du recours. Du reste, dans le message,
page 31, le Conseil fédéral dit ceci: «Le 2e alinéa reprend
la pratique actuelle, qui correspond aux règles déjà en
vigueur pour l'initiative.»
Donc, les recourants auront, comme jusqu'ici, le droit de
consulter les listes déposées, malgré les dispositions des
articles 61 à 68, qui ne touchent pas les recourants, mais
les citoyens extérieurs aux comités d'initiative.

Bundespräsident Gnägi: Gestatten Sie mir einleitend eini-
ge Bemerkungen. Ich möchte zunächst feststellen, dass
gegen Eintreten überhaupt kein Votum abgegeben wurde.
Die Vorlage wird positiv aufgenommen. Auch haben die
Referenten die Notwendigkeit und die Grenzen der Revi-
sion dargelegt. Ich möchte zusätzlich nur noch sagen,
dass die Revision sehr gründlich vorbereitet wurde: von
einer Studienkommission, die im Jahre 1971 eingesetzt
wurde, sowie mit dem Vorentwurf vom Juni 1973. Ueber
diesen Vorentwurf wurde ein Vernehmlassungsverfahren
durchgeführt, und die Stellungnahmen sind sehr einläss-
lich geprüft worden. Das Ergebnis dieser Prüfung ist die
Vorlage, die Sie vor sich haben.
Ich möchte mich auch nicht zu den Detailberatungen aus-
sprechen, sondern zum Eintreten nur vier Voten beantwor-
ten. Das erste ist die echte Besorgnis von Herrn Aider. Er
sagt, dass die Volksrechte eingeengt werden. Ich glaube,
dass dies nicht der Fall sein wird. Der Antrag über die
Erhöhung der Zahlen für Initiativen und Referenden geht
zurück auf parlamentarische Vorstösse. Die Verkürzung
der Befristung ist nicht vom Bundesrat vorgeschlagen wor-
den, sondern von der Kommission. Herrn Aider möchte ich
allerdings sagen, dass er sich diese Frage schon noch
überlegen muss; denn gegenwärtig - das haben Sie im
Anhang zu den Richtlinien gesehen - sind noch 20 Initiati-
ven hängig; diese müssen in beiden Räten durchgehen
und der Volksabstimmung unterbreitet werden. Dass ge-
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wisse Präzisierungen auf diesem Gebiet notwendig sind,
scheint mir sicher zu sein.
Zu den Ausführungen von Herrn Muheim möchte ich sa-
gen, dass die Frage, ob das Gesetz über die politischen
Rechte der Auslandschweizer in dieses Gesetz übernom-
men werden soll, erörtert worden ist. Sie ist von der
Kommission aus der Ucberlegung heraus abgelehnt wor-
den, dass es sich bei den Auslandschweizern um einen
Sonderfall handelt.
Herr Sarchi hat gefragt, ob wir das doppelte Ja bei Initiati-
ve und Gegenvorschlag von uns aus in der Verfassung
ändern möchten. Hier kann ich sagen, dass der Bundesrat
der Auffassung ist, dass diese Frage im Zusammenhang
mit der Totalrevision der Bundesverfassung geprüft wer-
den soll. Man muss sich tatsächlich fragen, ob die Einzel-
frage eines doppelten Ja bei Initiative und Gegenvor-
schlag Gegenstand einer einzelnen Verfassungsrevision
sein soll. Bei den Ausführungen von Herrn Barras möchte
ich unterstreichen, was Herr Mugny geantwortet hat. Unse-
res Erachtens sind die Fristen genügend, und es sollte
möglich sein, diese ohne Schwierigkeiten in den Kantonen
und in den Gemeinden zu respektieren.
Zu den Ausführungen von Herrn Bonnard möchte ich
ebenfalls sagen, dass wir keine Veranlassung hatten, diese
90 Tage auf 120 Tage zu erhöhen. Wir gehen davon aus,
dass in 90 Tagen das Referendum zustande kommen kann,
so dass eine Verlängerung nicht nötig sein sollte.
Bei der zweiten Frage zum Artikel 61 mache ich darauf
aufmerksam, dass dieser Absatz 2 bereits bestehendes
Recht darstellt. Auch hier hat Herr Mugny klar geantwor-
tet: Derjenige, der eine Beschwerde einreichen will, kann
natürlich Einsicht nehmen in diese Unterschriften und sich
vergewissern, ob die Zahl richtig ist. Bei einem Beschwer-
deverfahren wird dann die genaue Untersuchung durchge-
führt werden können.
Gestatten Sie mir im Eintretensvotum zu zwei Problemkrei-
sen allein Stellung zu nehmen, nämlich zu jenen Revi-
sionsvorhaben, die im Gesetz nicht berücksichtigt worden
sind; das ist die eine Gruppe. Des weiteren möchte ich
zum Verhältnis zwischen Bundesrecht und kantonalem
Recht zwei Ausführungen machen.
Verschiedene Reformprojekte im Zusammenhang mit den
politischen Rechten betreffen Probleme, welche in der
Verfassung selbst geregelt sind, bzw. zu regeln wären. Sie
konnten schon deshalb nicht Gegenstand des vorliegen-
den Gesetzes sein. All diese Fragen werden bei den Vor-
arbeiten zur Totalrevision der Bundesverfassung überprüft.
Einzelne davon wurden vorweggenommen. Botschaften
und Beschlussentwürfe des Bundesrates liegen bereits
vor, und die parlamentarischen Beratungen sind bereits im
Gang. Ich denke dabei an die Neuordnung des Staatsver-
tragsreferendums. Hier sind die Beratungen noch nicht
abgeschlossen.
Zur Frage der Erhöhung der Unterschriftenzahl bei Volks-
initiativen und Referenden: Hier hat Ihnen der Bundesrat
am 9. Juli 1975 ebenfalls eine Botschaft und einen Be-
schlussentwurf vorgelegt. Auf Ihren Wunsch findet die Be-
ratung darüber anschliessend an diejenige über das Bun-
desgesetz über die politischen Rechte statt.
Weitere Reformbegehren betreffen das Wahlsystem des
Nationalrates: die Wahlkreiseinteilung, die Berechnungs-
grundlage für die Verteilung der Nationalratssitze auf die
Kantone und die Senkung des Stimmrechts und des Wähl-
barkeitsalters. Eine speziell zur Behandlung dieser Fragen
eingesetzte Studienkommission hat bekanntlich im Jahre
1973 einen umfassenden Bericht unterbreitet. Was bei der
Wahlreform des Nationalrates zur Diskussion stand, war
einmal die Wiedereinführung eines Teils des Majorz-
systems. Hier hat das Vernehmlassungsverfahren eindeutig
gezeigt, dass man auf dieses Wahlsystem nicht zurück-
kommen wül. Auch die Kombination von Majorzwahlverfah-
ren und Proporzwahlverfahren, wie es etwa in Deutschland
praktiziert wird, wird im Vernehmlassungsverfahren mit
grosser Mehrheit abgelehnt. Bei der Verkleinerung der
Wahlkreise ist eine gewisse Zustimmung zutage getreten.

Es muss gründlich geprüft werden, ob grosse Kreise mit
15 oder 20 und mehr Sitzen von Bundes wegen oder nach
kantonalem Recht in mehrere Wahlkreise aufgeteilt wer-
den sollen. Der Bundesrat wird darüber entscheiden müs-
sen, ob und gegebenenfalls wie das Postulat der Verkleine-
rung der Wahlkreise weiter verfolgt werden soll.

Dann wird immer die Frage gestellt, ob von der Wohnbe-
völkerung als Grundlage für die Verteilung der National-
ratssitze abgegangen werden soll. Als neue Basis würde
auf die Schweizer Bevölkerung abgestellt. Hier haben wir
festgestellt, dass die welsche Schweiz und der Kanton
Tessin vier Mandate zugunsten der deutschen Schweiz
verlieren würden. Aus diesen Gründen hat der Bundesrat
am 12. März 1973 bereits beschlossen, auf die Weiterver-
folgung dieses Problems zu verzichten. Was die Senkung
des Stimmrechts- und Wählbarkeitsalters anbetrifft, hat
der Bundesrat auch in dieser Frage am 9. November 1973
beschlossen, darauf nicht einzutreten, aus der Ueberle-
gung heraus, dass bis jetzt in allen kantonalen Abstim-
mungen solche Vorlagen vom Volk verworfen wurden.

Nun zum Verhältnis von Bundesrecht zum kantonalen
Recht. Ich möchte kurz auf ein grundsätzliches Problem
eintreten, welches im ganzen bisherigen Verfahren dieses
Gesetzes immer wieder zu Diskussionen Anlass gab. Es
handelt sich, wie in dieser ausgesprochen politischen Ma-
terie nicht anders zu erwarten, um die Aufteilung der Kom-
petenzen zwischen Bund und Kantonen. Diese Frage war
ebenfalls mit dieser Vorlage diskutiert worden. Auf der
einen Seite bestand das Anliegen, die Normen für die
eidgenössischen Wahlen, Abstimmungen, Initiativen und
Referenden soweit als möglich zu vereinheitlichen; da es
sich um eidgenössische Aufgaben handelt, liegt die Frage
nahe, ob sie nicht in allen Kantonen grundsätzlich gleich
gelöst werden sollten. Auf der anderen Seite war man sich
bewusst, dass trotz der grundsätzlichen Wünschbarkeit
einer verbindlichen eidgenössischen Ordnung Konzessio-
nen an die abweichende Praxis der Kantone gemacht wer-
den mussten. Dies ergab sich hauptsächlich aus der Er-
kenntnis, dass eidgenössisches und kantonales Recht be-
sonders im Gebiet der politischen Rechte möglichst wenig
auseinanderfallen sollen. Der Bundesrat hat versucht, in
den kritischen Fällen auf die abweichende Ordnung vieler
Kantone Rücksicht zu nehmen, ohne dabei auf eine grund-
sätzliche Regelung auf Bundesebene zu verzichten. Als
Beispiel für eine Vereinheitlichung auf eidgenössischer
Ebene sei insbesondere angeführt, dass inskünftig nur
noch amtliche Stimm- und Wahlzettel benützt werden dür-
fen. Was die Konzessionen an die Kantone betrifft, möchte
ich hauptsächlich auf die Bestimmungen über die briefli-
che Stimmabgabe, die Stellvertretung und die Stimmabga-
be Invalider hinweisen.

Rücksichtnahme auf die jeweiligen Regelungen der Kanto-
ne war auch deshalb erforderlich, weil die Wahlen und
Abstimmungen immer noch in den Kantonen durchgeführt
werden und eine eidgenössische Kontrolle oder Sanktions-
möglichkeit nur in Beschwerdefällen besteht.

Aus diesen Gründen beantrage ich Ihnen, auf die Vorlage
einzutreten und die Detailberatung durchzuführen.

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen
Le Conseil passe sans opposition à la discussion
des articles

Titel und Ingress
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Titre et préambule
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen - Adopté
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Art. 1
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen - Adopté

Art. 2
Antrag der Kommission
Vom Stimmrecht in eidgenössischen Angelegenheiten ist
ausgeschlossen, wer wegen Geisteskrankheit oder Gei-
stesschwäche (Art. 369 ZGB) entmündigt wurde.

Art. 2
Proposition de la commission
(La modification ne concerne que le texte allemand)

Angenommen - Adopté

Art. 3
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen - Adopté

Art. 4
Antrag der Kommission

Abs. 1 und 3
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Abs. 2
Vor einer Wahl oder Abstimmung sind Eintragungen bis
zum fünften Vortag des Wahl- oder Abstimmungstages
vorzunehmen, wenn feststeht, dass die Voraussetzungen
zur Teilnahme am Abstimmungstag erfüllt sind.

Art. 4
Proposition de la commission

Al. 1 et 3
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Al. 2
L'inscription en vue d'une élection ou d'une votation est
reçue jusqu'au cinquième jour qui précède le jour fixé
l'élection ou la votation, s'il est établi que les conditions
permettant de participer au scrutin seront remplies le jour
fixé pour celui-ci.

Angenommen - Adopté

Art. 5
Abs. 1-4 und 7
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Abs. 5
Wenn die Kantone die briefliche Stimmabgabe in weiterem
Umfang vorsehen, ist das kantonale Recht auch für eidge-
nössische Abstimmungen und Wahlen anwendbar.

Abs. 6
Mehrheit
Stellvertretung ist nicht zulässig

Minderheit
(Sauser, Akeret, Bretscher, Eng, Meier Josi, Waldner)
Stellvertretung ist zulässig, soweit das kantonale Recht sie
für die kantonalen Abstimmungen und Wahlen vorsieht.

Niemand darf jedoch mehr als eine Stellvertretung über-
nehmen.

Antrag Dafflon
Abs. 2bis (neu)
Die Kantone können Stimmzettel mit Vordruck (mit einem
aufgedruckten Ja oder Nein) gestatten.

Art. 5
Proposition de la commission

Al. 1 à 4 et 7
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Al. 5
Lorsque les cantons autorisent le vote par correspondance
dans de plus larges limites, le droit cantonal est égale-
ment applicable aux votations et aux élections fédérales.

AI. 6
Majorité
Le vote par procuration n'est pas autorisé.

Minorité
(Sauser, Akeret, Bretscher, Eng, Meier Josi, Waldner)
Le vote par procuration est admis dans la mesure où le
droit cantonal le prévoit pour les votations et les élections
cantonales. Toutefois, le vote par procuration ne peut être
exercé par un citoyen qu'en faveur d'une seule personne.

Proposition Dafflon
Al. 2bis (nouveau)
Les cantons peuvent autoriser l'utilisation de bulletins de
vote avec inscriptions imprimées (portant un oui ou un non
imprimé).

Sauser, Berichterstatter der Minderheit: Nachdem im Kan-
ton Zürich seit langer Zeit unter bestimmten Bedingungen
bei kantonalen und kommunalen Wahlen und Abstimmun-
gen die Stellvertretung erlaubt ist, werden Sie verstehen,
dass ich mich dem Mehrheitsantrag nicht anschliessen
kann. Die Kommissionsminderheit möchte immerhin den
Gegnern der stellvertretenden Stimmabgabe soweit entge-
genkommen, dass sie den Vorschlag des Bundesrates
durch einen Zusatz auf eine einzige Stellvertretung ein-
schränkt. Damit dürfte die Gefahr von Missbräuchen we-
sentlich eingeschränkt werden.
Man darf aber ohnehin beim Erlass einer gesetzlichen Be-
stimmung nicht nur davon ausgehen, dass sie eventuell
missbraucht werden könnte. Auch beim vorliegenden Ge-
setz müssen wir in erster Linie mit der ehrlichen Ausübung
aller Befugnisse durch die Stimmbürger rechnen. Nur dort,
wo eine gesetzliche Bestimmung offensichtlich zu ihrer
missbräuchlichen Anwendung einlädt, müssen selbstver-
ständlich die nötigen Schranken eingebaut werden.
Es kann aber im Ernst nicht behauptet werden, die bisheri-
ge Regelung der Stellvertretung, wie sie z. B. bei kantona-
len und Gemeindeabstimmungen im Kanton Zürich gilt, ha-
be sich nicht bewährt. Es sind zwar tatsächlich bei den
Gemeindewahlen in der Stadt Zürich in einem einzelnen
Wahlkreis vor sechs Jahren Unregelmässigkeiten durch
das Einsammeln von Wahlzetteln in einem Altersheim
vorgekommen. Das Bundesgericht hat deshalb die Wahlen
im betreffenden Wahlkreis teilweise als ungültig erklärt, so
dass sie wiederholt werden mussten. Es handelt sich aber,
wie ich betonen muss, um eine Einzelerscheinung, die ge-
rade deswegen besonderes Aufsehen erregt hat, weil der-
artige Missbräuche in unserem Kanton keineswegs an der
Tagesordnung sind. Ausserdem würde durch die Be-
schränkung auf eine einzige Stellvertretung, wie es der An-
trag der Kommissionsminderheit vorsieht, dem massenwei-
sen Einsammeln von Stimmzetteln in Alters- und Pflegehei-
men ohnehin ein Riegel vorgeschoben.
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Das absolute Verbot der Stellvertretung bei eidgenössi-
chen Wahlen und Abstimmungen, wie es jetzt noch gilt,
führt einfach im Kanton Zürich und wahrscheinlich auch in
den anderen Kantonen mit analogen Regelungen immer
wieder zu Unzukömmlichkeiten, die mit einer Verärgerung
der Stimmbürger verbunden sind. Daran haben wir aber
einfach im Zeichen der sinkenden Stimmbeteiligung kein
Interesse. In unserem Kanton können sich beispielsweise
Ehegatten bei den kantonalen Urnengängen gegenseitig
vertreten. Ebenso können Eltern ihre Kinder oder Kinder
ihre Eltern bei der Stimmabgabe ersetzen, falls sie in ei-
nem gemeinsamen Haushalt leben. Es kann wohl nicht gel-
tend gemacht werden, dass das Abstimmungsgeheimnis
damit in unzulässiger Weise tangiert werde. In normalen
Verhältnissen werden wohl die im gemeinsamen Haushalt
lebenden Familienmitglieder ohnehin wissen, wie die ande-
ren zu stimmen gedenken. Ueberdies steht es ganz im Be-
lieben eines jeden Stimmberechtigten, ob er sich an der
Urne vertreten lassen will oder nicht, falls er an der per-
sönlichen Stimmabgabe verhindert ist.
Das Problem kann auch nicht einfach über die briefliche
Stimmabgabe gelöst werden, schon gar nicht bei der heu-
tigen Postbedienung! Ein Grund zur Verhinderung am
persönlichen Gang zur Urne tritt oft erst kurz vor dem Ab-
stimmungstermin auf, wo es für die briefliche Stimmabga-
be schon zu spät ist.
Man kann sich nun leicht vorstellen, wie Stimmberechtigte
reagieren, welche mit einem Stimmrechtsausweis eines Fa-
milienangehörigen im Wahllokal erscheinen und nun dar-
über belehrt werden müssen, dass sie wohl die Stimmzet-
tel ihres Vaters oder ihrer Ehefrau für die gleichzeitig
stattfindenden kantonalen und kommunalen Abstimmungen
einwerfen dürften, nicht aber denjenigen für die eidgenös-
sischen Vorlagen. Bis jetzt konnte man die Leute darauf
vertrösten, dass der Bund bald einmal seine gesetzlichen
Vorschriften soweit lockern werde, dass die bewährte kan-
tonale Praxis auch für eidgenössische Urnengänge Anwen-
dung finden könne. Das entspricht offenbar auch der Ab-
sicht des Bundesrates. Nach dem Vorschlag der Kommis-
sionsmehrheit würde aber der bisherige, eindeutig unbe-
friedigende Zustand gewissermassen zementiert.
Die Minderheit möchte denjenigen Kantonen, die aus
durchaus einleuchtenden Gründen weiterhin auf die stell-
vertretende Stimmabgabe verzichten wollen, keineswegs
eine andere Regelung vorschreiben. Sie möchte aber an-
derseits dort, wo sich irgendeine Praxis der Stellvertre-
tung eingelebt hat, auch keinen Zwang ausüben, den Weg
zurück anzutreten. Kleine Unterschiede in der Art und Wei-
se der Ausübung des Stimmrechtes werden sich ohnehin
auch in Zukunft in den einzelnen Kantonen nicht vermei-
den lassen. Es lohnt sich auf alle Fälle nicht, die Stimmbe-
rechtigten unter den heutigen Verhältnissen durch allzu
starre Vorschriften zu verärgern.
Bei der Begrenzung auf eine einzige Stellvertretung, wie
es die Kommissionsminderheit vorschlägt, hätte wohl nie-
mand Grund, sich über eine schikanöse Behandlung zu
beklagen. Andererseits ist damit auch die Gefahr von Miss-
bräuchen grösseren Stils behoben. Jedenfalls dürfte die
Gefahr von Unregelmässigkeiten keineswegs grösser sein
als bei der brieflichen Stimmabgabe, die hier nicht bestrit-
ten ist. Ich bitte Sie deshalb, der fakultativen Einführung
der Stellvertretung im Sinne des Vorschlages der Kommis-
sionsminderheit zuzustimmen.

Bretscher: Wir alle haben mit Besorgnis und Enttäuschung
in der letzten Zeit feststellen müssen, dass unsere Stimm-
berechtigten je länger desto weniger an die Urne gehen,
um ihr Stimmrecht zu erfüllen, bzw. die Stimmpflicht
auszuüben. Wenn man dann dazu noch zur Kenntnis neh-
men muss, dass in einzelnen Landesgegenden bald nur
noch 10 Prozent der Stimmberechtigten sich bemühen, ih-
rem Willen Ausdruck zu geben, ist es höchste Zeit, Mittel
und Wege zu suchen, um eine Verbesserung der Stimmbe-
teiligung zu erreichen. Eines dieser erprobten Mittel ist die
Stellvertretung, wie wir sie z. B. im Kanton Zürich seit lan-

gem mit Erfolg bei kantonalen Urnengängen haben. Wenn
wir schon nicht den Mut haben, die Stellvertretung ge-
samtschweizerisch einzuführen, sollten wir doch den Kan-
tonen gestatten, die die Stellvertretung auf kantonalem Bo-
den eingeführt haben, diese auch für eidgenössische Wah-
len und Abstimmungen zu erlauben, wie es der Minder-
heitsantrag oder der Entwurf des Bundesrates vorsieht.
Speziell in abgelegenen Gebieten mit einem weiten Weg
zur Urne, oder wo noch kleine Kinder gehütet werden
müssen, sollten sich beispielsweise die beiden Elternteile
gegenseitig an der Urne vertreten können. Es sollte nicht
mehr vorkommen (wie es im letzten Herbst der Fall war),
dass bei den Ständeratswahlen im Kanton Zürich die Stell-
vertretung gestattet, bei den Nationalratswahlen am glei-
chen Tag aber nicht erlaubt ist.
Aus allen diesen Gründen, speziell im Interesse einer bes-
seren Stimmbeteiligung, habe ich schon 1971 ein Postulat
eingereicht, das in diesem Zusammenhang nun verwirk-
licht werden könnte. Ich bitte Sie, ihm zuzustimnjen, wie es
auch die grosse Mehrheit unserer Fraktion tun wird. Im
übrigen möchte ich Kollege Muheim daran erinnern, dass
gleichzeitig mit meinem Vorstoss von 1971 aus der Frak-
tion der Sozialdemokraten durch Kollege Welter - auch er
wieder ein Zürcher - ebenfalls für die Stellvertretung vo-
tiert worden ist.

Friedrich: Herr Bretscher hat soeben die Stellvertretung
als Mittel zur Förderung der Stimmbeteiligung angeprie-
sen. Ich möchte das hier unterstreichen und dafür einen
gewissen experimentellen Nachweis erbringen. Es zeigt
sich nämlich im Kanton Zürich, dass dann, wenn gleichzei-
tig kantonale und eidgenössische Abstimmungen stattfin-
den - kantonale mit Stellvertretung, eidgenössische ohne -,
die Stimmbeteiligung im kantonalen Bereich besser ist als
im eidgenössischen. Ich darf Ihnen das mit ein paar weni-
gen Zahlen belegen:
Letzter Abstimmungstermin im Dezember 1975: Stimmbe-
teiligung eidgenössisch 37,2 Prozent (nicht glänzend natür-
lich), im kantonalen Bereich immerhin 41,3 Prozent, Diffe-
renz von etwa 4 Prozent; Märztermin 1975 eidgenössisch
32,3 Prozent gegen kantonal 35 Prozent; Dezember 1974
eidgenössisch 41 Prozent, kantonal 43 Prozent; Dezember
1973 40,8 zu 43 Prozent, und schliesslich, die grösste Diffe-
renz der letzten Jahre, im Mai 1973: 58 Prozent eidgenös-
sisch, 64 Prozent kantonal.
Dieses Bild zieht sich durch sämtliche Abstimmungen der
letzten Jahre hindurch. Es sind zum Teil bescheidene Dif-
ferenzen, aber es sind immerhin Differenzen. Ich glaube
behaupten zu können, dass diese Differenzen in erster Li-
nie auf die Möglichkeit der Stellvertretung im kantonalen
Bereich zurückzuführen sind. Von den beiden Fassungen
hier, die die Stellvertretung grundsätzlich zulassen, möchte
ich mich für diejenige des Bundesrates aussprechen, und
zwar deshalb, weil nur die bundesrätliche Fassung inner-
kantonal einheitliches Recht schafft, während die Fassung
der Minderheit innerkantonale Unterschiede doch wieder
ermöglichen würde. Wir haben im Kanton Zürich beispiels-
weise die Möglichkeit, dass man zwei andere Stimmbe-
rechtigte vertreten kann. Ich bitte Sie also, der bundesrät-
lichen Fassung zuzustimmen.

Müller-Zürich: Erlauben Sie mir eine redaktionelle Bemer-
kung zum Minderheitsantrag, dem ich grundsätzlich zu-
stimme. Nebenbei bemerkt, ist schon in Artikel 3 vom politi-
schen Wohnsitz die Rede; man fährt dann weiter
«Dies ...», was sich auf den Wohnsitz bezieht und «dieser»
heissen sollte. In Artikel 88 spricht man von Tatsachen, als
ob man sie gerichtlich ändern könnte, und meint Sachver-
halte.
Hier bei Artikel 5 Absatz 6 spricht man von Uebernahme
statt Ausübung der Stellvertretung. Stellvertretungen kann
man an sich unbegrenzt übernehmen, ausüben aber darf
man nur eine. Hier handelt es sich tatsächlich um einen
Grenzfall, ob es eine materielle Aenderung des Minder-
heitsantrages wäre oder nur eine redaktionelle Aende-
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rung. Ich wollte dem Rat nicht unnötig Zeit stehlen und er-
laube mir deshalb einfach zuhanden der Redaktionskom-
mission darauf aufmerksam zu machen, dass man von Aus-
übung und nicht Uebernahme der Stellvertretung sprechen
sollte. Der Minderheitsantrag würde dann also am Schluss
lauten: «Niemand darf mehr als eine Stellvertretung aus-
üben.» Das «jedoch» ist ohnehin überflüssig.

Schaffer: Nachdem so vehement für die Minderheit gewor-
ben worden ist, möchte ich doch auch zum Mehrheitsan-
trag Stellung nehmen und Ihnen empfehlen, diesem zuzu-
stimmen. Nachdem wir die Möglichkeit der brieflichen
Stimmabgabe haben, kommt der Stellvertretung im Grunde
genommen keine allzu grosse Bedeutung mehr zu. Wer
wirklich an einer Wahl oder Abstimmung teilnehmen will
und zwingend verhindert ist, an die Urne gehen zu können,
besitzt die Möglichkeit der brieflichen Stimmabgabe. Abge-
sehen davon, dass das eidgenössische Recht in Fragen
wie der vorliegenden eine einheitliche Linie einhalten soll-
te, sollten wir davon absehen, einer Möglichkeit auf eidge-
nössischer Ebene zum Durchbruch zu verhelfen, die viel-
fach zu Unannehmlichkeiten führt. Wenn ich das sage,
dann spreche ich aus den Erfahrungen meines Berufes.
Ich meine damit das systematische, vorbereitete Einsam-
meln und Wiederverteilen von Stellvertretungsvollmachten,
wobei vielfach auf die Stimmberechtigten doch ein gewis-
ser moralischer Druck ausgeübt wird. Wenn Herr Sauser
gesagt hat, dass der Riegel geschoben werde, wenn man
nicht mehr als eine Stellvertretung übernehmen könne, so
stimmt das eben nur bedingt, indem man ja Stellvertre-
tungsvollmachten weitergeben kann. Es ist doch so, und
nicht einmal unlogisch, dass -Parteien und auch andere In-
teressengruppen sich intensiv um Stellvertretungsvoll-
machten bemühen. Das Vorgehen ist oft recht unzimper-
lich und widerspricht nach meiner Auffassung dem demo-
kratischen Empfinden. Wenn davon die Rede ist, dass man
auch für Familienangehörige soll stimmen können, so habe
ich ein gewisses Verständnis dafür, bin aber doch der Mei-
nung, dass jeder Stimm- und Wahlberechtigte wenn immer
möglich selber an die Urne gehen sollte, und dass wir je-
denfalls das Frauenstimmrecht nicht etwa in dem Sinne
eingeführt haben, dass dann die Frauen ihren Männern
einfach Stellvertretungsvollmachten unterschreiben.
Ich bitte Sie also, dem Antrag der Mehrheit zuzustimmen.

Eng, Berichterstatter der Mehrheit: Ich darf Sie daran erin-
nern, dass Sie nun drei Anträge haben: den Antrag des
Bundesrates, den der Bundesrat aufrechterhält, auf voll-
ständige Freigabe der Stellvertretung, soweit das kantona-
le Recht dies vorsieht; den Antrag der Mehrheit, diametral
dem bundesrätlichen gegenübergesetzt: die Stellvertretung
ist nicht zulässig; und dann ein Vermittlungsantrag der
Kommissionsminderheit, vertreten durch Herrn Sauser, wo-
nach die Stellvertretung soweit zulässig ist, als sie ein
Mandat nicht überschreitet und im Kanton vorgesehen ist.
Die redaktionellen Anmerkungen von Herrn Müller-Zürich
wird sich dann die Redaktionskommission-merken.
Das Bundesgesetz über die eidgenössischen Wahlen und
Abstimmungen aus dem Jahre 1872 untersagt die Stimm-
abgabe durch Stellvertretung. In fünf Kantonen ist sie
dagegen zugelassen. Der Kanton Zürich - es ist Ihnen
erklärt worden - gestattet die Stellvertretung für Familien-
mitglieder, Stimmberechtigte über 60 Jahre, Invalide und
Kranke, wobei maximal drei Stimmzettel pro Person er-
laubt sind. Im Kanton Bern sind neben Alter, Krankheit,
Invalidität auch Abwesenheit und Entfernung von mehr als
fünf Kilometern Voraussetzung zur Stellvertretung, die je-
doch höchstens auf eine Person beschränkt ist. Der Kan-
ton Zug kennt die Stellvertretung für Familienmitglieder,
Alter, Invalidität und Krankheit, während der Kanton Basel-
land maximal eine Stellvertretung für Kranke und Gebrech-
liche zulässt. Schliesslich gestattet noch der Kanton
Schaffhausen für höchstens zwei Stimmzettel die Stellver-
tretung von Familienmitgliedern und über 65 Jahre alte
Stimmberechtigte. In diesen Kantonen ergeben sich bei

gleichzeitiger Durchführung kantonaler und eidgenössi-
scher Abstimmungen wegen der unterschiedlichen Rege-
lung der Stellvertretung in den Stimmbüros häufig Schwie-
rigkeiten und Anstände. Um diese zu beheben, macht unser
Entwurf Konzessionen gegenüber den Kantonen, in denen
das Institut der Stellvertretung eingebürgert ist. Im Ver-
nehmlassungsverfahren fand diese Lösung Zustimmung
nur durch die Kantone Bern, Baselland und Thurgau.
Andere Stellungnahmen waren teils strikte dagegen, teils
machten sie Vorbehalte namentlich bezüglich Beschrän-
kung auf Familienangehörige und auf höchstens eine Per-
son. Die Kommission hat sich eingehend mit der Frage der
Stellvertretung befasst und schliesslich mehrheitlich dem
ausdrücklichen Verbot zugestimmt, und zwar vorwiegend
aus Furcht vor möglichen Missbräuchen durch Stimmen-
fang, auftragswidriger Ausübung und Verletzung des
Stimmgeheimnisses. Mitbestimmend war des weiteren die
Tatsache, dass die Erleichterung durch die briefliche
Stimmabgabe und durch die vorzeitige Stimmabgabe je-
dermann ausreichende Möglichkeiten bietet, von seinem
Stimmrecht Gebrauch zu machen.
Die Kommission beantragt Ihnen daher, ihrem Beschluss
auf Verbot der Stellvertretung zuzustimmen. Nun bin ich
nicht gerade in einer komfortablen Lage, weil ich den Min-
derheitsantrag von Herrn Sauser unterschrieben habe.
Persönlich halte ich nämlich dafür, dass mindestens dem
Minderheitsantrag zugestimmt werden sollte. Man darf von
keinem Stimmrechtsinstitut von vorneherein missbrauchs-
fördernde Wirkung unterschieben, sondern muss davon
ausgehen, dass der Stimmbürger von seinem Rechte kor-
rekten Gebrauch macht. Missstände, die nicht auch bei
der brieflichen Stimmabgabe denkbar wären, sind denn
auch in den Kantonen, die die Stellvertretung kennen,
nicht vorgekommen. Mit der Annahme des Minderheitsan-
trages würden die Bürger, die sich an die Stellvertretung
in kantonalen Angelegenheiten gewöhnt haben, nicht vor
den Kopf gestossen.

M. Mugny, rapporteur de la majorité: La majorité de la
commission vous propose de ne pas accepter le vote par
procuration dans la loi fédérale, et ceci pour une raison
au fond très simple. Il y a bien sûr des problèmes d'abus -
on en a parlé ici, M. Sauser notamment - en disant cepen-
dant qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Mais nous pensons
qu'en soi le vote par procuration ne joue pas avec notre
système - j'allais dire qu'il est un abus du système - dans
le sens que ce que nous voulons, c'est que le citoyen lui-
même ou la citoyenne, bien sûr, donne son avis, participe
à l'élection, choisisse les candidats, joue son rôle dans
notre démocratie. Pour ceux ou celles qui ne peuvent pas
venir aux urnes pour différentes raisons - on a parlé de
maladie, on a parlé d'absence le jour du vote, etc. - il faut
favoriser l'exercice du droit de vote. Pour cela, on a intro-
duit, on généralise, on élargit le vote par correspondance
et le vote anticipé. Pour les malades et les invalides, vous
le savez, dans nos communes, il est possible de demander
que des policiers ou des représentants de partis viennent
avec les urnes dans les hôpitaux ou dans les familles. Par
conséquent, par différents moyens,' on favorise la partici-
pation, si bien qu'avec le système que nous avons, tout le
monde peut voter et le faire lui-même.
Dès lors, il n'y a pas de raison d'admettre la possibilité du
vote par procuration: quelqu'un charge quelqu'un d'autre
d'aller voter pour lui, voter comme lui le ferait ou parfois
même qu'il choisisse pour lui. Nous pensons que cette
méthode ne correspond pas avec ce que nous voulons
dans notre démocratie.
Enfin, la proposition de la minorité ne nie paraît pas con-
venir du tout. Ou bien on admet, comme le Conseil fédé-
ral, qu'il y ait des cantons qui veulent ce vote par procu-
ration et on leur laisse jouer ce jeu dans la même mesure
pour les votations et les élections fédérales que pour les
votations et les élections cantonales, ou bien on le sup-
prime. Mais avoir une sorte de demi-mesure, c'est-à-dire
que pour les votations cantonales on autorise ce vote
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dans la mesure où le droit cantonal le prévoit et que pour
les votations fédérales un citoyen puisse le faire en faveur
d'une seule personne, cela me paraît compliquer considé-
rablement, le système au point de vue administratif, et
sans aucun avantage.
Donc, la majorité de la commission vous propose de ne
pas tolérer dans les votations et dans les élections fédé-
rales le vote par procuration. Si malgré tout vous le vou-
lez, il vaut mieux voter la proposition du Conseil fédéral
que celle de la minorité.

Präsident: Ich mache Sie zwischenhinein darauf aufmerk-
sam, dass noch ein Antrag von Herrn Dafflon zu Ziffer 2
ausgeteilt wird. Herr Dafflon stellt einen neuen Antrag Zif-
fer 2bis.
Wir klammern diesen Antrag vorderhand in der Diskussion
aus und kommen darauf zurück, sobald der Antrag ausge-
teilt und gelesen ist.

Bundespräsident Gnägi: Die Frage der Stellvertretung hat
sowohl im Vernehmlassungsverfahren als in den Beratun-
gen des Bundesrates Anlass zu Diskussionen gegeben.
Diese Diskussionen sind seit längerer Zeit die gleichen,
indem gesagt wird, dass bei der Stellvertretung Missbräu-
che möglich seien.
Hierzu hat Herr Statthalter Schaffer ein Votum abgegeben.
Aus dem, was ich bis jetzt gesehen und gehört habe, glau-
be ich nicht, dass diese Stellvertretungen in jenen Kanto-
nen, in denen sie zugelassen sind, zu grossen Schwierig-
keiten Anlass gegeben haben. Ich glaube auch nicht, dass
mit der Stellvertretung entscheidende Aenderungen eintre-
ten könnten.
Der Bundesrat hält an seinem Antrag fest, und zwar aus
drei Gründen:
Den ersten Grund habe ich bereits beim Eintretensvotum
dargelegt. Es ist so, dass wir jenen Kantonen-entgegenge-
kommen sind, die die Stellvertretung kennen, und sie nicht
verpflichten, diese Stellvertretung aufzuheben. Es ist ein
Kompromiss den Kantonen gegenüber, die diese Stellver-
tretung noch kennen. Das sind im gegenwärtigen Zeit-
punkt noch fünf Kantone. Das ist der erste Grund.

Der zweite Grund ist der, dass es für den Stimmbürger
Schwierigkeiten ergeben kann, wenn er bei den eidgenössi-
schen Abstimmungen die Stellvertretung nicht benützen
kann, während er bei den kantonalen und Gemeindeab-
stimmungen die Stellvertretung benützen kann. Hier kann
der Stimmbürger den Unterschied nicht immer machen.
Der dritte Grund, der den Bundesrat veranlasst, an seinem
Antrag festzuhalten, ist der, dass wir davon ausgegangen
sind, die Stimmbeteiligung sollte etwas verbessert werden.
Die Möglichkeit, mit der Stellvertretung stimmen zu lassen,
wird zweifellos dazu beitragen, die Stimmbeteiligung zu
fördern.
Der Bundesrat ist aus diesen Gründen der Meinung, dass
mit der im Entwurf vorgeschlagenen Formulierung eine
praktikable Lösung des Problems vorliegt. Sie zwingt den-
jenigen Kantonen, die die Stellvertretung nicht kennen,
nichts Neues auf. Sie verunmöglicht aber den anderen
Kantonen, welche die Stellvertretung seit Jahrzehnten ken-
nen, ohne dass dies in der Praxis grosse Schwierigkeiten
gegeben hat, diese Form der Stimmerleichterung auch für
die eidgenössischen Wahlen und Abstimmungen zuzulas-
sen. Aus diesen Gründen hält der Bundesrat an seinem
Antrag fest.
Noch eine Bemerkung zur Differenz zwischen dem Antrag
des Bundesrats und dem Antrag der Minderheit: Hier ma-
che ich nur darauf aufmerksam, dass der Antrag des Bun-
desrates eine einfache Lösung darstellt. Die Kantone kön-
nen ihr bisheriges Stellvertretungsrecht beibehalten, und
damit ist die Abstimmung in den betreffenden Kantonen -
Gemeinden, Kanton und Bund - gleich. Beim Minderheits-
antrag ist es dagegen so, dass gewisse Kantone doch ge-
zwungen werden, ihr Stellvertretungsrecht zu ändern,

nämlich in dem Sinn, dass nur noch eine Stellvertretung
übernommen werden kann.
Das ist die Differenz und meines Erachtens der Nachteil
gegenüber dem Antrag des Bundesrates im Antrag der
Minderheit, der unterbreitet wurde. Der Bundesrat hält an
seinem Antrag fest.

Präsident: Wir kommen damit zur Bereinigung von Artikel 5.
Ich habe Ihnen bereits avisiert, dass ein Antrag Dafflon zu
Ziffer 2 ausgeteilt wird. Er ist mittlerweile ausgeteilt wor-
den. Damit wir aber den Zusammenhang nicht verlieren
mit dem, was wir jetzt diskutiert haben, würde ich Ihnen
beantragen, dass wir den Artikel 5 mit Ausnahme von Ab-
satz 2bis jetzt bereinigen. (Zustimmung - Adhésion)
Zu Ziffer 6 liegen drei Anträge vor: Der Bundesrat hält
seinen Antrag aufrecht. Dann haben wir den Antrag der
Minderheit, ähnlich lautend wie der Antrag des Bundesra-
tes, aber ergänzt durch einen Schlusssatz. Weiter haben
wir den Antrag der Mehrheit (Stellvertretung ist nicht zu-
lässig).
Ich schlage Ihnen vor, wie folgt abzustimmen: In einer
Eventualabstimmung stellen wir den Antrag des Bundesra-
tes dem Antrag der Minderheit gegenüber; das Ergebnis
wird in definitiver Abstimmung dem Antrag der Mehrheit
gegenübergestellt. (Zustimmung - Adhésion)

Abstimmung - Vote
Eventuell - Eventuellement:
Für den Antrag des Bundesrates 84 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit 54 Stimmen

Definitiv - Définitivement:
Für den Antrag des Bundesrates 92 Stimmen
Für den Antrag der Mehrheit 65 Stimmen

M. Dafflon: A l'article 5, nous vous proposons un alinéa
2bis. Je constate que, dans la pratique, la diversité du
mode de votation et d'élection est considérable dans notre
pays. Lorsqu'on discute avec les représentants des diffé-
rents cantons, on s'aperçoit qu'il y a très souvent une dif-
férence fondamentale d'un canton à un autre, en ce qui
concerne l'exercice du droit de vote, que ce soit lors
d'une élection ou d'une votation.

Permettez-moi de vous donner une explication sur le
mode de votation et d'élection dans le canton de Genève.
Ce canton connaît l'utilisation du bulletin imprimé avec
réponse pour la votation, éventuellement en blanc lorsqu'il
s'agit d'une abstention, et avec impression du nom des
candidats en cas d'élection proportionnelle et en cas
d'élection majoritaire. Il suffit, et c'est obligatoire pour
l'ensemble des groupements ou partis politiques qui parti-
cipent à une votation ou à une élection, d'apporter à la
chancellerie, trois semaines avant une votation ou une
consultation, un bulletin de vote. La chancellerie vérifie la
qualité du bulletin et donne le bon à tirer. A ce moment-là,
les partis politques ou les groupements doivent imprimer
les bulletins, en remettre un certain nombre à la chancel-
lerie, puis les expédier dans tous les locaux de vote. Les
groupements et les partis politiques peuvent, s'ils le dési-
rent, envoyer aux électeurs, aux électrices des bulletins
de vote. De tout temps, cette méthode a été utilisée dans
le canton de Genève. Elle a donné entière satisfaction à
tous les partis politiques, à tous les groupements, au
corps électoral et au gouvernement. C'est dire que c'est
une habitude. Adopter la proposition qui nous est faite
sans prévoir la possibilité, pour les cantons qui le font
d'habitude, d'imprimer les bulletins d'avance, c'est évi-
demment modifier fonamentalement la pratique du vote,
notamment dans le canton de Genève.
La proposition que je vous fais à l'article 5, alinéa 2bis
nouveau, concerne également l'article 12. Permettez-moi
de vous le dire ici, puisque je ne reprendrai pas la parole
au moment du vote sur l'article 12: je vous propose un 3e

Valinéa nouveau, qui poursuit le même but et qui aura évi-
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demment le même résultat que l'alinéa 2ö/s de l'article 5,
c'est-à-dire autoriser les cantons qui connaissent cette
procédure à poursuivre leur pratique, à savoir permettre
les réponses imprimées dans les consultations ou dans les
votations.
Je vous remercie d'avance de votre compréhension à
l'égard de cette minorité linguistique du bout du lac.

Eng, Berichterstatter: Die Kommission hat sich mit diesem
Antrag nicht speziell auseinandergesetzt.
Kurz zum Tatbestand: Sie wissen, dass wir amtliche
Stimmzettel haben. Diese Stimmzettel müssen nun nach
Artikel 11 des Gesetzentwurfes nach dem Druck den
Stimmberechtigten .zur Verfügung gestellt werden, und
zwar heisst es in Absatz 1: «Der Bund stellt den Kantonen
die Abstimmungsvorlagen und Stimmzettel zur Verfügung.»
Diese sind dann von den kantonalen Behörden an die Ge-
meinden und die Stimmberechtigten zu verteilen.
Die Wahlzettel werden in Artikel 33 des Entwurfes behan-
delt. Darnach haben die Kantone für sämtliche Listen, also
für sämtliche Wahlvorschläge, Wahlzettel zu erstellen und
diese Wahlzettel dann den Stimmberechtigten zu verteilen
sowie auch Wahlzettel ohne Vordruck. Im bisherigen kan-
tonalen Recht, das auch für die eidgenössischen Abstim-
mungen galt, haben Kantone zum Teil zugelassen, dass
nicht nur leere Wahlzettel und leere Stimmzettel, sondern
auch vorgedruckte Zettel dem Bürger zur Verfügung ge-
stellt werden. Diese leeren Zettel sind dann als Wahlpro-
paganda verwendet worden.
Der Entwurf des vorliegenden Gesetzes aus dem Jahre
1973 will nun in allen kantonalen Rechten gleiches Recht
schaffen und will solche leere Stimmzettel obligatorisch
vorschreiben und vorgedruckte Stimmzettel untersagen.
Die Vernehmlassung hat ein sehr uneinheitliches Bild er-
geben. Ich zitiere beispielsweise den Kanton Thurgau, der
es begrüsst, dass nur noch amtliche Stimm- und Wahlzet-
tel benützt werden dürfen. Auf diese Weise kann der Stim-
menfang etwas erschwert werden. Auch bringt diese Re-
gelung zum Ausdruck, dass die Stimm- oder Wahlhand-
lung lediglich ein Verhältnis von Staat und Bürger ist und
dass die Parteien diese Wahlhandlung nicht manipulieren
können. Es sind aber auch Einwendungen bei der Ver-
nehmlassung eingereicht worden, beispielsweise vom Kan-
ton Uri: Diese Bestimmung - also die Vorschrift, dass nur
leere Stimmzettel zugelassen sind - sollte fallengelassen
werden, da sie der örtlichen, seit Jahrzehnten geübten
Gepflogenheit widerspricht und sich sachlich nicht be-
gründen lässt. Die Ausgabe von Stimmzetteln durch Priva-
te stellt eines der geeignetsten Mittel der Meinungsbildung
dar, namentlich für die Parteien, die ein wesentliches Ele-
ment in unserem Staatswesen bilden.
Die Kantone Nidwaiden, Solothurn und St. Gallen haben
dieses Verbot auch bekämpft. Es bestehen in diesen Kan-
tonen traditionelle Gepflogenheiten in bezug auf den Vor-
druck. Sollten Sie dem Antrag von Herrn Dafflon zustimmen
wollen, so könnten Sie dies nicht lediglich mit einem Ab-
satz 2bis tun, sondern Sie müssten bereits Absatz 1 än-
dern, denn Absatz 1 handelt von den amtlichen Stimm-
und Wahlzetteln. Sie müssten dann hier formulieren: «Für
die Stimmabgabe müssen die amtlichen Wahlzettel benützt
werden», weil die Stimmzettel dann nicht mehr amtlich
sein müssen.

Ich möchte Sie aber doch bitten, im Interesse der Einheit-
lichkeit in der ganzen Schweiz (und hier auch im Interesse
einer klaren Rechtsschöpfung), dem Antrag des Herrn Daf-
flon nicht zu entsprechen und den Kantonen - auch mein
Kanton fällt darunter - dieses Opfer zuzumuten. Ich bitte
Sie daher, den Antrag abzulehnen.

M. Mugny, rapporteur: La commission n'a pas eu l'occa-
sion de s'occuper de ce problème puisque personne ne
l'avait soulevé. J'aimerais bien faire plaisir à notre collè-
gue Dafflon et à tous les sympathiques citoyens et ci-
toyennes du bout du lac, mais je crois que, dans le sys-
tème du projet de loi, dans le contexte de notre projet, cela

3-N

ne jouerait pas. A l'article 11, il est prévu, en effet, que
c'est la Confédération désormais qui met à la disposition
des cantons les textes soumis et les bulletins de vote. Par
conséquent, il y a un système unique pour les votations
sur le plan fédéral. Bien sûr, le canton de Genève connaît
ce système - je crois, d'ailleurs, que c'est le seul en
Suisse - qui a surtout pour but de permettre aux partis de
compter leurs électeurs et leurs votants. Ce n'est déjà pas
mal, mais si désormais on l'interdit, cela permettra aux
partis genevois de faire un peu d'économie et peut-être
d'utiliser leur argent d'une façon plus utile. Il me semble
donc, personnellement, que l'on doit refuser l'amendement
de notre collègue M. Dafflon.

Bundespräsident Gnägi: Ich möchte Sie bitten, den Antrag
Dafflon abzulehnen. Ich habe diese Vernehmlassungen
auch noch einmal nachgelesen; sie beziehen sich vor-
nehmlich auf die Wahl-, nicht auf die Stimmzettel. Was mit
diesem Absatz 2 aber verlangt wird, ist die Unterschei-
dung zwischen Stimm- und Wahlzetteln. Stimmzettel sollen
nicht mehr gedruckt werden; dann muss der Stimmbürger
ja oder nein schreiben. Genf ist nun einer der wenigen
Kantone, die das System gedruckter Stimmzettel kennen;
Wahlzettel können ja gedruckt werden.
Die Frage der Stimmzettel war bisher eidgenössisch nicht
gelöst; im Zweifelsfall hat man die Lösung der Kantone
genommen. Man ist nun zur Auffassung gelangt, dass we-
nigstens bei den Stimmzetteln Klarheit geschaffen werden
sollte in dem Sinne, dass der Stimmbürgerin und dem
Stimmbürger zugemutet werden dürfe, ein Ja oder ein
Nein auf einen solchen Zettel zu schreiben. Deshalb glau-
be ich, dass der Antrag Dafflon abgelehnt werden sollte.

Abstimmung - Vote
Für den Antrag Dafflon 13 Stimmen
Dagegen 97 Stimmen

Art. 6
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Proposition de la commission

Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen - Adopté

Art. 7
Antrag der Kommission

Abs. 1, 2 und 4
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Abs. 3
Wenn die Kantone die vorzeitige Stimmabgabe in weite-
rem Umfang vorsehen, ist das kantonale Recht auch für
die eidgenössischen Abstimmungen und Wahlen anwend-
bar.

Art. 7
Propostion de la commission

Al. 1,2 et 4

Adhérer au projet du Conseil fédéral

Al. 3

Lorsque les cantons autorisent le vote anticipé dans de
plus larges limites, le droit cantonal est également appli-
cable aux votations et élections fédérales.

Angenommen - Adopté

Art. 8
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
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Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen - Adopté

Art. 9
Antrag der Kommission

Abs. 1
Im Dienst stehende Wehrpflichtige und Dienstleistende im
Zivilschutz können auch bei kantonalen und kommunalen
Urnengängen brieflich stimmen.

Abs. 2 und 3
Streichen

Abs. 9
Proposition de la commission

AI.1
Les militaires en service et les personnes accomplissant
du service dans l'organisation de la protection civile peu-
vent aussi voter par correspondance lors de scrutins can-
tonaux et communaux.

Al. 2 et 3
Biffer

Angenommen - Adopté

Art. 10,11
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen - Adopté

Art. 12
Antrag der Kommission

Abs. 1
Buchstabe d
Ehrverletzende Aeusserungen oder offensichtliche Kenn-
zeichnungen enthalten;

Buchstabe e
Falls brieflich gestimmt wird, bei einer ausländischen
Poststelle aufgegeben wurden.
Für den Rest des Absatzes 1: Zustimmung zum Entwurf
des Bundesrates

Abs. 2
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Antrag Dafflon:

Abs. 3 (neu)
Die Kantone, welche die Einreichung von Wahlzetteln mit
Partei- oder Gruppeninschriften oder Stimmzettel mit vor-
gedrucktem Ja oder Nein zulassen, können dieses Vorge-
hen beibehalten.

Art. 12
Proposition de la commission

AI.1
Lettre d
S'ils contiennent des déclarations portant atteinte à l'hon-
neur ou donnent manifestement des indications;

Lettre e
Si, en cas de vote par correspondance, ils ont été remis à
un bureau de poste étranger.

Pour le reste de l'alinéa 1: Adhérer au projet du Conseil
fédéral

Al. 2
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Proposition Dafflon
Al. 3 (nouveau) .
Toutefois les cantons qui connaissent le dépôt en chan-
cellerie de bulletins de vote à en-tête de parti ou groupe-
ment et la réponse imprimée par oui ou par non pourront
conserver ce mode de faire.

Präsident: Der Antrag Dafflon fällt nach der Abstimmung
über den Antrag Dafflon zu Artikel 5 Absatz 2bis dahin.

Angenommen - Adopté

Art.13-17
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Art. 13 à 17
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen - Adopté

Art. 18
Antrag der Kommission

Abs. 2 und 3
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Abs. 1
Mehrheit
Die Mitglieder des Ständerats, die von der Bundesver-
sammlung gewählten Magistratspersonen und die vom
Bundesrat direkt gewählten Bundesbeamten können nicht
zugleich Mitglieder des Nationalrats sein (Art. 77 BV). Wer-
den sie in den Nationalrat gewählt, haben sie nach der
Wahl zu erklären, für welches der beiden Aemter sie sich
entscheiden.

Minderheit l
(Aider, Auer, Barchi, Eng, Sauser)
Die Mitglieder des .Ständerats, die von der Bundesver-
sammlung gewählten Magistratspersonen und Bundesbe-
amte sowie die unmittelbar vom Bundesrat gewählten Per-
sonen, die in ändern als beratenden Organen des Bundes
mitwirken, können nicht zugleich Mitglieder des National-
rats sein (Art. 77 BV). Werden sie in den Nationalrat ge-
wählt, haben sie nach der Wahl zu erklären, für welches
der beiden Aemter sie sich entscheiden.

Minderheit II
(Akeret, Auer, Bretscher Sauser)
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Antrag Dafflon
Die Mitglieder des Ständerates und die von der Bundes-
versammlung gewählten Magistratspersonen können nicht
zugleich...

Antrag Weber-Arbon
Abs. 2bis (neu)
Diese Regeln sind abschliessend. Vorbehalten bleiben
Vorschriften über die Beschränkung, der Zahl von Mitglie-
dern kantonaler oder kommunaler Behörden, welche der
Bundesversammlung angehören dürfen.

Art. 18
Proposition de la commission
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AI. 2 et 3
Adhérer au projet du Conseil fédéral

.Al. 1
Majorité
Les membres du Conseil des Etats, les magistrats élus par
l'Assemblée fédérale et les fonctionnaires directement
nommés par le Conseil fédéral ne peuvent être membres
du Conseil national (art. 77 est.). S'ils sont élus au Conseil
national, ils doivent, après l'élection, déclarer laquelle des
deux charges ils entendent assumer.

Minorité I
(Aider, Sarchi, Eng, Sauser)
Les membres du Conseil des Etats, les magistrats élus par
l'Assemblée fédérale et les fonctionnaires ainsi que les
personnes directement nommées par le Conseil fédéral,
qui exercent une activité au sein d'organismes de la Con-
fédération n'ayant pas un caractère purement consultatif,
ne peuvent être membres du Conseil national (art. 77 est.).
S'ils sont élus au Conseil national, ils doivent, après l'élec-
tion, déclarer laquelle des deux charges ils entendent as-
sumer.

Minorité II
(Akeret, Auer, Bretscher, Sauser)
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Proposition Dafllon
AI.1
Les membres du Conseil des Etats et les magistrats élus
par l'Assemblée fédérale ne peuvent être...

Proposition Weber-Arbon
Al. 2bis (nouveau)
Ces règles sont exhaustives. Sont réservées les prescrip-
tions limitant le nombre des membres d'autorités cantona-
les ou communales autorisés à faire partie de l'Assemblée
fédérale.

Eng, Berichterstatter der Mehrheit: Mit 9 :8 Stimmen be-
schloss die Kommission, die Unvereinbarkeit auf die direkt
vom Bundesrat gewählten Bundesbeamten zu beschrän-
ken. Ihr Mehrheitsbeschluss entsprach dem Postulat Blatti,
das vom Nationalrat trotz des bundesrätlichen Widerstan-
des überwiesen worden war. Mit ihrem Entscheid hat die
Kommission der Unvereinbarkeitsbestimmung diejenige
Auslegung gegeben, wie sie sie ebenfalls im Bundesgesetz
über die eidgenössischen Wahlen vom 19. Juli 1872 und in
der gleich lautenden Bestimmung der Verfassung von 1874
hatte. Der Wille des Verfassungsgesetzgebers war nur auf
den Ausschluss solcher Beamten gerichtet, die mit Ent-
scheidungsbefugnis ausgerüstet waren und deshalb dem
Prinzip der Gewaltentrennung unterstanden. Untergeord-
nete Beamte ohne weitreichende Kompetenzen schlössen
Bundesgesetz und Bundesverfassung nicht aus. Beim Ent-
scheid über die Unvereinbarkeit ist abzuwägen zwischen
den Interessen der Bundesbeamten an der unbeschränk-
ten Ausübung ihrer politischen Rechte und den Interessen
des Bundes am Gewaltentrennungsprinzip. Bei dieser Ab-
wägung ist zu berücksichtigen, dass die politischen Rech-
te höchste Güter sind, die nicht ohne Not beschränkt wer-
den dürfen. Andererseits muss festgestellt werden, dass
das Prinzip der Gewaltentrennung schon lange und in wei-
tem Umfange nicht mehr konsequent beobachtet wird.
Funktionen der Exekutive, der Legislative und Justiz wer-
den allen drei Gewaltenträgern zugewiesen. Es stehen so-
mit der durchlöcherten Gewaltentrennung die für einen
Bürger wesentlichen politischen Rechte gegenüber. Wenn
zudem auch noch die Zahl der Betroffenen berücksichtigt
wird, unterliegt es keinem Zweifel, dass die Wahrung der
politischen Rechte den Vorzug erhalten muss.
In den kommunalen und kantonalen Parlamenten sind die
politischen Rechte der Beamten umfassender gewahrt. Zu

Schwierigkeiten oder gar zu Störungen der staatlichen
Handlungsfähigkeit kam es nicht. Die Praxis beweist mit-
hin, dass weder die Prüfung der Geschäftsführung der
Exekutive noch die Wahlen und die Besoldungsbeschlüsse
in Frage gestellt werden. Die Anpassung der Ratsregle-
mente an die veränderte Situation würde schliesslich den
letzten Argwohn beseitigen, es könnte ein untergeordneter
Beamter ohne Entscheidungsbefugnis doch noch in unziem-
licher Weise das lädierte Gewaltentrennungsprinzip tan-
gieren. Schliesslich ist auch auf die guten Erfahrungen
hinzuweisen, welche die kommunalen und kantonalen Le-
gislativen mit der Wählbarkeit solcher Beamter gemacht
haben, die nicht entscheidende Organe sind. Ein erhebli-
ches Reservoir politischen Interesses kann mit dem Be-
schluss der Kommissionsmehrheit der Bundespolitik
dienstbar gemacht werden.
Die Kommissionsmehrheit verkennt nicht, dass die rechtli-
che Regelung der Wahlkompetenzen des Bundesrates
einer Ueberprüfung bedarf, indem einerseits durch die
Aenderung der geltenden Besoldungsklasse die direkte
Wahl auf alle mit Entscheidungsbefugnis ausgerüsteten
Beamten ausgedehnt wird, andererseits aber auch die ent-
sprechenden Gesetze und Verordnungen der Bundesan-
stalten der beamtenrechtlichen Regelung der Zentralver-
waltung angepasst werden. Das Rechtgut, das für die Be-
troffenen auf dem Spiele steht, rechtfertigt diese Uebung.
Aus Gründen der Rechtsgleichheit, der möglichst umfas-
senden Gewährleistung der politischen Rechte, die nicht
ohne Not beschränkt werden dürfen, sowie aus Gerechtig-
keitsüberlegungen ersucht Sie die Kommission, ihrem An-
trag zuzustimmen und den Antrag des Bundesrates, bzw.
den Antrag der Minderheit abzulehnen.

M. Mugny, rapporteur de la majorité: L'article 18 règle
donc les incompatibilités. Pour répondre à M. Dafflon, qui
propose une modification de cet article, j'aimerais vous
rappeler que l'article 77 de la constitution prévoit que les
députés au Conseil des Etats, les membres du Conseil
fédéral et les fonctionnaires nommés par le Conseil fédé-
ral ne peuvent être simultanément membres du Conseil
national. Comme le problème est réglé sur le plan consti-
tutionnel, la proposition de M. Dafflon ne saurait être ad-
mise.
Actuellement, la loi prévoit que les fonctionnaires fédé-
raux ne peuvent être élus au Conseil national et que, s'ils
sont cependant élus, ils devront faire le choix entre leurs
fonctions nouvelles et leur travail de fonctionnaire. La
commission, après une discussion extrêmement large,
vous propose le limiter cette interdiction uniquement aux
fonctionnaires nommés directement par le Conseil fédéral.
En fait, il s'agit des hauts fonctionnaires des. classes supé-
rieures et il est légitime qu'ils ne puissent pas à la fois
travailler au service de la Confédération et siéger aux
Chambres fédérales.
M. Bonnard, tout à l'heure, a soulevé le problème de l'in-
compatibilité des qualités de fonctionnaire fédéral et de
membre du Conseil national. Il faut - dit M. Bonnard -
séparer les pouvoirs et, d'une manière très claire, ne pas
laisser les confusions s'installer, cela d'autant plus que le
rapport de subordination d'un fonctionnaire, vis-à-vis du
Conseil fédéral, risque de le mettre dans une situation
inconfortable au moment où, en tant que parlementaire et
représentant du peuple, il aurait des décisions à prendre.
Voilà la position du Conseil fédéral. La majorité pense que
cette argumentation est valable pour les hauts fonction-
naires mais que pour les fonctionnaires subalternes, les
employés subalternes des régies fédérales par exemple,
ce même rapport de subordination n'est pas tel qu'il met-
trait le fonctionnaire élu dans une situation ambiguë. Voilà
pourquoi la majorité pense qu'on peut maintenant être
plus libéral que par le passé. Les risques d'abus ne sont
pas tels en tout cas qu'ils mériteraient que nous y prêtions
une trop grande attention.
La minorité I veut encore élargir cette interdiction en par-
lant des fonctionnaires ainsi que des personnes nommées
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par le Conseil fédéral qui exercent une activité au sein
d'organismes de la Confédération n'ayant pas un carac-
tère purement consultatif, par exemple les commissions
permanentes qui sont nommées par le Conseil fédéral et
qui ont ainsi une fonction comparable dans une certaine
mesure à celle des fonctionnaires fédéraux. Voilà pour-
quoi la minorité de la commission, qui suit la proposition
de M. Aider, voudrait placer sur un pied d'égalité les fonc-
tionnaires proprement dits et les membres des commis-
sions qui ont un caractère permanent. Cette proposition
peut en soi se justifier mais, par mesure de simplification
et pour ne pas compliquer la situation, la majorité en est
restée aux normes de la constitution. Comme représentant
de cette majorité, je vous propose d'en rester également à
la solution qui vous est ainsi présentée.

Aider: Berichterstatter der Minderheit l: Ich muss zuerst
eine Vorbemerkung anbringen und festhalten, dass mein
Minderheitsantrag l nicht ein Antrag ist, der dem
Mehrheitsantrag gegenübergestellt werden kann, sondern
es handelt sich hiebei um einen selbständigen Zusatzan-
trag. Ich habe das schriftlich noch rechtzeitig der Bundes-
kanzlei mitgeteilt und auch an der letzten Kommissionssit-
zung nochmals mündlich begründet und muss nun zu mei-
nem Bedauern festhalten, dass dennoch die Anordnung
auf der Fahne zu Unklarheiten Anlass gegeben hat. Dass
solche Unklarheiten entstanden sind, hat sich mir im Rah-
men unserer Fraktionssitzung bestätigt, hat sich auch be-
stätigt im Rahmen von Gesprächen mit anderen Kollegen.
Ich möchte also ganz klar festhalten, dass dieser Minder-
heitsantrag l nicht der Mehrheit gegenüberzustellen ist.

Nun zum Vorschlag selbst: Der Vorschlag der sogenannten
Minderheit l - es handelt sich hier um eine Minderheit in
der Kommission von 9 :7 Stimmen - ist nicht eine Erfin-
dung von mir. Das geistige Eigentum an dieser Formulie-
rung steht der Bundeskanzlei zu, und zwar stammt sie aus
dem Vorentwurf, der ins Vernehmlassungsverfahren ge-
schickt wurde. In diesem Vorentwurf hat die Bundeskanzlei
den Vorschlag der Erweiterung der Unvereinbarkeitsregeln
wie folgt begründet: «Die geltende Umschreibung der In-
kompatibilität nach Artikel 77 BV und Artikel 14 Absatz 1
WAC3 ist zu eng; sie widerspricht nach verbreiteter
Auffassung dem Sinngehalt der Bundesverfassung, der die
Unabhängigkeit der staatlichen Funktion sicherstellen will.
Die Rechtspraxis war in der Auslegung von Artikel 77 BV
nicht konsequent. Artikel 18 VE subsumiert die erste Kate-
gorie der unvereinbaren Aemter unter den Begriff .Ma-
gistratspersonen', womit auch der Bundeskanzler und die
Mitglieder der Bundesgerichte einbezogen sind. Die zweite
Kategorie der mit dem Nationalratsmandat unvereinbaren
Funktionen kann sich nicht nur auf Personen im Beamten-
statut beschränken. Zahlreiche vom Bundesrat ernannte
Verwaltungsräte (PTT, SBB), Präsidenten von Unterneh-
mungen mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben» - ich nenne
hier als Beispiel die Butyra -, «Delegierte und andere
Beauftragte des Bundes üben wichtige öffentlich-rechtli-
che Funktionen mit weittragenden Entscheidungsbefugnis-
sen aus, wobei sich mit einem gleichzeitigen Nationalrats-
mandat Interessenkollisionen ergeben können.»

Was wird gegen diesen Vorschlag der Bundeskanzlei - ich
habe hier die Begründung vorgetragen - vorgebracht? Die
Sozialdemokratische Partei sprach in ihrer Vernehmlas-
sung von einem allzu formalistisch verstandenen Begriff
der Gewaltentrennung, von einer Benachteiligung der öf-
fentlichen Betriebe (richtigerweise müsste es heissen: ih-
rer im Nationalrat sitzenden Funktionäre) gegenüber der
Privatwirtschaft. Die SPS behauptete auch, das Argument,
die Kontrollierten, das heisst zum Beispiel die PTT- und
SBB-Verwaltungsräte, sollten nicht ihre eigene Amtsfüh-
rung kontrollieren, sei reichlich theoretisch. Nun, so theo-
retisch ist das auch wieder nicht. Ich habe mir die Liste
der derzeit in diesen Verwaltungsräten sitzenden Parla-
mentarier übergeben lassen und zitiere: SBB-Verwaltungs-
rat: Herr Nationalrat Werner Meier (SP), Herr Nationalrat

Arthur Schmid (SP); PTT-Verwaltungsrat: Herr Nationalrat
Richard Müller (SP), Herr Nationalrat Jean-Jaques Cevey
(freisinnig); dann sitzt im SBB-Verwaltungsrat noch Herr
Ständerat Franz Muheim (CVP), der aber von dieser Rege-
lung nicht betroffen wird, weil bekanntlich die Ständerats-
wahlen anderen Gesetzen unterliegen.

Es ist also nicht theoretisch, sondern es ist sehr praktisch,
um was es hier geht. Wir haben im übrigen in unserer
Fraktion eigene Erfahrungen gemacht, die ich Ihnen kei-
neswegs verhehlen möchte. Seit der Gründung des PTT-
Verwaltungsrates hatten wir während einigen Jahren auch
ein Mitglied unserer Fraktion in diesem Verwaltungsrat,
und ich plaudere hier kein Geheimnis aus, wenn ich Ihnen
sage: Es hat manchmal in den Diskussionen etwas Schwie-
rigkeiten gegeben, weil - richtigerweise - der Verwaltungs-
rat eine andere Auffassung vertrat als die politisch argu-
mentierenden Volksvertreter. Unser Vertreter schaute die
Geschäfte der PTT als Verwaltungsrat anders an. Das war
auch richtig so, denn das war seine Aufgabe. Aber damit
ist auch bereits die Interessenkollision dokumentiert. Als
dann unser Kollege - es handelte sich um unseren verehr-
ten Kollegen William Vontobel - aus dem Nationalrat aus-
schied, haben wir in der Fraktion darüber gesprochen, was
nun mit seinem Verwaltungsratssitz zu geschehen habe. Es
geht bei uns ähnlich zu wie in allen anderen Fraktionen.
Wir haben dann beschlossen, dass kein Mitglied der Frak-
tion in den PTT-Verwaltungsrat delegiert werden soll, wie
man das uns eigentlich nahegelegt und wie man das von
uns erwartet hat, und obwohl wir qualifizierte Vertreter -
ich spreche nun nicht von mir! - in diesen PTT-Verwal-
tungsrat hätten delegieren können, haben wir darauf ver-
zichtet und zwei Alternativvorschläge von ausgewiesenen
Leuten der Wirtschaft unterbreitet. Beide sind abgelehnt
worden. Warum? Weil diese Persönlichkeiten nicht dem
Parlament angehörten. Das war der Hintergrund dieser
ganzen Geschichte. Man hätte einen Parlamentarier ge-
nommen. Ich sehe das Kopfschütteln von Herrn Bundes-
präsident Gnägi. Es war so, Herr Bundespräsident! Es be-
steht nämlich ein Interesse seitens der Regierung, die
Parlamentarier mit solchen Pöstlein mehr oder weniger
anzubinden. Das ist das Problem der Gewaltenteilung. Wir
haben deshalb Persönlichkeiten aus der Privatwirtschaft
vorgeschlagen, und weil wir keinen Parlamentarier vor-
schlugen, wurden wir damit bestraft, dass man nun keinen
Vertreter unserer Kreise mehr in den Verwaltungsrat wähl-
te. Natürlich kaschierte man das mit anderen Gründen,
selbstverständlich, Herr Bundespräsident, aber in praxi
war es so.
Sie sehen also, ich rede aus einer gewissen Erfahrung her-
aus und kenne die Probleme, die in diesem Zusammen-
hang entstehen können. Erwägenswert mag in diesem Zu-
sammenhang eher noch sein, was die Regierung des Kan-
tons Tessin im Vernehmlassungsverfahren gesagt hat. Sie
schrieb der Bundeskanzlei: «Noi riteniamo che, in tal mo-
do, il Consiglio federale possa venir privato della collabo-
razione di personalità eminenti e capaci che, presumibil-
mente, decideranno di optare per la carica di Consigliere
nazionale. L'incompatibilità dovrebbe quindi rimanere solo
per le persone soggette allo statuto dei funzionar!.»

Diese Erwägung des Kantons Tessin, dass man keine fähi-
gen Leute mehr für die Verwaltungsräte finden würde,
wenn man die Inkompatibilitätsvorschriften auf Nationalrä-
te ausweiten wollte, vermag ich nicht zu teilen. Ich glaube
nicht, dass in diesem Volk von - sagen wir mal - fünfein-
halb Millionen Schweizer Bürgern nun wirklich die fähigen
PTT- und SBB-Verwaltungsräte so dünn gesät sind, dass
es sich dabei unter Umständen um Parlamentarier handeln
muss.
Der Bundesrat hat die Kehrtwendung, die er in der Bot-
schaft vollzog (verglichen mit dem Vorentwurf), praktisch
nicht begründet. Ich muss hier Herrn Bundeskanzler Huber
ein Kompliment machen: Er hat diese Rechtsumkehrtbe-
wegung in der Kommission damit begründet, dass man im
Vorentwurf ein heisses Thema habe zur Diskussion stellen
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wollen. Er hat seine Sache sicher sehr gut gemacht; den-
noch verdient sein erster Vorschlag mehr Berücksichti-
gung als der zweite.
Wie ist es rechtlich? Rechtlich handelt es sich um die Fra-
ge der Auslegung von Artikel 77 der Bundesverfassung.
Massgebend dabei ist die Intention der Verfassung. Sie
spricht schlicht und einfach von «Beamten des Bundes».
Sie meint auch Beamte, d. h. Beamtete, Leute mit einem
Amt. Und ein Amt haben nun einmal die Verwaltungsräte
der PTT und der SBB. Ein Amt haben die Delegierten des
Bundesrates in den verschiedenen Sachbereichen, die Sie
kennen. Ein Amt haben die Präsidenten von Unternehmun-
gen mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben.

In einem Gutachten spricht der Staatsrechtler Professor
Eichenberger in diesem Zusammenhang von kritischen
Grenzfällen, und er kommt zum Schluss: «Delegierten soll-
te man meines Erachtens die Qualität eines Bundesbeam-
ten gemäss Artikel 77 BV nicht zuschreiben, wenn sie sich
in der erörterten relativ ungebundenen Position vorüberge-
hender Natur befinden. Nehmen Funktion und Stellung aber
eine Verfestigung an, die das typisch Provisorische verlas-
sen, würde die Unvereinbarkeit Zustandekommen. Die Si-
tuation kann im Laufe des Bestandes eines Rechtsverhält-
nisses ändern. Die Aufgabe kann unter Umständen noch in
jener Zulässigkeit aufgegriffen werden, sich dann aber so
entwickeln, dass die Unvereinbarkeit eintritt.» Man denke
an die Preisüberwachung! Er schreibt dann weiter: «Für
die Anwendung der Unvereinbarkeitsnorm wird man me-
thodisch so vorgehen müssen, dass man die Dienstverhält-
nisse der Delegierten einzeln untersucht. Namentlich wird
man da, wo Verträge zugrundeliegen, diese einlässlich
überprüfen, allenfalls eine detaillierte Typenformung vor-
nehmen und eine Gleichbehandlung anstreben.» Sie se-
hen, wie komplex es ist, in solchen Fällen von zu vereinba-
renden und nicht zu vereinbarenden Beamtungen zu spre-
chen, solche voneinander zu unterscheiden.
Herr Professor Eichenberger kommt zu Schluss, dass der
Gesetzgeber Artikel 77 der Bundesverfassung als Minimal-
vorschrift ohne weiteres in diesem Sinne auslegen könne,
dass die Inkompatibilität z. B. auch für Delegierte des
Bundesrates, für Verwaltungsräte der PTT und SBB und
ähnliche Funktionen, anwendbar sei. Wir legiferieren also,
wenn wir dem Minderheitsantrag l zustimmen, nicht über
die Verfassung hinaus.
Wir meinen, dass das Argument, der Bundesrat müsste auf
die Mitarbeit qualifizierter Persönlichkeiten verzichten,
wirklich nicht stichhaltig ist. Wir meinen weiter, dass es
wesentlich ist, dass zwischen der Exekutive und der Legis-
lative eine strikte Gewaltentrennung mindestens auf Bun-
desebene eingehalten wird; eine Trennung, die Interessen-
kollisionen, welche ich vorhin antönte, vermeidet, und wir
bitten Sie daher im Interesse der Transparenz staatlicher
Verantwortlichkeiten, dem Minderheitsantrag l zuzustim-
men.

Akeret, Berichterstatter der Minderheit II: Im Namen einer
zweiten Kommissionsminderheit beantrage ich Ihnen Un-
terstützung der bundesrätlichen Fassung. In der Kommis-
sion ist der Entscheid zugunsten einer Lockerung der Un-
vereinbarkeitsbestimmung mit 9 :8 Stimmen sehr knapp
gefallen. In der Erwartung, dass es zu einer zweiten Le-
sung und einer Ueberprüfung des heiklen Entscheides
kommen würde, wurde damals in Solothurn unterlassen,
einen Minderheitsantrag einzureichen. Dies habe ich nun
noch nachgeholt. Doch sind mir inzwischen vier Sekundan-
ten «vom Wagen gefallen». Ich weiss nicht, wo sie sind; so
dass ich zur Unterstützung der Kommissionsminderheit nur
noch vier Unterschriften präsentieren kann. Ich hoffe aber,
dass ich aus der Mitte unseres Rates wieder etwas mehr
Sukkurs erhalten werde.
Ich hätte es als Stilfehler betrachtet, wenn wir den Bun-
desrat in dieser Sache im Stiche gelassen hätten und in
den Untergrund getaucht wären. Für eine Lockerung der
Unvereinbarkeitsbestimmung habe ich von menschlichen

und rechtlichen Gesichtspunkten aus volles Verständnis.
Auch die Ausführungen von Kollega Schaller in der Kom-
mission, wonach mit dem Ausschluss von über hunderttau-
send guten Bürgern - Beamte, PTT-, SBB- und Zollange-
stellte - von der Wählbarkeit in den Nationalrat ein be-
trächtliches Potential von politischem Talent und Einsatz
verloren geht, haben mir einigen Eindruck gemacht. Wenn
nun aber eine klare verfassungsrechtliche Ordnung - das
Prinzip der Gewaltentrennung, ein Grundprinzip unserer
Verfassung, wenn es auch nicht voll durchgezogen ist,
aber doch vom Volke sorgsam gehütet wird - dieser Wähl-
barkeit entgegensteht, so müssten wir doch zuerst diese
Verfassung ändern und nicht die Wählbarkeit durch die
Hintertüre einer grosszügigeren Verfassungsinterpretation
einschmuggeln wollen.

Die Frage ist jedenfalls kontrovers, und es bestünde die
grossie Gefahr, dass gegen eine Lösung auf Gesetzesebe-
ne das Referendum ergriffen würde und dass die ganze
Arbeit an diesem guten Gesetz mit einem Scherbenhaufen
enden würde. Lohnt es sich, so frage ich die Befürworter
einer Lockerung, dieses Risiko einzugehen?

Beim Artikel 18 handelt es sich - dies hat die heftige
Reaktion in der Oeffentlichkeit auf unseren Kommissions-
beschluss gezeigt - um einen Schicksalsartikel. Es ist aus-
serdem noch zu bemerken, dass durch die Kumulierung
des parlamentarischen Mandates mit den beruflichen Ver-
pflichtungen eines Beamten oder Bundesangestellten
ohnehin - wie auch anderenorts - praktische Schwierigkei-
ten eintreten würden. Ich kann mir kaum vorstellen, dass
jeder SBB- oder PTT-Beamte neben der starken zeitlichen
Beanspruchung durch das Nationalratsmandat, das doch
immerhin die Hälfte der uns zur Verfügung stehenden Zeit
beansprucht, noch seinem Dienstfahrplan oder anderen
beruflichen Verpflichtungen gerecht werden könnte.

Es ist übrigens nicht ungewöhnlich, dass ein Gewählter,
dies ging auch aus der Umfrage der «Studienkommission»
unter Parlamentariern hervor, sich beruflich umstellen
muss, um das Nationalratsmandat mit einigem Anstand
ausüben zu können. In der Praxis würde sich daher mit
der Lockerung der Unvereinbarkeitsbestimmung wohl we-
nig ändern. Der Beamte müsste sein Dienstverhältnis doch
oft auflösen und sich ein anderes Tätigkeitsfeld suchen.
Dass die materiellen Probleme eines solchen Berufswech-
sels heute nicht befriedigend gelöst und viele Bürger in
bezug auf ihre Wählbarkeit oder die Annahme eines Man-
dates benachteiligt sind, ist ein anderes Kapitel, das auf
der Ebene «Zukunft des Parlamentes» beantwortet werden
muss.
Im Sinne dieser Ueberlegung beantrage ich Ihnen, vor al-
lem aber auch, weil die staatsrechtlichen Voraussetzungen
einer Aenderung zu wenig abgeklärt sind, der Fassung des
Bundesrates zuzustimmen.
Persönlich könnte ich auch einer Erweiterung der Un-
vereinbarkeitsregel nach Antrag Aider zustimmen. Ich dan-
ke Ihnen.

M. Dafflon: Tout à l'heure, le rapporteur de langue fran-
çaise, M. Mugny, a déclaré que ma proposition à
l'article 18, 1er alinéa, ne pouvait pas être votée parce que
cette incompatibilité est inscrite dans la constitution.

Je dois dire que nous en faisons, quant à nous, une ques-
tion de principe. Nous pensons que les fonctionnaires de
l'administration fédérale ne doivent pas être considérés
comme des citoyens mineurs. Ils sont éligibles sur le plan
communal et sur le plan cantonal; il en va d'ailleurs de
même des fonctionnaires cantonaux et communaux. Nous
ne comprenons pas pourquoi il faudrait faire de ces fonc-
tionnaires fédéraux supérieurs des citoyens de seconde
zone. Voilà le but de notre demande visant à supprimer
l'incompatibilité pour les fonctionnaires. La constitution
devrait être modifiée il est vrai, si le Conseil fédéral sui-
vait notre proposition ou s'il proposait une motion en vue
d'une telle modification. D'ailleurs, la constitution n'est pas
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toujours suivie, il arrive même que le Conseil fédéral ne
l'applique pas; c'est le cas, par exemple, de l'article
34quater qu'il se refuse à appliquer résolument.

Hier wird die Beratung abgebrochen
Ici, le débat est interrompu

Schluss der Sitzung um 19.55 Uhr
La séance est levée à 19 h 55

#ST# Zweite Sitzung - Deuxième séance

Dienstag, 2. März 1976, Vormittag
Mardi 2 mars 1976, matin

8.00 h

Vorsitz - Présidence: Herr Etter

75.018

Politische Rechte. Bundesgesetz
Droits politiques. Loi

Fortsetzung von Seite 2 hiervor
Suite de la page 2 ci-devant

Art. 18

Fortsetzung - Suite

Schaffer: Nachdem der von der Kommissionsmehrheit
gutgeheissene Antrag auf Wählbarkeit der nicht direkt vom
Bundesrat gewählten Bundesbeamten von mir stammt, füh-
le ich mich verpflichtet, für diesen auch hier im Parlament
geradezustehen und Ihnen meine Argumente darzulegen.
Die Annahme des Antrages hat in der Presse viel Staub
aufgewirbelt. Dabei waren die Meinungsäusserungen - wie
könnte es in dieser umstrittenen Frage anders sein - recht
kontrovers. Sie gingen von einhelliger Zustimmung bis zum
Vorwurf eines saloppen Kommissionsentscheids. Aber der
Kommissionsentscheid kann nun wirklich nicht einfach auf
«saloppe» Art und Weise abgetan werden. Ich möchte Ih-
nen dafür die Begründung nicht schuldig bleiben.
Vorerst erlaube ich mir den Hinweis, dass ich grundsätz-
lich der Meinung bin, wir sollten in der Gewährung der
demokratischen Rechte und Freiheiten nicht engherzig
sein. Ich tendiere schon deshalb auf die fällige Neuinter-
pretierung des Artikels 77 der Bundesverfassung, um so
mehr als bei der Wählbarkeit der Bundesbediensteten in
den Nationalrat und in den Ständerat mit ungleichen Ellen
gemessen wird. Nicht wählbar in den Ständerat sind nach
Artikel 81 der Bundesverfassung nur die Mitglieder des
Bundesrates und des Nationalrates. Die Rechtsgleichheit
ist also nicht gewahrt, wobei besonders zu beachten ist,
dass der Ständerat bekanntlich rechtlich keine Vertretung
der Kantone ist.
Der Nationalrat hat am 20. September 1971 bereits eine po-
sitive Haltung zum passiven Wahlrecht der Bundesbeam-
ten eingenommen. Mit 55 gegen 22 Stimmen hat er gegen
den Antrag des Bundesrates ein entsprechendes Postulat
Blatti gutgeheissen, allerdings - das sei zugegeben - mehr
oder weniger zur Prüfung im Zusammenhang mit der Total-
revision der Bundesverfassung, von der wir alle noch nicht
wissen, ob sie überhaupt zustande kommt.
Professor Burkhardt hat in seinem Kommentar zur Bundes-
verfassung schon im Jahre 1914 die Auffassung vertreten,
das Verbot nach Artikel 77 der Bundesverfassung habe
eine Ausdehnung erfahren, die man im Jahre 1874 nicht
vorausgesehen habe und die z. B. gegenüber technischen,
vom Bundesrat nur entfernt abhängigen Betriebsbeamten
kaum gerechtfertigt sei. Diese Meinung wurde also vor
mehr als einem halben Jahrhundert vertreten. Zur Proble-
matik und Unzulänglichkeit der Heranziehung des Auf-
sichtsprinzips hat sich bereits der Kommissionspräsident
geäussert, und ich möchte hier nichts wiederholen.
Nun kennen Sie alle den Fall unseres Kollegen Walter Am-
rnann, der gestern vereidigt wurde. Als Funktionär der SBB
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gutgeheissene Antrag auf Wählbarkeit der nicht direkt vom
Bundesrat gewählten Bundesbeamten von mir stammt, füh-
le ich mich verpflichtet, für diesen auch hier im Parlament
geradezustehen und Ihnen meine Argumente darzulegen.
Die Annahme des Antrages hat in der Presse viel Staub
aufgewirbelt. Dabei waren die Meinungsäusserungen - wie
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«saloppe» Art und Weise abgetan werden. Ich möchte Ih-
nen dafür die Begründung nicht schuldig bleiben.
Vorerst erlaube ich mir den Hinweis, dass ich grundsätz-
lich der Meinung bin, wir sollten in der Gewährung der
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sein. Ich tendiere schon deshalb auf die fällige Neuinter-
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ist also nicht gewahrt, wobei besonders zu beachten ist,
dass der Ständerat bekanntlich rechtlich keine Vertretung
der Kantone ist.
Der Nationalrat hat am 20. September 1971 bereits eine po-
sitive Haltung zum passiven Wahlrecht der Bundesbeam-
ten eingenommen. Mit 55 gegen 22 Stimmen hat er gegen
den Antrag des Bundesrates ein entsprechendes Postulat
Blatti gutgeheissen, allerdings - das sei zugegeben - mehr
oder weniger zur Prüfung im Zusammenhang mit der Total-
revision der Bundesverfassung, von der wir alle noch nicht
wissen, ob sie überhaupt zustande kommt.
Professor Burkhardt hat in seinem Kommentar zur Bundes-
verfassung schon im Jahre 1914 die Auffassung vertreten,
das Verbot nach Artikel 77 der Bundesverfassung habe
eine Ausdehnung erfahren, die man im Jahre 1874 nicht
vorausgesehen habe und die z. B. gegenüber technischen,
vom Bundesrat nur entfernt abhängigen Betriebsbeamten
kaum gerechtfertigt sei. Diese Meinung wurde also vor
mehr als einem halben Jahrhundert vertreten. Zur Proble-
matik und Unzulänglichkeit der Heranziehung des Auf-
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war es ihm angeblich verwehrt, in den Nationalrat einzu-
ziehen. Er musste sich zum Stellenwechsel entscheiden,
um das ihm von den Wählern übertragene Mandat über-
nehmen zu können. Wir vermissen hier ein eidgenössi-
sche Verfassungsgericht, das hätte angerufen werden
können. Ich wiederhole dazu, dass neben den Mitgliedern
des Bundesrates und des Ständerates lediglich die vom
Bundesrat gewählten Beamten nicht zugleich Mitglieder
des Nationalrates sein können. In der Praxis ist bis jetzt
die Wahldelegation durch den Bundesrat der direkten
Wahl gleichgestellt worden. Nach Artikel 5 des Bundesge-
setzes über das Dienstverhältnis der Bundesbeamten wer-
den in Absatz 1 die Absätze 2 und 3 vorbehalten. Nun
lautet aber Absatz 3 wörtlich folgendermassen: «Die von
der Bundesgesetzgebung über die Organisation der
Schweizerischen Bundesbahnen und der Post-, Telefon-
und Telegrafenbetriebe als zuständig bezeichneten Organe
wählen die Beamten der Bundesbahnen und der Post-, Te-
lefon- und Telegrafenbetriebe.» Es kann mir nun wirklich
niemand weismachen, es handle sich in diesem Fall um ei-
ne Direktwahl oder eine Wahldelegation durch den Bun-
desrat. Das Parlament als Gesetzgeber hat diese Wahlen
unmissverständlich anderen Instanzen übertragen, und der
Bundesrat hat damit weder direkt noch indirekt etwas zu
tun.
In Artikel 62 ist übrigens noch ausdrücklich von den Ar-
beitskräften der SBB und der PTT die Rede, die nicht als
Beamte der Dienstgewalt des Bundesrates unterstellt sind.
So zumindest am Rande sollte der Wortlaut einer Vor-
schrift, und hier einer Verfassungsbestimmung, bei ihrer
Auslegung doch auch noch eine Rolle spielen. Ich kann
deshalb ganz und gar nicht verstehen, weshalb man im
speziellen die Beamten der Bundesbetriebe überhaupt von
der Wählbarkeit ausnimmt.
Nun ist gestern ausserdem verschiedentlich die Gewalten-
trennung in Rechtsetzung, Vollziehung und Rechtspre-
chung gegen den Beschluss der Kommissionsmehrheit ins
Feld geführt worden. Wir wissen, dass die Rezeption des
Gewaltentrennungsprinzips durch das positive Recht aus
praktischen Gründen nicht restlos besteht. Es bildete sich
in vielen Bereichen eine andere Ordnung mit Aufteilung in
Stamm- und Nebenaufgaben. Betrachten wir beispielswei-
se die Gewaltentrennung zwischen Parlament und Bundes-
rat, also der gesetzgebenden und ausführenden Instanz
unseres Bundesstaates. Ich gehe dabei nicht so weit wie
einzelne Staatsrechtler, die erklären, dass sich die Bun-
desversammlung faktisch auf die Kontrolle der bundesrätli-
chen Gesetzesvorlagen beschränke und dass die Regie-
rung materiell und verfahrensmässlg die Gesetzgebungs-
politik im Griff habe. Wir können aber nicht bestreiten,
dass sich im Verlaufe der Jahre in der Ausarbeitung der
Gesetzentwürfe das Schwergewicht ganz wesentlich von
der Legislative zur Exekutive hin verlagert hat. Damit ist
ganz offensichtlich unter dem Zwang der Verhältnisse eine
teilweise Verdrängung der Bundesversammlung in der ma-
teriellen Gestaltung der Gesetze Tatsache geworden, also
eine zunehmende Vermischung der Tätigkeit von Legislati-
ve und Exekutive. Das kann man nicht einfach übersehen,
wenn man schon das Prinzip der Gewaltentrennung in der
vorliegenden Frage ins Feld führen will. Es werden zudem
im Parlament die verschiedenartigsten Sonderinteressen
vertreten und verfochten. Wenn nun ein Bahnbeamter, ein
Pösteler oder auch ein Dozent der ETH in den Nationalrat
gewählt werden sollte, so würde er sicher die Volkskam-
mer nicht durcheinanderbringen. Er könnte ihr dank seinen
Fachkenntnissen sogar gute Dienste leisten. Interessenkolli-
sionen Messen sich bei den Kommissionsbestellungen und
durch Bestimmungen im Ratsreglement gut ausschalten.
Bei 200 Ratsmitgliedern ist zudem der Einfluss des einzel-
nen nicht zu überschätzen.

Zur Frage, ob eine Verfassungsrevision erforderlich ist
oder nicht, vertrete ich die Meinung, dass wir uns im Zu-
sammenhang mit der Zunahme der Zahl der Bundesbe-
diensteten und ihrer weitschichtigen Aufgaben und nicht
zuletzt der von mir erwähnten Wahlmodalitäten soweit vom

ursprünglichen Sinn der Wahlbeschränkung entfernt ha-
ben, dass eine Neuinterpretation sowie eine Korrektur für
die SBB- und PTT-Funktionäre angängig erscheint und
nach meiner Meinung nun einmal notwendig ist.
Ich empfehle Ihnen Zustimmung zur Kommissionsmehrheit.

Schüren: Ich komme nicht in einem privat-persönlichen,
sondern im Namen der freisinnig-demokratischen Fraktion
und muss hier begründen, weshalb diese der bundesrätli-
chen Fassung und damit auch der Fassung der Minder-
heit II zustimmt. Das ist nach den eindrucksvollen Zitaten
von Kollege Schaffer nicht ganz einfach, denn auch ich bin
einmal zu Füssen von Walter Burckhardt gesessen, und
auch ich weiss, dass die Interpretation des Artikels 77 der
Bundesverfassung schon einiges mitgemacht hat und al-
lenfalls noch mehr erleiden würde.
Vorweg möchte ich mich mit dem Antrag von Herrn Aider
befassen. Wir haben gestern in sehr bewegten und farbi-
gen Darlegungen gehört, welche Schwierigkeiten die Lan-
desringfraktion mit gewissen PTT- und SBB-Verwaltungs-
räten hatte. Das ist sozusagen ihr persönliches Pech. Ich
kann sagen, dass in meiner Fraktion solche Schwierigkei-
ten bis jetzt nicht ruchbar geworden sind. Wir haben auch
ganz anständige, gute Erfahrungen gemacht mit Leuten,
die anderen, nicht bloss beratenden Gremien des Bundes
angehören, z. B. der SUVA oder der Pro Helvetia. Es gibt
noch andere solche Instanzen, die nicht rein beratende
Funktion haben, wo es nach unserer Auffassung eine rich-
tige Kanonade auf Spatzen wäre, wenn man diese nun
plötzlich von der Möglichkeit ausschliessen würde, allen-
falls dem Parlament anzugehören. Denken Sie etwa an die
Entschädigungskommissionen - sie sind vielfältiger Art -,
die im Laufe des Jahres gelegentlich aufgestellt werden
und die auch Entscheidungsbefugnisse haben, denken Sie
an die Kommission für die Koordination der Landeswer-
bung, auch eine sogenannte Behördenkommission. Es gibt
noch Dutzende solcher Instanzen, die unter dem Titel
«nicht rein beratende Funktion» dann ausgeschlossen wä-
ren. Das scheint uns zu weit zu gehen. Ich glaube, eine so
komplexe Materie kann man nicht mit dieser allzu einfa-
chen, generell restriktiven Norm regeln, wie es die Minder-
heit l, vertreten durch Herrn Kollegen Aider, versuchen
will.
Natürlich kann man mit Professor Eichenberger der Auf-
fassung sein, durch die Auslegung des Verfassungsartikels
könne man Delegierte und andere beamtenähnliche Funk-
tionäre von der Wahl ins Parlament ausschliessen. Da sind
wir durchaus der gleichen Auffassung. Es ist aber doch ein
wesentlicher Unterschied zwischen einem Delegierten des
Bundesrates und anderen Positionen, die eigentliche
Beamtenfunktionen vorwegnehmen - gewissermassen vor-
spuren -, die später in das ordentliche Beamtenrecht
übergehen und schon beinahe ein Beamtenstatut besitzen
mit all seinen Vor- und Nachteilen, namentlich auch mit
seinen Privilegien besoldungsmässiger und stellen-
sicherungsmässiger Natur.
Wir sind daher der Auffassung, dass diese etwas extreme
Formulierung nicht anzunehmen sei. Sie steht übrigens,
durchaus verständlicherweise, etwas im Gegensatz zur
Haltung des Landesrings zur Mitbestimmungsinitiative.
Hier ist man sehr intensiv dagegen, dass mitbestimmt wird
bis in die Verwaltungsräte hinauf. In der Volksabstimmung
tönt es anders.
Wenn wir die Minderheit l ablehnen, so ist damit noch
nicht zum Kern dieses Artikels gesprochen. Dieser Kern
kommt zum Austrag in der Wahl oder in der Qual der Wahl
zwischen der bundesrätlichen Fassung mit der Minder-
heit II und der Kommissionsmehrheit. Es ist deswegen eine
Qual, weil wir es mit einer integren, qualifizierten Beam-
tenschaft und mit Argumenten zu tun haben, wie Sie sie
gehört haben und für die wir volles Verständnis besitzen.
Man sollte, wenn irgend möglich und wo es nicht ausge-
schlossen ist, die Rechte der aktiven Demokratie nicht
einschränken.
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Der Bundesrat und die Minderheit II schliessen praktisch
alle Beamten aus, sie legen den Artikel 77 BV in bezug auf
den Begriff des Beamten extensiv aus, sie sind rigoros für
die Unvereinbarkeit mit allen Beamtungen, wobei ich hier
bereits betonen möchte, dass die Frage, ob auch Beamte
der selbständigen Betriebe des Bundes davon erfasst sind,
in der Tat als Interpretationsfrage bezeichnet werden
kann, so dass selbst bei Annahme der Formulierung
Bundesrat die Frage der PTT- und der SBB-Beamten an
sich offen und der Interpretation zugänglich bleibt.
Der Artikel 77 der Bundesverfassung - man muss vielleicht
dessen Wortlaut wieder einmal in Erinnerung rufen -
heisst: «Die Mitglieder des Ständerates, des Bundesrates
und von letzterem gewählte Beamte», also nicht alle
Beamten a priori, «können nicht zugleich Mitglieder des
Nationalrates sein.» «Von letzterem gewählt», heisst aber
auch: von dem Bundesrat untergeordneten, von ihm zur
Wahl ermächtigten, ihre Autorität aber stets von ihm ablei-
tenden Amtsstellen. Das ist die schärfere Interpretation,
die restriktive.
Die Mehrheit der Kommission möchte nur die direkt vom
Bundesrat gewählten Bundesbeamten ausschliessen und
damit der Beamtenschaft entgegenkommen. Der Haupt-
nachteil dieser Lösung liegt darin, dass ausgerechnet die
fähigsten Beamten, die Chefbeamten, diskriminiert werden.
Sie geben jedermann das Recht, gewählt zu werden, nur
den besten nicht, denen, die zuoberst sind. Das ist ein
Nachteil! Der andere Nachteil - er wurde hier schon er-
wähnt und erwogen - ist, kurz zusammengefasst, dass der
zu Kontrollierende in seiner eigenen Kontrollbehörde Ein-
sitz nimmt.
Nun kommt noch neu die Formulierung von Herrn Dafflon
hinzu. Damit müssen wir uns wohl kaum allzu lange her-
umschlagen; sie ist klar verfassungswidrig, da sie jede
Schranke aufheben will. Es geht nun doch etwas zu weit,
einen Verfassungstext, der - obschon interpretationsfähig
und interpretationsbedürftig - immerhin wörtlich erklärt,
dass Beamte nicht wählbar sind, durch das Gesetz mit ei-
nem Federstrich aufzuheben. Das kann hier wohl niemand
im Ernst vorschlagen; es ist eher ein Vorstoss in Richtung
einer kommenden Verfassungsrevision.
Nun wird etwa geltend gemacht, es sei doch auch den
Beamten zu gestatten, ihre Anliegen selbst im Parlament
zu vertreten. Ich möchte hier immerhin sagen, dass die In-
teressen dieser Beamten durch unsere Kollegen von den
Gewerkschaften, vom VPOD, von der PTT-Union, von den
Eisenbahnern, die hier sitzen (die Herren Müller, Meier
und andere) durchaus vertreten werden können, werden
sollen und auch werden. Man kann also nicht argumentie-
ren, dass etwa die Beamtenansprüche und die Beamtenin-
teressen in diesem Rate zu kurz kämen.
Nun muss man den Entscheid treffen; wir haben keine an-
dere Wahl, es sei denn, wir würden auch hier zweimal nein
sagen; dann käme das Gesetz praktisch nicht zustande.
Die Fraktion, der ich angehöre, hat sich für die Lösung des
Bundesrates und der Minderheit II entschlossen, weil sie
bei der bisherigen Praxis bleiben, das Prinzip der Gewal-
tentrennung aufrechterhalten und das Prinzip der notwen-
digen Hierarchie in der Verwaltung beachten will. Man
kann auf eine Bundesverfassungsrevision hinsteuern und
die ganze Frage neu aufgreifen - in diesem Sinne sollte
mein Votum auch als Sukkurs für Herrn Akeret gelten -;
volle Klarheit kann nur ein neuer Text bringen, den wir
aber nicht durch das Gesetz schaffen können.
In diesem Sinne bitte ich Sie, dem Antrag des Bundesrates
und der Minderheit II zuzustimmen, und falls doch gewisse
Beamte im Parlament sitzen können, wenigstens die Aus-
standsregeln für die Beamten ganz erheblich auszubauen
und zu ergänzen.

Allgöwer: Fortschritte sind in der Regel Glückssache. Was
im letzten Jahrhundert als Fortschritt bezeichnet worden
war, kann sich heute als schwer überschreitbares Hinder-
nis erweisen. Andererseits aber gibt es Haltungen unserer
Väter, die heute noch Geltung haben. Dazu gehört die Ge-

waltentrennung, wie sie unsere Vorfahren im letzten Jahr-
hundert festgelegt haben. Sie hat sich bewährt. Es gibt
zwei Erfahrungen, die dies beweisen.
Die Erfahrungen in Bonn: Westdeutschland wollte nach
1945 eine Superdemokratie schaffen und den Beamten un-
eingeschränkt gestatten, ins Parlament zu gehen. Heute
können Sie sogar in der Linkspresse Deutschlands lesen:
«Die Beamten fressen den Staat.» Es sind mehr als 100
Beamte im Parlament, und diese haben eine grosse Sorge:
Lohn und Beförderung; das Bonner Parlament muss daher
immer wieder Beschlüsse fassen, wie diese Fragen gere-
gelt werden sollen. Die Beamten, die im Bonner Parlament
sind, beharren auf ihrer Beförderung; wenn sie einige Jah-
re im Parlament sind - dort ist es praktisch ein Berufspar-
lament - und praktisch nie auf ihrem Büro waren, wollen
sie trotzdem befördert werden. Dies führte zu ständigen
Auseinandersetzungen um Beamtenentlöhnung und Aus-
standsrecht, worunter der Parlamentsbetrieb leidet, woge-
gen sich der sozialdemokratische Bundeskanzler Schmidt
mehrfach kritisch geäussert hat. Es kommt dazu, dass in
Deutschland die öffentlichen Angestellten das Streikrecht
besitzen. Sie konnten das letzte Jahr feststellen, wie sich
das auswirkt; wenn sie einerseits im Parlament sitzen,
andererseits das Streikrecht haben, können sie praktisch
den Staat lahmlegen.
Eine zweite Erfahrung haben wir in Basel gemacht. Unser
Kanton hat das Pech, dass er praktisch keine Gemeinde-
parlamente besitzt, so dass die Kantonsangestellten, wenn
sie sich politisch betätigen wollen, nur ins kantonale Parla-
ment gewählt werden können. Heute sind 45 Prozent der
Basler (130 Grossräte) beim Staat angestellt. Jetzt können
Sie sich die Praxis vorstellen: Alle Parteien stöhnen, weil
sie zu viele Staatsbeamte haben, doch keine Partei kann
es vor den Wahlen wagen, irgendwie dagegen Stellung zu
beziehen, weil sonst so und so viele tausend Stimmen ver-
loren gehen. Praktisch ist es so, dass im Basler Parlament
die Staatsbeamten massgebend sind. Sie können ihre Sit-
zungen tagsüber abhalten, sie müssen keine Rücksicht
nehmen auf die Wirtschaft, und es ist praktisch so, dass in
Basel der Staat sich selber regiert. Die Initiative zur
Aenderung wird immer wieder hinausgeschoben. Eine der-
artige Entwicklung würde selbstverständlich auch in unse-
rem Parlament eintreten.
Nun hat Herr Schaffer sich leichthin über die Verfassungs-
mässigkeit hinweggesetzt. Ich erinnere daran, dass wir
diese Diskussion schon einmal beim Frauenstimmrecht
hatten. Dort hat man die Art der Interpretation von Herrn
Schaffer abgelehnt - und zwar zu Recht. Man hat den
Frauen auferlegt, den mühsamen Weg durch die Verfas-
sungsrevision zu gehen und hat ihnen den Interpretations-
weg versperrt. Wenn wir das Interpretationsprinzip einfüh-
ren, setzen wir die Verfassung gesamthaft ausser Kraft
und landen in der Rechtsunsicherheit, die wir vermeiden
müssen. Eine Interpretation über die Verfassung halte ich
da für unzulässig.
Es gab seinerzeit ein viel berühmteres Beispiel als diejeni-
gen, die Herr Schaffer angeführt hat, als in Baselland ein
Postbeamter gewählt wurde. Er sass hier auf der Tribüne,
war gewählt, und das Parlament musste eine Kommission
einsetzen, um festzustellen, dass auch dieser Postbeamte
nicht gewählt werden konnte. Dabei war er Präsident des
basellandschaftlichen Landrates, war eine sehr angesehe-
ne Person und konnte trotzdem nicht Einsitz nehmen. Es
handelt sich dabei nicht um eine Frage der Gerechtigkeit,
sondern um ein Staatsprinzip, und zwar der Gewaltentren-
nung. Wenn Sie ins letzte Jahrhundert zurückschauen, ist
die Gewaltentrennung einer der ganz grossen Fortschritte.
Sie hat endlich der Omnipotenz der Behörden ein Ende
bereitet und die Gewalt aufgeteilt.
Das heisst nun hier, jene, die sich dem Staat als Beamte
zur Verfügung stellen - und wir können sagen, dass wir
ein ausgezeichnetes Beamtenkorps haben, um das wir vom
Ausland beneidet werden -, müssen wissen, dass sie nicht
auch im Parlament Einsitz nehmen können. Jeder hat, be-
vor er Beamter wird, die Möglichkeit, zu wählen, ob er sich
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dem Staat oder Bund zur Verfügung stellt, oder ob er sich
nachher in der Politik tummeln will. Es ist dies also nicht
eine Frage der Gerechtigkeit, sondern es ist dies eine Fra-
ge, wie man mit der Gewalt im Staat fertig wird, ohne dass
die Staatsgewalt missbraucht werden kann.
Stellen Sie sich einmal die praktischen Auswirkungen vor.
Es ginge genau so wie in Bonn, wie in Basel, es würden
sich sehr viele zur Verfügung stellen, man hätte sehr viele
Beamte hier im Hause, oder es müsste eine Auswahl ge-
troffen werden - aber nach welchen Regeln? Der Briefträ-
ger könnte hier Einsitz nehmen, der Generaldirektor der
PTT nicht. Der Instruktionshauptmann könnte hier Einsitz
nehmen, der Divisionär dürfte nicht hier sein. Dann gäbe
es ein vollständiges Durcheinander. Der Briefträger könnte
sich in die PTT-Kommission wählen lassen und wäre dann
der Kontrollvorgesetzte seines obersten Herrn, ebenso im
Militär. Das gäbe nun ein Durcheinander, das nicht im In-
teresse unseres Staates liegt.
Sie haben gehört, dass in unserem Land auch Tendenzen
bestehen, das Streikrecht der Beamten einzuführen. Dann
können wir uns vorstellen, wie das zu und her ginge. Dann
hätten wir die Beamten hier als ihre eigenen Kontrollbehör-
den und als die Vorgesetzten ihrer Vorgesetzten. Besässen
die zusätzlich noch das Streikrecht, dann hätten wir sehr
bald ähnliche Zustände, wie es Deutschland vorgemacht
hat. Damit wäre weder der Politik noch dem Staat gedient.
Deshalb bekennen wir uns zum grossen Fortschritt im letz-
ten Jahrhundert: zur Gewaltentrennung.
Wir haben es abgelehnt, blosse Moden europäischen Aus-
masses mitzumachen, wir haben an diesem grossen Fort-
schritt des letzten Jahrhunderts festgehalten. Es ist zweck-
mässig, dies auch heute zu tun. Unsere Beamten besitzen
ausserdem ein Mitspracherecht in allen Dingen. Sie kön-
nen sich äussern, sie haben ihre Verbände, sie kommen
hier zum Zug, und wenn sie, was wir gerade auch in dieser
Session machen, die Entlöhnung ansehen, die verschiede-
nen Beförderungsbestimmungen usw., dann sind unsere
Beamten in ihrer beruflichen Karriere sicher nicht zu kurz
gekommen.
Es liegt gerade heute im Interesse der sehr tüchtigen
Beamten, wenn sie zu ihrer totalen Existenzsicherung nicht
auch noch ein weiteres Recht erhalten, denn das würde
ganz sicher zu Neiderscheinungen führen, die nicht im In-
teresse der Beamten liegen. Deshalb wollen wir bei der
bisherigen Regelung bleiben. Ich möchte Ihnen empfehlen,
entweder dem Antrag des Bundesrates zuzustimmen oder,
was noch besser wäre, dem Antrag von Herrn Aider, der
eine gewisse Verschärfung bringt, die aber sicher auch im
Interesse der Sache läge. Ich möchte Sie bitten, auf alle
Fälle nicht das bewährte System unserer Väter auf die Sei-
te zu schieben.

Müller-Zürich: Erlauben Sie mir, die Diskussion mit einigen
grundsätzlichen Staats- und verwaltungsrechtlichen
Ueberlegungen abzurunden. Die Allmacht des Staates fin-
det durch unsere Freiheitsrechte in unserer Verfassung
ihre Begrenzung in der Teilung der öffentlichen Gewalt,
der Gewaltentrennung und im Legalitätsprinzip. Das Prin-
zip der Trennung der Gewalten ist eine der massgeblichen
Säulen unserer Verfassung und ein fundamentales Rechts-
prinzip der Demokratie überhaupt. Gäbe es dieses nicht,
es müsste noch erfunden werden. Damit die Bäume nicht
in den Himmel wachsen und Willkür unser Volk vergiftet,
kontrollieren wir uns gegenseitig: Das Volk wählt und be-
aufsichtigt uns; wir sind Aufsichtsorgan der Regierung und
diese solches der Beamtenschaft. Nun will der Mehrheits-
antrag nichts anderes als die Beamtenschaft durch sich
selbst beaufsichtigen lassen. Bisherige Verstösse gegen
das Prinzip der personellen Gewaltentrennung wurden als
blosse Verfassungsritzungen vom Kommissionssprecher
zur Rechtfertigung der künftigen Aufgabe, also des Ver-
zichts der Gewaltentrennung, aufgeführt. So, als ob es ne-
ben Gewohnheitsrecht auch noch ein Gewohnheitsunrecht
gäbe. Gerade solches schliesst die Rechtslage allgemein
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aus. Mit diesem Vorschlag geistert am falschen Ort Mitbe-
stimmungsdenken gewerkschaftlicher Ideologie durch die
Hintertüre des Mehrheitsantrages ein. Vollbeamtete aller
Stufen übernähmen die Kontrollfunktion über ihre eigene
Arbeit und sogar über jene ihrer Vorgesetzten. Die Gefahr
wird damit bewusst in Kauf genommen, dass unser ge-
waltentrennender Gesetzgebungsstaat je länger, je mehr
durch den gewaltenmonistischen Exekutivstaat abgelöst
wird. Dagegen bäumt sich mein noch unverfälschtes demo-
kratisches Empfinden auf. Im Verwaltungsrecht und auch
in der Bundesverwaltung ist es im übrigen der Hierarchie-
begriff, der ein festgefügtes Rechtsprinzip darstellt. Auch
die Oststaaten kennen ein strenges Disziplinarrecht. Mit
dem Mehrheitsantrag der Kommission verwässern wir nicht
nur eine saubere Gewaltentrennung, sondern wir untergra-
ben gleichzeitig auch die dienstliche Gehorsamspflicht
und das reibungslose Funktionieren auf allen Stufen der
Bundesverwaltung. Die Disziplinargewalt ist eine Erschei-
nungsform der staatlichen Herrschaftsgewalt. Wer es nicht
glaubt, lese es im Bundesgesetz über das Dienstverhältnis
des Bundesbeamten nach. Es gibt z. B. einen ganzen Kata-
log von Disziplinarstrafen. Oberste Disziplinarbehörde ist
der Bundesrat. Das Disziplinarrecht soll Beamte zum
pflichtgemässen Handeln im Interesse der Staatsverwal-
tung anspornen. Der Mehrheitsantrag macht hier den Bock
zum Gärtner. Nur Artikel 18 der bundesrätlichen Fassung
bzw. des Minderheitsantrages II und in etwas überspitzter
Form der Antrag Aider, der Minderheitsantrag l, entspre-
chen im übrigen Wortlaut und einem Jahrhundert Praxis
von Artikel 77 der Bundesverfassung. Der Mehrheitsantrag
stellt diese bewährte Praxis auf den Kopf. Ich erblicke im
Mehrheitsantrag recht eigentlich letztlich einen Verfas-
sungsbruch. Zudem kann und darf ein Bundesgesetz nicht
eine Rechtsnorm höherer Rechtsstufe, also einen Verfas-
sungsartikel, aufheben oder ändern. Im Gegenteil, Verfas-
sungsrecht bricht Rechtsnormen niedrigerer Rechtsstufe.
Im übrigen muss heute z. B. nicht nur ein Postbeamter auf
seine Anstellung verzichten, um Nationalrat zu werden;
auch ein Nationalrat muss auf sein Mandat verzichten,
wenn er Beamter werden will. Die Gewaltentrennung spielt
nach beiden Seiten. Als Parlament haben wir die verfas-
sungsmässig bestimmte Oberaufsicht über die Verwaltung.
Das ist letztlich eine der Hauptaufgaben unseres vereidig-
ten Mandates. Was ich hier übrigens hochhalte, ist die
Rechtsauffassung der massgeblichen Staatsrechtslehrer
unseres Landes, auch meiner beiden Lehrer Fritz Fleiner
und Zacharias Giacometti, bei denen ich dissertierte. Ich
warne eindringlich vor einer weiteren Verwischung der
Rechtsprinzipien. Verfassungsrevisionen dürfen nicht auf
dem Wege von Gesetzesrevisionen umgangen werden. Ich
bitte Sie daher, dem Antrag des Bundesrates und damit
der Minderheit II zuzustimmen.

Weber-Arbon: Bei der Behandlung dieser Unvereinbar-
keitsklauseln muss ich Sie mit Herrn Schaffer doch auch
wieder darauf aufmerksam machen, dass diese Frage auf
Verfassungsebene für die Mitglieder von National- und
Ständerat an und für sich geregelt ist, jedoch merkwürdi-
gerweise auf sehr unterschiedliche Art. Die Artikel 77 und
81 unserer Verfassung erklären zwar übereinstimmend,
dass, wer Mitglied des einen Rates oder des Bundesrates
ist, nicht Mitglied des anderen Rates sein kann. Nun ent-
hält Artikel 77 für den Nationalrat die Ihnen bekannte
zusätzliche Bestimmung, dass auch nicht Mitglieder des
Nationalrates sein können «die vom Bundesrat gewählten
Beamten». Diese Vorschrift findet sich nicht in Artikel 81
der Verfassung, also kann ein Bundesbeamter Mitglied des
Ständerates sein, nicht aber des Nationalrates.
Das ist auch schon vorgekommen. Ich erinnere Sie an die
Wahl im Kanton Zürich im September 1942, als Dr. Fried-
rich Traugott Wahlen, Vorstand der Eidgenössischen Ver-
suchsanstalt, als Mitglied des Ständerates gewählt wurde.
Er war damals noch nicht ETH-Professor. Ein Bundesbe-
amter im Ständerat? Es gab keine Diskussion, meine Her-
ren Aider und Allgöwer, zur Frage der Gewaltentrennung l
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Ein noch viel illustrativeres Beispiel aus dem letzten Jahr-
hundert: Ich gestatte mir hier, Ihnen einen Urahnen unse-
res Rates vorzustellen, Johann Konrad Kern von Berlin-
gen, Ehrenbürger von Frauenfeld und La Chaux-de-Fonds,
aus alteingesessener Berlinger Familie. Seine politische
Karriere ist bemerkenswert: Mit 29 Jahren- .war er Präsi-
dent des Obergerichtes, dann wurde er ausserordentlicher
Gesandter in Wien, war vier Jahre thurgauischer Regie-
rungsrat, 1848-1854 Bundesrichter; war Mitglied des Natio-
nalrates seit der Gründung des Bundesstaates, war Präsi-
dent unseres Rates (1850/51) und wurde 1853 als erster
Präsident des Schulrates der damals neu geschaffenen ETH
gewählt und musste deshalb aufgrund der Ihnen soeben zi-
tierten Verfassungsbestimmung aus dem Nationalrat zu-
rücktreten. Was passierte nachher? 1855 liess sich der glei-
che Herr alt Nationalrat und Schulratspräsident Kern als
Mitglied des Ständerates wählen. Er war von 1855 bis 1857
Mitglied der Kleinen Kammer, bis er dann schweizerischer
Gesandter in Paris wurde. Das ist der praktische politi-
sche Kommentar zu diesem Grundsatz der Aufrechterhal-
tung der Gewaltentrennung, den wir vorhin in so hohen
Tönen haben hören können.

Wenn wir heute schon dieses Politikum behandeln, müss-
ten wir eigentlich zuerst dafür sorgen, dass auf Verfas-
sungsebene die Ellen zwischen Nationalrat und Ständerat
gleich lang gemacht werden. Statt dies zu tun, schicken
wir uns nun an, die Unvereinbarkeitsfälle zu vermehren.
Nach dieser Richtung bewegen sich die Anträge des Bun-
desrates wie auch der Kommissionsminderheiten l und II.
Aber auch die Kommissionsmehrheit hat im ersten Satz
eine Neufassung gegenüber dem Wortlaut von Artikel 77
der Verfassung hineingeschmuggelt, und zwar mit dem
Begriff «Magistratspersonen». Dieser Begriff existiert nicht
in der Verfassung. Darunter sind offenbar Bundesrichter,
Bundeskanzler, wohl auch der General verstanden. Wie
steht es aber mit den Ersatzrichtern des Bundesgerichtes?
Ich bitte hier noch die Kommissionspräsidenten um eine
klare Antwort, eventuell musste diese Bestimmung gestri-
chen werden, unter Verweis auf Artikel 108 Absatz 2 der
Verfassung.

Der zweite Schmuggeltatbestand findet sich im Text der
Kommissionsminderheiten und des Bundesrates: Ich ma-
che Sie darauf aufmerksam, dass hier nicht mehr die Rede
ist von «vom Bundesrat gewählten Beamten» wie in der
Verfassung. Es ist nurmehr die Rede von Bundesbeamten
schlechthin. Das ist keine Ritzung, sondern eine Verlet-
zung der Verfassung. Wenn Sie den Artikel 77 der Verfas-
sung schon zitieren wollen, dann wollen Sie bitte dieses
Zitat wörtlich übernehmen und nicht versuchen, ihn zu
interpretieren.

Gestatten Sie mir bei dieser Gelegenheit, gleich meinen
Zusatzantrag zu Absatz 2bis zu begründen. Grundsätzlich
vertrete ich den Standpunkt, dass wir diese Unvereinbar-
keitstatbestände nicht zu erweitern, sondern auf ein Mini-
mum zu beschränken haben, zum mindesten solange die
Ellen zwischen den beiden Kammern in diesem Bereich
nicht gleich lang sind. Dazu gehört aber auch, dass wir als
eidgenössischer Gesetzgeber dafür Sorge tragen sollten,
dass die Kantone nicht ihrerseits weitere Unvereinbar-
keitstatbestände konstruieren. Es ist nicht einzusehen,
weshalb wir mit einer solchen deutlichen Schranke etwa
den kantonalen Gesetzgeber in seiner Autonomie be-
schränken würden. Ich denke hier ganz besonders an den
Wortlaut eines Gesetzes des Kantons Graubünden über
die Unvereinbarkeit von Aemtern. In Artikel 3 steht hier:
«Wer zum Kanton oder zu seinen Anstalten mit eigener
Rechtspersönlichkeit in einem vollamtlichen öffentlich-
rechtlichen oder privatrechtlichen Dienstverhältnis steht,
kann nicht Mitglied der Bundesversammlung sein.»

Die Auffassung, dass eine solche kantonale Gesetzgebung
nicht zulässig ist, wird auch von der Wissenschaft vertre-
ten - ich zitiere hier unseren Ratskollegen, Professor
Aubert, der in seinem «Traité du droit constitutionnel» in
Nr. 1269, folgendes ausführt: «En effet, la composition du

Conseil national est entièrement réglée par le droit fédé-
ral. Le droit cantonal ne peut l'influencer d'aucune ma-
nière.» Wir wollen und sollen die Unvereinbarkeitsfälle im
Rahmen von Bundesverfassung und Bundesgesetz ab-
schliessend regeln.
Ich räume andererseits ein, dass wir bei einer derartigen
Abgrenzung das Kind nicht mit dem Bade ausschütten
wollen. Es gibt verschiedene Kantone - auch Gemeinden -,
die Vorschriften aufstellen, die dahin gehen, dass von
ihren Regierungen oder kantonalen Gerichten nur eines
oder zwei Mitglieder der Bundesversammlung angehören
dürfen. Diese Gruppe von Unvereinbarkeitsfällen hat eine
ganz andere Bedeutung. Diese Fälle sollen respektiert
werden, daher der zweite Satz meines Zusatzalineas. Mein
Antrag enthält also ein Doppeltes, und zwar nichts Neues,
aber dafür etwas gesetzgeberisch Klarstellendes. Erstens,
die Unvereinbarkeitstatbestände sind in diesem Bundesge-
setz abschliessend aufzuzählen, die Kantone können keine
weiteren gesetzgeberischen Normen aufstellen. Zweitens,
ein ausdrücklicher Vorbehalt bleibt für die meisten, in kan-
tonalen Verfassungen enthaltenen Vorschriften über die
Beschränkung der Zahl von Mitgliedern kantonaler oder
kommunaler Behörden, die der Bundesversammlung ange-
hören dürfen.
Ich beantrage Ihnen abschliessend zu Absatz 1 Zustim-
mung zur Kommissionsmehrheit und zu Absatz 2bis Gut-
heissung meines Antrages.

Meier Werner: Gestatten Sie mir einige kurze Bemerkun-
gen zu dieser Materie.
Zum Problem der Unvereinbarkeit: Ich möchte hier erklä-
ren, dass ich sehr grosses Verständnis und grossen Re-
spekt vor dem Prinzip der Gewaltentrennung habe. Es ist
tatsächlich so, dass es sich hier um einen wichtigen
Grundsatz unseres Staates handelt, den wir auch konse-
quent anwenden müssen. Aber in der Praxis ist es doch
so, dass der Begriff der Gewaltentrennung über Gebühr
strapaziert wird. Auch ich möchte auf den Fall unseres
gestern vereidigten Kollegen Ammann verweisen. Kollege
Ammann als Betriebsdisponent der Schweizerischen Bun-
desbahnen ist nun wirklich nicht vom Bundesrat gewählt
worden; er ist von der Kreisdirektion - nicht einmal von
der Generaldirektion - der Schweizerischen Bundesbah-
nen in sein Amt als Eisenbahner gewählt worden, und in
bezug auf das Problem der Gewaltentrennung ist ein
Eisenbahner ein Bundesbahnbeamter der unteren Chargen
ein ganz gewöhnlicher Bürger wie irgendein anderer
Schweizer. Deshalb glaube ich, ist es richtig, dass man
das Problem eher von dieser praktischen Seite her an-
schaut als aus einer etwas fragwürdigen Philosophie in
bezug auf den Artikel 77 der Bundesverfassung; denn die
Leute, die wir im Auge haben, üben nur ausführende
Funktionen aus, und ein Konflikt mit dem Problem der
Gewaltentrennung ist praktisch überhaupt ausgeschlossen.

Ein Wort zur Frage der Verwaltungsräte: Ich habe die
Verordnung des Bundesrates über die Schweizerischen
Bundesbahnen in der Hand. Da ist die Funktion des Ver-
waltungsrates wie folgt umschrieben: «Der Verwaltungsrat
der Bundesbahnen trägt die Verantwortung für die Befol-
gung aller für sie verbindlichen Gesetze, Verordnungen
und Réglemente.» Ein Mitglied des Verwaltungsrates - sei
es der SBB oder der PTT - muss also in dieser seiner
Funktion dafür sorgen, dass die hier erwähnten verbindli-
chen Gesetze und Verordnungen des Bundes strikte ge-
handhabt werden. Es sind in der Folge die Funktionen, die
Aufgaben und die Zuständigkeit der Mitglieder des Ver-
waltungsrates umschrieben; es ist hier von Aufsicht die
Rede, von Begutachtung, von weiteren Funktionen im Rah-
men der Verwaltung der Bundesbahnen, aber alles Sach-
verhalte, die in keiner Weise störend wirken in bezug auf
die Frage der Gewaltentrennung. Ich möchte sogar aus
der praktischen Sicht - ich bin gestern von Kollega Aider
als einer derjenigen erwähnt und zitiert worden, der als
Nationalrat auch ein Verwaltungsratsmandat ausübt -
meiner bisherigen Erfahrungen hier sagen, dass diese Er-
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fahrungen nur positiv sind. Was im Nationalrat zu beschlies-
sen ist, was man hier behandelt, ist eine wichtige Ergän-
zung und ist ein Vorteil für das Ratsmitglied im Verwal-
tungsrat, weil es dann aus dieser parlamentarischen Optik
seine Funktion im Verwaltungsrat um so besser ausüben
kann. Ich möchte so weit gehen und erklären, dass die
Doppelfunktion (Nationalrat und Verwaltungsrat) nur von
Vorteil ist, und in diesem Sinne hat auch der Bundesrat
bisher seine Praxis ausgeübt, eine Praxis, die sich be-
währt hat. Ich möchte deshalb an Sie appellieren, der
Mehrheit zuzustimmen und die Anträge der Minderheiten l
und II abzulehnen.

M. Morel: Je tiens à appuyer la proposition de la majorité
de la commission qui nous invite à supprimer l'incompta-
bilité pour les fonctionnaires qui ne sont pas directement
nommés par le Conseil fédéral.
L'opposition du Conseil fédéral à cette proposition s'expli-
que mal, à mon sens. N'a-t-il pas invité lui-même le Parle-
ment, en 1920, à modifier l'article 77 de la constitution
pour ouvrir aux fonctionnaires fédéraux subalternes l'ac-
cès au Conseil national? Connaissant la constance de la
ligne politique du Conseil fédéral, je m'étonne un peu de
ce revirement. D'autant plus qu'en l'occurrence la situa-
tion n'a guère changé.
Aujourd'hui, comme en 1920, la plupart des fonctionnaires
subalternes, frappés par l'incomptabilité, jouent dans l'ad-
ministration un rôle dépourvu de caractère politique. De
plus, la crainte de voir le contrôlé devenir contrôleur est
discutable. Soyons réalistes. Ce contrôle peut déjà avoir
lieu aujourd'hui par personne interposée. Il n'y pas détruit
et ne détruira certainement pas nos institutions. Je pense
qu'il faut raison garder.
Il ne faut pas perdre de vue non plus que le fonctionnaire
élu aurait toujours la possibilité de se récuser ou de
s'abstenir, lors de discussions ou de votations qui tou-
chent de près sa sphère d'activité.
En revanche, les inconvénients du système actuel d'in-
compatibilités sont évidents. Il relègue au rang de ci-
toyennes et de citoyens de deuxième ordre un grand nom-
bre de fonctionnaires subalternes qui, à mon sens, ne
méritent pas cette discrimination. Et cette lacune est d'au-
tant plus criante, sur le plan fédéral, que les incompatibili-
tés ont été fortement réduites dans la plupart des cantons.
Y-a-t-il vraiment une différence d'état fondamental entre
l'instituteur qui peut siéger au Grand Conseil de son can-
ton et le fonctionnaire des PTT ou des CFF qui, lui, n'est
pas autorisé à siéger au Conseil national? Je ne le pense
pas.
Au lieu de maintenir cette incompatibilité sur le plan fédé-
ral, je trouve qu'il serait préférable de faire davantage
confiance à l'électeur. Il peut toujours - et en cela je
voudrais rassurer un peu M. Allgöwer - par son bulletin de
vote, refuser à tel ou tel fonctionnaire le droit de siéger au
Conseil national, s'il juge qu'il y a abus de pouvoir, ou
confusion des pouvoirs. Ce mode d'élimination me paraît
beaucoup plus démocratique. Il faut faire un peu con-
fiance à la sagesse populaire.
Pour ces raisons, je vous demande d'appuyer la proposi-
tion de la majorité de la commission.

Eng, Berichterstatter: Die Klingen sind gekreuzt, die Mei-
nungen sind gemacht, und die Messer sind für die Abstim-
mung geschärft! Ich kann mich also kurz fassen.
Einmal: die Mehrheit hat, im Gegensatz zur Minderheit,
den Vorteil, dass ihr Antrag sich mit der Bundesverfassung
völlig deckt. Die Fassung der Minderheit, d. h. des Bun-
desrates, geht über die Verfassungsbestimmung hinaus.
Der Antrag der Mehrheit basiert auf dem Gesetz von 1872,
das dann in die Verfassung von 1874 Aufnahme gefunden
hat und also eine historische Auslegung für sich geltend
machen kann. Darum - da kann ich eine Frage von Herrn
Weber-Arbon beantworten - sind auch Bundesrichter und
Bundesersatzrichter Magistratspersonen und somit nicht
wählbar. Bei den Bundesrichtern war es klar, bei den

Ersatzrichtern dürfte es nun klar sein, es sind, wie alle von
der Bundesversammlung gewählten Personen, Magistrats-
personen.
Die Mehrheit geht von der Interessenabwägung aus, indem
sie das Interesse an der Wahrung der politischen Rechte
eines Grossteils unserer Mitbürger dem Interesse des
Staates an einer lückenlosen Gewaltentrennung gegen-
übersetzt. Nun hat die Mehrheit entschieden, dass das
Interesse des Bürgers an der Wahrung seiner politischen
Rechte höher zu werten ist, einerseits, weil über 120000
Mitbürger betroffen werden, und andererseits, weil die
Gewaltentrennung im Bund überhaupt keine Lückenlosig-
keit mehr zeigt, im Gegenteil, wir haben sie in Gesetzge-
bung und Verfassung äusserst durchlöchert.
Gegenüber dem Antrag Weber werden wir nach der Ab-
stimmung unsere Stellungnahme abgeben.
Nun noch ein Wort zum Antrag von Herrn Aider: Er wurde
bereits in der Kommission mit 9:7 Stimmen, also auch
hier mit einem knappen Stimmenverhältnis, abgelehnt.
Massgebend waren dafür einerseits verfassungsrechtliche
Bedenken, man gehe damit über den Wortlaut von Artikel
77 BV hinaus und überschreite die gesetzgeberischen
Kompetenzen zur Normierung der Unvereinbarkeiten. An-
derenteils wurde davon ausgegangen, dass die Schweiz
als kleiner Staat mit beschränkten Mitteln zur Lösung der
anstehenden Probleme alle zur Verfügung stehenden Ka-
pazitäten auszuschöpfen gezwungen sei. In unumgängli-
chen Ausnahmefällen soll deshalb die Bekleidung eines
Nationalratsmandates die Betrauung einer fachlich beson-
ders kompetenten Persönlichkeit mit nebenamtlichen Voll-
zugsaufgaben nicht hindern, zumal diese Aufgabe bloss
vorübergehend und sachlich fest umgrenzt ist. Den Ent-
scheid zugunsten der Kommissionsmehrheit gab schliess-
lich das Versprechen des Bundesrates, bei der Erteilung
nebenamtlicher Vollzugsmandate an Parlamentarier eine
angemessene Zurückhaltung zu üben. Die Kommission be-
antragt Ihnen deshalb, den Minderheitsantrag abzulehnen.

Ich bin auch hier wieder in der unkomfortablen Lage, ein
Vertreter des Minderheitsantrages zu sein, und ich möchte
Ihnen diesen beliebt machen. Während subalterne Beamte
ohne weitreichende Entscheidungsbefugnis unter die Un-
vereinbarkeitsklausel fallen, sollen hier nun einflussreiche
Persönlichkeiten mit Beauftragtenstellung trotz ihrer Tätig-
keit in Vollzugsorganen, also nicht bloss in beratender
Funktion, für den Nationalrat wählbar sein. Diese wider-
sprüchliche Praxis hat denn auch die Expertenkommission
dazu geführt, in ihrem Vorentwurf 1973, wie es Herr Aider
gesagt hat, eine entsprechende Unvereinbarkeitsbestim-
mung vorzusehen. Leider ist dieser Vorschlag vom Bun-
desrat nicht aufgenommen worden; offenbar wird er aber
auch in unserem Rate keine Mehrheit finden, sind doch
gut drei Dutzend Kollegen Mitglied eines Entscheidungsor-
gans des Bundes, worunter sehr einflussreiche Aemter zu
finden sind, während mindestens ebenso viele Kollegen
potentielle Anwärter auf solche Posten und Pöstchen sind.
Was dem einen hier recht ist, soll doch dem anderen auch
billig sein. - Trotzdem bitte ich Sie, den Minderheitsantrag
zu unterstützen!

M. Mugny, rapporteur: Evidemment, l'article 18 est l'un de
ceux qui suscite, on pouvait s'y attendre, les débats les
plus intéressants en ce qui concerne cette loi sur les
droits politiques, puisqu'il s'agit de l'éligibilité des fonc-
tionnaires fédéraux.

On peut examiner ce problème sous différents angles;
différents orateurs l'ont fait du reste ici. J'aimerais d'abord
éliminer, il faut le faire dès le départ, la proposition de M.
Dafflon; on l'a déjà dit, elle est anticonstitutionnelle. Je
comprends que M. Dafflon veuille la reprendre, mais ce
n'est pas en tout cas ni le lieu ni le moment de le faire. Il
s'agirait éventuellement de présenter une motion à notre
Conseil qui alors aurait à en débattre avant de soumettre
des propositions allant dans ce sens au peuple et aux
cantons.
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La proposition de la minorité I: personnellement et au
nom de la majorité de la commission, je vous propose de
ne pas l'accepter. En effet, elle étend les dispositions
actuelles aux membres des différents conseils, des diffé-
rents organismes nommés par le Conseil fédéral. On vise
en particulier, notre collègue Aider l'a dit, les membres
des conseils d'administration des PTT et des CFF, qui sont
en même temps parlementaires fédéraux. Nous avons qua-
tre, cinq ou six de nos collègues qui siègent dans ces
conseils. Or je n'ai pas eu le sentiment, jusqu'à mainte-
nant, qu'ils ont mis en péril nos institutions. Par consé-
quent, n'allons pas trop loin, ne donnons tout de même
pas trop dans le perfectionnisme, ne jouons pas trop aux
moralisateurs dans ce domaine-là. Il faut prendre des dé-
cisions, faire des propositions et des lois qui conservent
une certaine mesure.
Voilà pourquoi la proposition Aider me paraît aller trop
loin et apporter plus d'inconvénients que d'avantages.
Restent la proposition de la majorité de la commission et
celle du Conseil fédéral reprise par la minorité II. On est
évidemment au centre du débat. On a parlé ici, notre
collègue Allgöwer l'a fait assez longuement, de la sépara-
tion des pouvoirs. C'est là le problème central: est-ce qu'il
faut effectivement maintenir la situation actuelle en disant:
«Vous avez accepté d'être fonctionnaire fédéral; par con-
séquent, dès lors que vous êtes facteur aux PTT, vous
savez que vous ne serez pas éligible au Conseil national.
Il y a des incompatibilités que vous assumez en acceptant
cette fonction-là.» Ou bien alors, on adopte l'autre point
de vue qui est le suivant: en laissant élire l'un ou l'autre
fonctionnaire des PTT ou des CFF, pour prendre ce cas,
va-t-on mettre en péril notre système démocratique, assis-
ter à une sorte d'invasion du Conseil national par les
fonctionnaires des PTT? Personnellement, je pense que ce
risque est extrêmement minime. Bien sûr, il existe, mais
on peut tout de même prendre quelques risques en démo-
cratie. Comme l'a dit M. Morel, il faut laisser aux citoyens
aussi le soin de prendre des décisions et de faire certains
choix. Je crois que ce risque est très modeste, qu'on
peut l'assumer. On débouche alors sur l'autre perspective:
est-ce qu'il est encore, disons supportable ou normal pour
nous, dans le cadre de notre conception démocratique, de
priver à peu près 100000 de nos citoyens du droit d'être
élus alors qu'il n'y a en soi pas de raisons fondamentales
de le faire, mise à part cette crainte, précisément, d'en
trouver trop ici, crainte qui ne me paraît pas justifiée. On
évolue incontestablement vers une situation où les droits
démocratiques ont plutôt tendance à s'étendre, c'est une
question de fait. Dans ce cadre-là, il nous paraît que la
proposition de la majorité est suffisante; elle sauvegarde
l'essentiel de la séparation des pouvoirs et, en même
temps, elle revient à la situation constitutionnelle; elle
tend à permettre tout de même à davantage de nos conci-
toyens d'entrer dans ce Parlement.
Personnellement, je ne crois pas au risque dont a parlé
notre collègue Allgöwer. Ses expériences faites à Baie ne
sont peut-être pas très heureuses, je n'en disconviens
pas; mais celles qui sont faites, en revanche, dans le
canton de Vaud, où l'on a aussi la possibilité d'élire des
fonctionnaires communaux et cantonaux, n'ont en tout cas
pas conduit à des abus. La situation est parfaitement sup-
portable. Voilà les arguments en faveur de la proposition
de la majorité. Je vous recommande donc de l'appuyer.

Bundespräsident Gnägi: Artikel 18 und Artikel 74 enthalten
meines Erachtens die beiden wesentlichsten Differenzen
zwischen Ihrer Kommission und dem Bundesrat; Artikel 18
wird möglicherweise zu einem Schicksalsartikel. Er ist von
grundsätzlicher Bedeutung. Ich unterscheide bei den An-
trägen zu Artikel 18 zwei Dinge, nämlich die Unvereinbar-
keit für Beamte und den Tatbestand, der im Minderheits-
antrag von Herrn Aider zum Ausdruck kommt. Der Bundes-
rat hält in der Frage der Unvereinbarkeit für Beamte mit
dem Mandat eines Nationalrates unter allen Umständen an
seinem Entwurf fest. Er hat seinen Standpunkt mit aller

Deutlichkeit bereits in der Botschaft dargelegt. Der Bun-
desrat erachtet die Wählbarkeit von Bundesbeamten in
den Nationalrat, wie sie Ihre Vorberatende Kommission
vorsieht, mit dem Prinzip der Gewaltentrennung als nicht
zu vereinbar. Er ist der Ansicht, dass diese Möglichkeit,
wenn sie überhaupt geschaffen werden soll, nur durch
eine Verfassungsrevision verwirklicht werden kann. Ich
verweise nochmals auf Artikel 77: «Die Mitglieder des
Ständerates, des Bundesrates und vom letzteren gewählte
Beamte können nicht zugleich Mitglieder des Nationalra-
tes sein.» Diese Bestimmung kam zu einem Zeitpunkt in
die Bundesverfassung, als wahrscheinlich noch alle Bun-
desbeamten vom Bundesrat gewählt wurden. Später wur-
den die Wahlen an die Departemente, an die Abteilungen,
delegiert; am Prinzip der Qualität des Bundesbeamten hat
sich aber damit nichts geändert.
Artikel 77 der Bundesverfassung ist unseres Erachtens so
zu interpretieren, dass Beamte nicht gewählt werden kön-
nen. Diese Haltung vertrat auch Herr Professor Dr. Kurt
Eichenberger in einem Rechtsgutachten, das er auf eine
Anfrage der Wahlprüfungskommission des Nationalrates
hin erstellte. Ich glaube nicht, dass die Bundesversamm-
lung gut beraten wäre, wenn sie hier durch Interpretation
eine Verfassungsbestimmung ändern würde. Ich mache
den Vergleich mit der Einführung des Frauenstimmrechtes.
Auch hier hat man lange geglaubt, man könne dieses
durch Uminterpretation einer Verfassungsbestimmung ein-
führen. Hier besteht eine Analogie. Der Artikel 77 müsste
unseres Erachtens geändert werden, wenn diese Unverein-
barkeit aufgehoben werden sollte. Das ist der entschei-
dende Punkt, über den abgestimmt werden muss.
Nun möchte ich zwei, drei Bemerkungen dazu sagen. Mir
scheint auch neben dieser Unvereinbarkeit, die Zulassung
von Beamten, in der Art wie das vorgeschlagen wird, un-
gerecht zu sein. Die direkt Gewählten, die einen wesentli-
chen Sachverstand mitbringen würden, die schliessen Sie
aus. Andere können eintreten. Diese Ungerechtigkeit ist
meines Erachtens vorhanden, sie muss mitberücksichtigt
werden. Ich möchte noch ein Weiteres sagen: Es geht
meines Erachtens nicht darum, ob man für Bundesbeamte
oder gegen Bundesbeamte sei, sondern es geht lediglich
darum, ob wir unseren Rechtsstaat, so wie wir ihn bis jetzt
ausgelegt haben, weiterführen wollen oder nicht. Deshalb
möchte ich Ihnen im Namen des Bundesrates beantragen,
der Fassung des Bundesrates zuzustimmen und die Min-
derheitsanträge abzulehnen.
Nun komme ich zum zweiten Punkt, zum Minderheitsan-
trag von Herrn Aider. Ich habe gestern etwas gelächelt,,
als er über die Vertretung eines Parlamentariers des Lan-
desringes in einer Aufsichtsbehörde der PTT gesprochen
hat. Ich erinnere mich an diese Auseinandersetzung. Ich
hatte dieses Departement fast drei Jahre und kenne das
Puzzle der Zusammensetzung des PTT-Verwaltungsrates
und des SBB-Verwaltungsrates. Herr Aider, ich weiss
nicht, was Sie für einen Brief bekommen haben. Die Erfah-
rung, die ich gemacht habe, ist die, dass mit Argusaugen
auf die politische Vertretung geachtet wird - wenn ich
mich nicht täusche, standen Sie dort in Konkurrenz mit
meiner eigenen politischen Partei. Es ist nicht ganz so,
dass in der Antwort, die Sie erhalten haben, nur darauf
abgestellt worden ist, dass nicht ein Parlamentarier vorge-
schlagen worden sei. Das zur Einleitung.
Auf der anderen Seite möchte ich Ihnen beantragen, den
Minderheitsantrag von Herrn Aider abzulehnen. Er hat Ih-
nen die Beispiele aufgezählt. Diese Beispiele sind nicht
derart einleuchtend, dass man sagen könnte, man müsste
diesem Antrag zustimmen. Es sind vielmehr Ausnahmen,
und der Bundesrat ist sich bewusst, dass er hier sehr
zurückhaltend sein will. Es geht übrigens nicht nur um die
Verwaltungsräte bei PTT und SBB. Es geht bei Ihrem An-
trag -um die Bestellung von Expertenkommissionen (bei-
spielsweise Luftfahrtkommissionen, beratende Kommis-
sionen usw.). Die Ueberlegungen des Bundesrates gehen
dahin, dass wir hier Zurückhaltung üben wollen; auch in
bezug auf die Kommissionen, bei denen dies gemäss Ih-
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rem Antrag gestattet wäre, ist der Bundesrat in der Beset-
zung mit Parlamentariern zurückhaltend. Aber Ihren An-
trag betrachten wir als zu weitgehend, weil wir doch die
Möglichkeit haben sollten, den einen oder anderen Parla-
mentarier mit einer befristeten Spezialaufgabe zu betrau-
en, die er sehr gut erfüllen kann. Aus diesen Ueberlegun-
gen möchte ich Ihnen beantragen, an der Unvereinbarkeit
für Beamte mit dem Nationalratsmandat festzuhalten und
dem Bundesrat doch zu ermöglichen, ab und zu einen
Beauftragten aus dem Parlament zu nehmen.
Nun noch eine Bemerkung zu den Voten: Herr Schaffer
hat erklärt, man begreife nicht recht, warum Angehörige
der PTT und SBB gleich behandelt würden wie Beamte.
Da gibt es eine klare Begründung. Es geht auch hier um
die Gewaltentrennung. PTT und SBB unterstehen wie die
Bundesverwaltung der Kontrolle durch das Parlament. Po-
litisch werden SBB und PTT in diesem Rat durch den
Bundesrat vertreten, und es ist meines Erachtens richtig,
dass die Angehörigen der PTT und der SBB gleich behan-
delt werden wie die übrigen Beamten. Denn es geht um
die Kontrollfunktion, die Sie zu erfüllen haben gegenüber
den SBB und PTT.
Zu den Ausführungen von Herrn Weber: Sie haben gese-
hen, dass diejenigen, die etwas von dieser Materie verste-
hen, zusammengestanden sind. Es geht um die Qualifika-
tion der Ersatzrichter beim Bundesgericht. Sind das Magi-
stratspersonen? Ich habe gehört, dass gegenwärtig kein
Mitglied des Nationalrates Ersatzrichter beim Bundesge-
richt ist. Die Unvereinbarkeit wird hier anscheinend einge-
halten. Anders ist es beim Ständerat. Auch im Gutachten
Eichenberger wird darauf hingewiesen, dass mit der Zeit
hier eine klare Regelung im Sinn der Unvereinbarkeit ge-
funden werden sollte.
Damit möchte ich Ihnen beantragen, der Fassung des
Bundesrates zuzustimmen.

Präsident: Wir schreiten nun zur Bereinigung von Artikel 18
Ziffer 1. Wir haben hier vier Anträge. Herr Dafflon will
alle Bundesbeamten wählbar erklären mit Ausschluss der
von der Bundesversammlung gewählten Magistratsperso-
nen. Die Mehrheit will die direkt vom Bundesrat gewählten
Bundesbeamten ausschliessen. Die Minderheit II (Bundes-
rat) beantragt den generellen Ausschluss der Bundesbe-
amten und Magistratspersonen; die Minderheit l (Aider)
den Ausschluss aller Bundesbeamten sowie der Nichtbe-
amten, die vom Bundesrat in Verwaltungskommissionen
und Verwaltungsräte gewählt wurden.
Sie haben eine Abstimmungsordnung ausgeteilt erhalten.
In der ersten Abstimmung werden wir den Antrag Dafflon
dem Antrag der Mehrheit gegenüberstellen, in der zweiten
Abstimmung das Ergebnis der Abstimmung dem Antrag
Bundesrat/Minderheit II und in definitiver dritter Abstim-
mung das Ergebnis der zweiten Abstimmung der Minder-
heit l (Aider). - Mit diesem Abstimmungsmodus sind Sie
einverstanden.

Abstimmung - Vote

Abs. 1-AI.1
Eventuell - Eventuellement:
Für den Antrag Dafflon 4 Stimmen
Für den Antrag der Mehrheit 128 Stimmen

Eventuell - Eventuellement:
Für den Antrag der Mehrheit 65 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit II 102 Stimmen

Definitiv - Définitivement:
Für den Antrag der Minderheit II 122 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit l 34 Stimmen

Eng, Berichterstatter: Zu Absatz 2bis: Herr Weber will mit
seinem Antrag eine ausschliessliche Bundeskompetenz im
Bereiche der Unvereinbarkeitsbestimmungen begründen.
Es stellt sich die Frage, ob dies verfassungsrechtlich über-

haupt möglich sei. Es stehen zwei Verfassungsartikel zur
Diskussion, einerseits Artikel 73: «Die Bundesgesetzge-
bung trifft über die Ausführung dieses Grundsatzes - die
Wahlen in den Nationalrat - die näheren Bestimmungen»,
also eine Ausführungsbestimmung bezüglich der Wahlvor-
aussetzungen für den Gegenstand, den wir nun im Gesetz
beraten, und dann noch Artikel 77, der hier wiederholt
zitiert worden ist. Ich halte dafür, dass die verfassungs-
rechtliche Grundlage fehlt. Es ist nicht wie beispielsweise
bei den Wehrmännern ein besonderes Gewaltenverhältnis
zum Bund zu beachten; der kantonale und kommunale
Beamte steht in einem besondern Gewaltenverhältnis zu
seinem Kanton respektive zu seiner Gemeinde, er unter-
steht dem kommunalen und kantonalen Beamtenrecht mit
den beamtenrechtlichen Rechten und Pflichten; er unter-
steht auch der Organisationsautonomie der Kantone und
der Gemeinden im Bereiche ihrer eigenen Organisations-
verpflichtung und ihres Organisationsrechtes. Wenn die
Zulässigkeit bejaht würde, hätte dies natürlich verschiede-
ne Fragen zur Folge, beispielsweise: Wer würde nun den
Stellvertreter bezahlen, wenn ein kantonaler Beamter auf-
grund eines Bundesgesetzes Nationalrat würde? MUSS der
Kanton dies in Kauf nehmen, oder kann er eine Regress-
forderung stellen? Wir haben dann auch die Fortsetzung
dieser Frage beim privatrechtlichen Arbeitsverhältnis.
Führt diese Bestimmung nicht dazu, dass wir auf indirek-
tem Wege den bezahlten politischen Urlaub für ein halbes
Jahr (also für die Dauer eines Mandates während eines
Jahres) einführen? Ich erinnere an die Regelungen bei
den Bundesanstalten, bei den PTT und SBB, wo die politi-
schen Urlaube auf gewisse Tage beschränkt sind. Können
wir nun auf dem Umwege über diese Unvereinbarkeits-
kompetenz des Bundes auch privatrechtlich einen politi-
schen Bildungsurlaub schaffen? Ich verkenne nicht, die
Kantone und die Gemeinden, die solche Vorschriften auf-
stellen - wie sie von Herrn Weber angegriffen worden sind
-, sind bestimmt keine guten und auch keine vernünftigen
Arbeitgeber. Aber ich weise doch darauf hin: Wenn schon
die Bundeskompetenz fehlt und wenn auch die Notwen-
digkeit fehlt - es gibt nur einen Einzelfall, der zur Diskus-
sion steht -, dürfen wir nicht ohne Verfassungsgrundlage
in kantonale Kompetenzen eingreifen. Es ist auch nicht
recht verständlich, warum dann ausgerechnet die obersten
kantonalen und kommunalen Beamten, die Regierungsräte
und die Stadträte wiederum von dieser Unvereinbarkeits-
klausel bzw. von dieser Bundeskompetenz ausgeschlossen
sein sollen. Auch hier sollte dann der Spiess für alle gleich
lang sein. Es sollten auch hier die Mitglieder der Regie-
rungsräte ohne Beschränkung in den Nationalrat
gewählt werden können. Mangels einer verfassungsmässi-
gen Grundlage und mangels einer Notwendigkeit, in die
kantonale und die kommunale Hoheit einzugreifen, bitte
ich Sie, den Antrag Weber-Arbon abzulehnen.

M. Mugny, rapporteur: La proposition de M. Weber tend à
faire du perfectionnisme - tendance bien connue en
Suisse.
Je crois qu'il ne faut pas vouloir établir des lois ou des
articles de loi quand cela n'est pas nécessaire; or c'est le
cas ici. Les cantons et les communes ont cette compé-
tence; elles en ont fait usage de façon variée; les situa-
tions sont différentes d'un canton ou d'une commune à
l'autre, c'est un fait incontestable, mais pourquoi vouloir
réglementer ce problème sur le plan fédéral? Laissons
donc aux cantons le soin de trouver eux-mêmes la solu-
tion qui leur convient le mieux dans la mesure où ils
estiment que leurs fonctionnaires ou leurs magistrats peu-
vent ou ne peuvent pas venir siéger au Parlement fédéral.
Par conséquent, la proposition de M. Weber n'a pas sa
place ici et il convient de laisser aux cantons le soin de
régler leurs problèmes.

Bundespräsident Gnägi: Beim Antrag von Herrn Weber-
Arbon geht es darum, dass Herr Weber die Beamten in
den Kantonen als Mitglieder des Nationalrates möchte
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wählen lassen können. Eine Ausnahmebestimmung wäre
vorgesehen für die Mitglieder kantonaler und kommunaler
Behörden. Dazu möchte ich sagen, dass diese Frage nicht
geregelt ist. Es stellt sich somit das Problem: Soll diese
Frage durch die eidgenössische Behörde für die Kantone
geregelt werden, oder sollen wir die Regelung den Kanto-
nen überlassen? Persönlich bin ich der Auffassung, dass
wir hier nicht in das kantonale Recht eingreifen sollten.
Ich habe einleitend erklärt, dass wir in verschiedenen
Punkten Kompromisse in bezug auf die eidgenössischen
und die kantonalen Kompetenzen finden mussten, und hier
scheint mir nun, wie gesagt, ein Fall vorzuliegen, wo wir
davon absehen sollten, in die Kompetenz der Kantone
einzugreifen. Das würde bedingen, dass der Antrag We-
ber-Arbon abzulehnen ist.

Abstimmung - Vote

Abs. 2bis - AI. 2bis
Für den Antrag Weber-Arbon 30 Stimmen
Dagegen 63 Stimmen

Art. 19 und 20
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Art. 19 et 20
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen - Adopté

Art. 21
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Proposition de ta commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

M. Muret: Je voudrais faire une simple remarque à propos
de cet article 21. On prévoit une procédure qui paraît très
compliquée: en fait, les cantons ont à communiquer
d'abord à la chancellerie toutes les listes de candidats et
aux candidats eux-mêmes la liste sur laquelle ils figurent,
c'est-à-dire que, par exemple, j'apprendrai par la chancel-
lerie de mon canton que je figure sur la liste de mon parti.
En outre, d'après l'article 27, si l'un de ces candidats fi-
gure sur plusieurs listes, il est sommé de se déterminer
dans un délai précis, etc.

Dans ces conditions, il me semble à première vue que le
système serait infiniment plus simple si l'on se bornait à
demander à chaque candidat - comme c'est déjà l'usage
dans différents cantons, dans le canton de Vaud, par
exemple - une déclaration d'acceptation de figurer sur
une liste. S'il accepte de figurer sur plusieurs listes, on le
met alors en demeure de se prononcer. On évite ainsi
toute cette procédure d'aller et retour pour des centaines
et peut-être des milliers de candidats. Je n'ai pas déposé
d'amendement à ce sujet parce qu'il s'agit d'un problème
de simple organisation et d'ordre purement administratif;
mais je me permets de rendre la commission attentive à
ce point: il semble que ce serait une simplification absolu-
ment normale que d'adopter ce système plutôt que celui,
compliqué, qui est prévu par ces articles 21 et 27.

Eng, Berichterstatter: Die Vorschrift in Absatz 3 hat in
erster Linie administrativen Charakter. Die Bundeskanzlei
muss möglichst bald die Listen mit den Namen der Kandi-
daten kennen. Darum haben die Kantone der Bundeskanz-
lei diese Mitteilung zu machen, und dies muss eben in
Artikel 21 umschrieben sein. Im übrigen entspricht dieser
Artikel dem geltenden Recht, wie es vor einem Jahr neu
gefasst worden ist. Es ist also nicht so, dass wir Artikel 21
Absatz 3 streichen könnten.

M. Mugny, rapporteur: II est évident que la proposition de
M. Muret pourrait être acceptée selon la formulation qu'il
présente puisque certains cantons - le canton de Vaud en
particulier - ont l'expérience d'une formule semblable.
Néanmoins, cette expérience n'est pas généralisée à tous
les cantons. C'est pour cette raison que le législateur
fédéral s'est basé sur l'usage en vigueur dans l'ensemble
des cantons. Cependant, je conçois parfaitement bien
qu'une autre formule puisse être examinée et je trouve
personnellement que celle du canton de Vaud est préféra-
ble. Malgré tout, dans le cas précis qui nous occupe, le
législateur s'en tient à la règle générale des dispositions
applicables dans l'ensemble des cantons. Voilà pourquoi
cette formule a été préférée à celle de M. Muret, même si
pour ma part, je donne la préférence à celle de M. Muret.

Angenommen - Adopté

Art. 22
Antrag der Kommission

Abs.1
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Abs. 2
Die Wahlvorschläge müssen folgende Angaben über die
Vorgeschlagenen enthalten: Familien- und Vornamen, Ge-
burtsjahr, Beruf, Wohnadresse und Heimatort.

Art. 22
Proposition de la commission

AI.1
Adhérer au projet du Conseil fédéral

M. 2
Les listes doivent donner les indications ci-après sur les
candidats: nom, prénom, année de naissance, profession,
domicile (adresse exacte) et lieu d'origine.

Angenommen - Adopté

Art. 23
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen - Adopté

Art. 24
Antrag der Kommission

Abs. 2
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Abs. 1
Mehrheit
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Minderheit
(Auer, Akeret, Bretscher, Muheim)
Jeder Wahlvorschlag muss Von mindestens 0,5 Promille,
jedenfalls aber 50 im Wahlkreis wohnhaften Stimmberech-
tigten handschriftlich unterzeichnet sein. Massgebend ist
die Zahl der Stimmberechtigten bei der letzten eidgenössi-
schen Volksabstimmung.

Antrag Akeret
Abs. 1

Jeder Wahlvorschlag muss von einer Anzahl im Wahlkreis
wohnhaften Stimmberechtigten, die mindestens dem Fünf-
fachen der dem betreffenden Kanton zugeteilten National-
ratssitze, jedenfalls aber 50 im Wahlkreis wohnhaften
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Stimmberechtigten entspricht, handschriftlich unterzeich-
net sein.

Antrag Allgöwer
Abs.1
... mindestens 30 im Wahlkreis ...

Abs. 3 (neu)
Für jeden Wahlvorschlag ist beim Einreichen ein Deposi-
tum von 1000 Franken zu hinterlegen. Dieses wird nach
den Wahlen zurückbezahlt, sofern der Wahlvorschlag min-
destens 1 Prozent der Stimmenden erreicht hat.

Antrag Dafflon
Abs.1
... mindestens 15 im Wahlkreis...

Art. 24
Proposition de la commission

Al. 2
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Al. 1
Malorité .
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Minorité
(Auer, Akeret, Bretscher, Muheim)
Chaque liste de candidats doit porter la signature ma-
nuscrite d'au moins 0,5 pour mille des électeurs domiciles
dans l'arrondissement, mais de 50 au minimum. Le nombre
des électeurs inscrits lors de la précédente votation fédé-
rale est déterminant.

Propositon Akeret
AI.1
Chaque liste de candidats doit porter la signature ma-
nuscrite d'un nombre d'électeurs domiciliés dans l'arron-
dissement, qui corresponde au moins au quintuple des
mandats assignés au canton en question, mais de 50 élec-
teurs au minimum domiciliés dans l'arrondissement.

Proposition Allgöwer
AI.1
... d'au moins 30 électeurs...

Al. 3 (nouveau)
Pour chaque liste de candidats, une caution de 1000
francs doit être versée au moment du dépôt. .La caution
est remboursée après les élections, pour autant que la
liste ait recueilli au moins 1 pour cent des suffrages.

Proposition Dafflon
AI.1
... au moins 15 électeurs...

Präsident: Hier haben wir einen Antrag der Mehrheit und
einen Antrag der Minderheit, vertreten durch Herrn Auer.
Ich kann Ihnen mitteilen, dass Herr Auer seinen Antrag
zurückzieht zugunsten des Antrages von Herrn Akeret.
Herr Auer möchte sich aber trotzdem noch äussern. So-
dann liegen vor ein Antrag Dafflon und ein Antrag Allgö-
wer. Wir gehen nun so vor, dass die Antragsteller zuerst
sprechen, worauf die Kommissionsreferenten gesamthaft
antworten werden.

Auer, Berichterstatter der Minderheit: Der Rückzug des
Minderheitsantrages auf der Fahne zugunsten jenes von
Herrn Akeret erfolgt mit Zustimmung der Mitunterzeichner.
Herr Akeret und ich teilen uns in die Begründung seines
Antrages: Ich werde mehr die grundsätzlichen Argumente
anführen, Herr Akeret mehr die stichhaltigen.

Zweck unseres Antrages ist es, der Listeninflation zu steu-
ern. Die Zahl der bei den Nationalratswahlen eingereich-
ten Listen ist seit dem Zweiten Weltkrieg von etwa 100 auf
rund 170 angestiegen, jene der Kandidaten von rund 1000
auf nahezu 2000. Unser Antrag richtet sich nicht etwa
gegen die kleinen Parteien und schon gar nicht gegen die
Vielfältigkeit unserer politischen Landschaft. Er richtet
sich vielmehr gegen den Missbrauch der heutigen Wahl-
möglichkeiten.
Ich habe am Sonntag alle Listen seit 1943 durchgeschaut.
Bis 1959 waren es im Maximum vier Splittergruppen; 1963
waren es zehn, 1967 elf. Im Jahre 1971 waren es jedoch -
ohne Nationale Aktion und Republikaner - bereits 21.
Noch schlimmer wurde es letztes Jahr: Selbst wenn man
die Listen der Nationalen Aktion, der Progressiven Organi-
sationen, der Republikaner und Revolutionären Marxisti-
schen Liga ausklammert - die sicherlich echte politische
Bewegungen sind -, verbleiben noch 26 Listen verschie-
denster Splittergruppen. Handelt es sich hier nun wirklich
um eine echte Bereicherung der helvetischen Politland-
schaft?
Lassen Sie mich, einige Jahre zurückblickend, einige Blü-
ten aus dem Bouquet zupfen. Es gab u. a. eine Liste der
Stimmzwanggegner, «Evangelisch-christliche Bürger» - al-
so nicht EVP -, Listen einer «Aktion für Sauberkeit in der
Politik», des Neuen Gotthardrings, der Schweizervolk-Par-
tei. Zahlreich sind die Listen, die sich irgendwie mit dem
politisch so zugkräftigen Prädikat «parteilos» geschmückt
haben. Dazu «Freiheit» an allen Orten: Liste freier Bürger,
freier Oppositioneller, freier Wähler, freier Stimmberechtig-
ter, für freie Meinungsäusserung im Parlament, freier
Schweizer, ja sogar eine Liste freier Zürcher. Und in neue-
rer Zeit: Erwa-Bund, Europäische Föderalistische Partei,
«Liste der Initianten», eine Liste mit dem Titel «Volkstüm-
lich» - sie wurde im Kanton Bern von einer feuchtfröhli-
chen Runde zu nächtlicher Stunde kreiert und erreichte
bei den Wahlen einen Stimmenanteil von ganzen 0,04 Pro-
zent -; sodann eine Liste für «echte Wahlen», eine Liste
«Wir wollen wählen», weitere «für Bildung und Fortschritt»,
Eidgenössische Demokratische Union, Neue Demokrati-
sche Bewegung, Interessengemeinschaft für Schweizer
Arbeitnehmer. Dazu kamen letztes Jahr die diversen Split-
tergruppen aus dem breiten Streuungsbereich der Natio-
nalen Aktion und der Republikaner.
Uebrigens war der grosse und einzig wahre helvetische
Republikaner dieses Jahrhunderts nicht etwa der erste:
Schon 1947 gab es in Genf eine Liste der Parti républicain
und - oh, welch ein Greuel, Herr Schwarzenbach! - pour
les Etats Unis de l'Europe. Der grossie Teil dieser Listen
erreichte weniger als 1 Prozent der Stimmen, zahlreiche
weniger als 1 Promille. Gewiss werden verschiedene sol-
cher Listen nicht mit dem Ziel eingereicht, ein Berner
Mandat zu erringen. Es geht dabei eher um politische
Demonstrationen, um kantonale Auseinandersetzungen
oder schlicht um einen Rappelle im Hinblick auf bevorste-
hende kantonale Wahlen. Dies ist legal und soll auch ab-
solut nicht verhindert werden. Es handelt sich aber oft nur
um Splittergruppen, die sich mit ihren eigenen Parteien
überwerfen und abgesplittert haben, aber auch um Grup-
pen, die die Nationalratswahlen offenbar schlicht und ein-
fach als Jux betrachten. Diese Zersplitterung führt zu
einer Verwirrung der Wähler. Gemäss der von der
«Schweizer Illustrierten» bei den letzten National ratswah-
len angestellte Befragung der Wahlabstinenten erklärten
immerhin 10 Prozent, der Wahlkampf sei ihnen zu verwir-
rend gewesen, sie hätten sich deshalb nicht zu den Urnen
bemüht.
Sicherlich war einzelnen der zahlreichen Aussenseiter
eine gewisse Originalität nicht abzusprechen. Aber sind
nun Nationalratswahlen wirklich ein Je-ka-mi-Spiel, bei
dem jedermann mitmachen kann, ganz abgesehen von den
Kosten, die dadurch auch dem Staat aufgebürdet werden?
Seit einigen Jahren ist das Mitmachen insofern noch at-
traktiver geworden, als den Splittergruppen auch spekta-
kuläre Auftritte am Fernsehen offenstehen.
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Unser Antrag will hier einen gewissen Riegel schieben.
Wenn es einer Gruppe wirklich ernst ist mit einer Beteili-
gung an den Wahlen, dann darf man von ihr wenigstens
erwarten, dass sie ein gewisses Opfer bringt, nämlich das
Sammeln von ein paar Dutzend Unterschriften, von wenig-
stens 50, im Maximum (im Kanton Zürich) von 175. Herr
Professor Erich Grüner, der sich eingehend mit dem Pro-
blem der Listenflut beschäftigt und Ihnen auch ein dickes
Buch über die verschiedenartigsten Aspekte der National-
ratswahlen 1971 zugestellt hat, schlug in einer Fernsehdis-
kussion als notwendiges Beteiligungsquorum 500 Unter-
schriften vor. Das ist für kleine Kantone etwas viel. Das
Opfer, das von den Wahlteilnehmern gefordert wird, ist in
anderen Ländern wesentlich grösser. In England - Herr
Allgöwer wird darauf zurückkommen, wenn er seinen An-
trag begründet - und in anderen Ländern muss ein Depot
hinterlegt werden, das bei einem niedrigen Wahlergebnis
verfällt. Auch in anderen Ländern bedarf die Teilnahme an
den Wahlen einer Zahl von Listenunterzeichnern, bei-
spielsweise in Dänemark (sofern eine Partei nicht bereits
im Parlament vertreten ist) von einem 175stel aller bei den
letzten Wahlen abgegebenen Stimmen; 1971 waren dies
rund 16300 Unterschriften. Die Partei des Herrn Glistrup
erreichte sie jedenfalls und hatte, wie Sie wissen, Erfolg
bei den Wahlen. Die Zahl der für eine Wahlbeteiligung
notwendigen Unterschriften beträgt in der Bundesrepublik
Deutschland 2000, in Island 200, in Italien 1000 bei den
Wahlen in die Grosse Kammer und 300 für jene in den
Senat. In verschiedenen Ländern kennt man Sperrklau-
seln: Wird ein gewisser Prozentsatz an Stjmmen nicht er-
reicht, so geht eine Partei völlig leer aus. Die Türkei hat
eine interessante Bestimmung, derzufolge eine Partei min-
destens in 15 von 67 Provinzen mitmachen muss, wenn sie
gültige Listen vorlegen will.
Unser Antrag verlangt also eine gewisses Opfer, doch kei-
ne Schikane: Organisierte Parteien, auch kleine, können
die Voraussetzung ohne weiteres erfüllen. Die höhere Un-
terschriftenzahl kommt vor allem den beiden grossen Kan-
tonen entgegen, in denen die Zersplitterung in den letzten
Jahren am ausgeprägtesten war. Es ist quasi eine politi-
sche Entwicklungshilfe an die Kantone Zürich und Bern.
Und wenn diese aus dem Räume Basel kommt, sollte sie
erst recht akzeptiert werden.

Akeret: Zu Artikel 24 lag ein Minderheitsantrag von Herrn
Kollega Felix Auer vor. Er hat diese Frage in sehr ver-
dienstlicher Weise in der Kommission aufgegriffen. Der
ausgezeichneten, blumigen Begründung seines Antrages
kann ich mich in grundsätzlicher Hinsicht voll anschlies-
sen. Ich habe den Antrag auch mit meiner Unterschrift
unterzeichnet und unterstützt. Nachdem ich aber festge-
stellt habe, dass die 0,5-Promille-Formel auf Widerstand
stösst und vielleicht auch nicht so leicht praktikabel ist,
haben wir uns nach einer anderen Variante umgesehen,
die ich Ihnen in meinem zweiten Antrag unterbreite. Da-
nach soll jeder Wahlvorschlag von einer Anzahl im Wahl-
kreis wohnhafter Stimmberechtigter, die mindestens dem
Fünffachen der dem betreffenden Kanton zugeteilten Na-
tionalratssitze entsprechen, jedenfalls aber von 50 im
Wahlkreis wohnhaften Stimmberechtigten, handschriftlich
unterzeichnet sein. (Das ist eine Erweiterung des bundes-
rätlichen Antrages.) Ob er als Eventualantrag bezeichnet
werden kann, bleibe dahingestellt. Er versucht einfach den
Grundgedanken des Antrages Auer auf andere Weise zu
realisieren; er liegt quantitativ ungefähr in der Mitte, geht
aber für grosse Kantone weiter als das Quorum, das uns
der Bundesrat vorschlägt, das aber einigen Ratsmitglie-
dern noch zu hoch ist, wie uns das der Antrag Aider in
der Kommission bewies, und der Antrag Allgöwer, der le-
diglich 30 Unterschriften verlangt, hier im Plenum beweist.
Ich betone aber: Wenn man schon auf ein Quorum in be-
zug auf ein Minimum zu erreichender Listenstimmen, also
auf eine 3- oder 5-Prozent-Hürde, wie man sie im Ausland
kennt, sowie auf die Hinterlegung einer Kaution verzichten
will, sollte meines Erachtens die Zahl der erforderlichen

Unterschriften angemessen erhöht werden, um Missbräu-
che, wie sie vorgekommen sind, und den Wahlakt teilweise
zur Farce machten, zu verhindern. Die Listenflut, und vor
allem die Zahl der schwer identifizierbaren Listen, wirken
auf die Wähler, vorab auf ältere und unpolitische Leute,
verwirrend, deroutierend und hält sie vielfach vom Gang
zur Urne fern.
Dies war bei den jüngsten Nationalratswahlen im Kanton
Zürich in ausgesprochener Weise der Fall. Von den 21
Listen vermochten zudem sieben Listen kaum mehr als 0,5
oder noch weniger Prozent der Wählerstimmen auf sich zu
vereinigen, acht Listen erreichten weniger als 1 Prozent
der Wählerstimmen. Ob jede Wahlbeteiligung, jede Liste
schützenswerten Gründen entspricht, ist unter diesen Um-
ständen fraglich. Jedenfalls erscheint es als notwendig,
das Interesse der Allgemeinheit an einer funktionsfähigen
Wahldemokratie gegenüber diesen Partikularinteressen
abzuwägen. Die Bevölkerung - dies konnte man aus ihrer
Reaktion auf diese Listenflut und aus den öffentlichen
Kommentaren herauslesen - erwartet von uns eine wirksa-
me Bekämpfung dieser Auswüchse. Es wäre bedauerlich,
wenn nicht die nötigen Konsequenzen gezogen würden.
Mein Antrag würde z. B. im Kanton Zürich 175 Unterschrif-
ten, im Kanton Bern 155 Unterschriften erfordern; insge-
samt würden sechs Kantone, die mehr als 10 Nationalrats-
mandate besitzen, von dieser Bestimmung betroffen. Es
sind dies die Kantone Zürich mit 35 Mandaten, Bern mit 31
Mandaten, Waadt mit 16 Mandaten, Aargau mit 14 Manda-
ten, St. Gallen mit 12 Mandaten und Genf mit 11 Mandaten,
und es sind hauptsächlich die grossen Kantone, die diese
Listenflut erlebten: Bern mit 24 Listen, Zürich mit 21 Li-
sten; Waadt hatte 12 Listen, Aargau 12 Listen, was noch
angängig sein mag.
Zum Antrag Allgöwer bezüglich Hinterlegung einer Summe
von 1000 Franken möchte ich bemerken, dass dies wohl
eine schwache Bremse wäre, die leichter zu überwinden
wäre als das Erfordernis beispielsweise von 175 Unter-
schriften im Kanton Zürich. Die Kaution müsste doch min-
destens 5000 Franken betragen, um wirksam zu werden.
Immerhin wären davon im Kanton Zürich bei den jüngsten
Wahlen 8 Listen betroffen worden. Die Bestimmung würde
auch nur in den beiden grössten Kantonen spielen. Es
handelt sich hier meines Erachtens um einen schüchter-
nen Versuch - Schüchternheit ist man sonst bei Herrn
Allgöwer gar nicht gewohnt -, das in ausländischen Wahl-
systemen praktizierte System der Kaution auch bei uns
einzuführen.
Dem Einwand, der von Herrn Aider in der Eintretensdebat-
te geäussert worden ist, dass die Ausübung der Volks-
und Wahlrechte nicht erschwert werden dürfe, ist entge-
genzuhalten, dass oft dieselben Kreise in der Sammlung
von Unterschriften für Initiativen und Referenden auf kom-
munalem, kantonalem und eidgenössischem Boden durch-
aus nicht untätig sind. In Winterthur beispielsweise gibt es
Kreise um die POCH, die im Durchschnitt jedes Vierteljahr
ein Referendum lancieren, wofür 500 Unterschriften not-
wendig sind. Was für lokale Aktionen möglich ist, sollte
auch beim wichtigsten politischen Akt innert vier Jahren
(der Wahl der eidgenössischen Volksvertretung) realisier-
bar sein. Es darf doch eine gewisse minimale Anstrengung
zur Einreichung einer Liste und eine minimale Abstützung
dieser Liste in der Wählerschaft gefordert werden. Nicht
jede Wirtshausrunde, wie Herr Kollega Felix Auer gesagt
hat, nicht jeder sektiererische Klub, nicht jede Aktion der
letzten Stunde, wie wir sie auch erlebt haben, könnten
dann unser Wahlrecht strapazieren. Die Wahldemokratie
erhielte damit ein Stück der Würde zurück, die ihr in jüng-
ster Zeit geraubt worden ist.
Ich bitte Sie, meinem Antrag zuzustimmen.

M. Dafflon: En vous proposant de fixer le nombre de si-
gnatures à quinze au lieu de cinquante, nous vous deman-
dons de maintenir la situation actuelle. Lors du débat
d'entrée en matière, nous avons montré que les différentes
mesures proposées dans cette loi sont comme une série
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d'embûches dressées aux petits partis, aux groupements
divers et à tous les partis qui n'appartiennent pas à la
majorité. En effet, en augmentant le nombre de signatures
indispensables pour le dépôt d'une liste de candidats, il est
clair que l'on touche en premier lieu les partis politiques,
et surtout les petits partis politiques avec lesquels ont
veut régler un compte. D'ailleurs, l'orateur qui m'a précé-
dé l'a bien démontré lorsqu'il a évoqué les initiatives
prises par le POCH à Winterthour.
Le message, à la page 21, dit que c'est «pour éviter dans
une certaine mesure qu'on ne dépose à la légère ou par
plaisanterie des listes de candidats, qu'il convient de por-
ter de quinze à cinquante au moins le nombre de signa-
tures». Evidemment, lorsqu'il s'agira de faire une plaisan-
terie ou de monter un canular, on trouvera toujours dans
une société d'étudiants ou une société de contemporains
une équipe de cinquante gars pour signer la liste de candi-
dats lors de son dépôt parce que cela ne porte pas
à conséquence. Si vous devez déposer une liste d'un
petit parti, d'un groupe de l'opposition, il est clair que
c'est autrement plus difficile. En effet, dans ce cas, il y a
des conséquences, parce qu'il y a des risques, parce que
la presse pu les adversaires politiques peuvent donner les
noms de ceux qui ont contresigné la liste de dépôt et cela
peut porter un préjudice aux signataires. Rendre plus diffi-
cile le dépôt d'une liste de candidats est antidémocratique,
on n'a pas le droit d'empêcher les petits partis de déposer
une liste et de participer à une élection. Augmeter a cin-
quante le nombre de signatures, c'est rendre plus
difficile la participation à une votation. Si on veut
combattre les petits partis, ce n'est pas par de tels
moyens; il faut les combattre sur le terrain politique. C'est
pourquoi je vous appelle à ne pas modifier la situation
actuelle et à maintenir au chiffre de quinze le nombre de
signatures indispensables pour pouvoir déposer une liste
de candidats.

Allgöwer: Wir befinden uns in einem Dilemma. Auf der
einen Seite möchten wir den Zugang zu den Wahlen mög-
lichst offen gestalten, und auf der anderen Seite haben die
letzten Jahre bewiesen, dass wir unser Wahlrecht schüt-
zen müssen. Herr Auer hat einige bezeichnende Beispiele
erwähnt. In jedem Kanton gibt es solche Gruppen, die aus
irgendwelchen Juxideen an den Wahlen teilnehmen wol-
len. Ein solcher Jux hat nicht nur bei der Verteilung der
Listen Folgen, sondern auch bei Radio und Fernsehen;
heute kann man sich das Mikrophon allzu leicht sichern.
Davor müssen wir unsere Demokratie im Interesse ihres
Funktionierens schützen.
Nun glaube ich aber, dass die Erhöhung der Unterschrif-
tenzahl oder die Verkürzung der Fristen, wie wir das in
anderen Artikeln vorsehen, nicht das richtige Mittel ist, um
diese Missbräuche auszuschalten. Eine gewisse Erhöhung
der Unterschriftenzahl, wie in unserem Vorschlag, von 15
auf 30 ist massvoll, das kann hingenommen werden; 50 oder
mehr ist bereits eine Funktionsaufgabe für die Parteisekre-
täre, und für diese Parteisekretäre ist es ebenso leicht, 50
oder noch mehr Unterschriften herbeizubringen, wenn es
gewünscht wird. Hingegen haben wir ein Mittel bis jetzt
nicht angewandt, das ist die Hinterlage eines Depositums.
Sie wissen, der Schweizer achtet empfindlich auf seinen
Geldbeutel, und wenn er eine Liste einreichen will, und er
ist zugleich verpflichtet, nach seinem Portemonnaie zu grei-
fen, dann wird er sich die Sache zwei- oder dreimal über-
legen.
Ich habe ein Depositum von 1000 Franken vorgeschlagen,
und wenn Sie sich vorstellen, dass das von 30 Leuten auf-
gebracht wird, so macht das pro Mann oder Frau 35 Fran-
ken aus. Soviel sollte einem ernsthaften Anwärter auch
eine Liste wert sein. Ich nenne zum Vergleich die Rege-
lung in Frankreich, wo man 1000 französische Franken
(das sind heute 600 Schweizer Franken) hinterlegen muss,
in England 150 Pfund (das sind einige hundert Franken, je
nach dem jeweiligen Kurs), in Irland 100 Pfund, in Malta
20 Pfund, in den Niederlanden 1000 Gulden. Dieses Hinter-

legen hat sich bewährt, indem sich nur Leute mit Listen
melden, die einen ernsthaften Anspruch erheben. Nun
wird in diesen Ländern eine sehr viel höhere Quote für die
Rückzahlung verlangt, beispielsweise in England 12,5 Pro-
zent, in Frankreich 5 Prozent, in Irland sogar 33 Prozent,
in Malta 10 Prozent und in den Niederlanden sogar bis 75
Prozent. Das wäre nun ein Hindernis, das kaum mehr
überwunden werden könnte, und darum sollten wir es mei-
ner Ansicht nach bei einem kleinen Prozentsatz von unge-
fähr 1 Prozent bewenden lassen. Das ist in den kleinen
Kantonen nicht sehr viel, in den grösseren etwas mehr.
Aber ich bin überzeugt, dass das eine richtige Sperre ge-
gen Juxlisten wäre.
Nun ist von Herrn Akeret gesagt worden, dies sei ähnlich
wie die Sperrklausel in anderen Staaten. Das ist keines-
wegs der Fall. Es wird nicht verlangt, wie es zum Teil auch
einige westschweizerische Kantone vorsehen, dass man
zur Einsitznahme in ein Parlament eine bestimmte Pro-
zentklausel der Stimmen überschreiten muss. Das Prozent
ist nur notwendig für die Rückgabe des Depositums. Wie-
viel einer nachher Sitze gewinnt, ist durch das Wahlgesetz
geregelt; hier wird keinerlei Einschränkung verlangt. Ich
glaube, mit diesem Mittel, das wir einsetzen könnten, ohne
die Freiheit falsch zu beschränken, einfach als Schutz-
massnahme gegen Juxlisten, hätten wir ein Mittel in der
Hand, das wirksamer wäre als die blosse Erhöhung der
Unterschriftenzahl.

Wir haben - darauf hat Herr Auer schon hingewiesen - in
den letzten Jahren durch alle diese Lockerungen und un-
zähligen Listen nicht etwa eine Verbesserung der Stimm-
beteiligung erreicht, sondern im Gegenteil ein ständiges
Zurückgehen der Stimmbeteiligung. Ausserdem entstand
eine Verwirrung, weil die Leute bei der Grosszahl von Li-
sten - im Kanton Zürich mehr als 20 - nicht mehr in der
Lage sind, sachlich zu entscheiden, welche Partei sie
wählen möchten. Infolgedessen bleiben sie zu Hause und
machen nicht mehr mit. Wenn wir diesen Rückgang der
Stimmbeteiligung bremsen wollen, dann ist es angezeigt,
dass wir Massnahmen ergreifen. Neben einer massvollen
Erhöhung der Unterschriftenzahl und einer sehr massvol-
len Einsetzung der Fristen scheint mir, dass wir mit dem
Depositum das Ziel erreichen können, unter Bewahrung
möglichst grosser Freiheit dem Missbrauch zu steuern.
Deshalb bitte ich Sie, meinem Antrag, insbesondere dem
dritten Absatz mit dem Depositum, zuzustimmen.

Eng, Berichterstatter der Mehrheit: Die Kommission bean-
tragt Ihnen, den Antrag des Herrn Dafflon abzulehnen.
Dieser Antrag entspricht tatsächlich bisherigem Recht und
auch dem Entwurf der Expertenkommission aus dem Jahre
1973. Wir sind aber einstimmig der Meinung gewesen,
dass diese Mindestzahl heute zu klein ist. Eine angemes-
sene Erhöhung ist notwendig.
Mit 12 :4 Stimmen hat unsere Kommission alsdann einen
Antrag, der identisch ist mit dem Antrag von Herrn Allgö-
wer auf Erhöhung von 15 auf 30 Unterschriften, abgelehnt.
Man war der Ansicht, dass diese Erhöhung noch nicht
angemessen sei. Man wollte mit der Ablehnung ein gewis-
ses Minimum an Seriosität erreichen, zumal dann 50 Un-
terschriften doch die einzige Zulassungsbedingung zur
Nationalratswahl darstellen. Die im Gesetzentwurf neu ein-
geführte Ueberwälzung der Listenerstellungs- und Listen-
versandkosten auf die Kantone rechtfertigt selbstverständ-
lich eine Erhöhung auf 50, sonst hätte ja jeder Männer-
chor, wie Herr Akeret darauf hingewiesen hat, seine eige-
ne Liste, und es muss auch vermieden werden, dass Witz-
kandidaturen aus dem Beschluss einer feuchtfröhlichen Ta-
felrunde resultieren. Ferner müssen wir daran denken, dass
eine gewisse Minimalzahl erreicht werden muss, damit die
regionale Streuung für die Ersatzvorschläge, dre nach Ge-
setz notwendig werden könnten, vorhanden ist. Den Antrag
der Mehrheit mit 50 Unterschriften erachten wir somit als
angemessen. Es ist immerhin eine Verdreifachung des be-
stehenden Zustandes.

5-N
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Den Antrag des Herrn Akeret, den wir in der Form eines
Antrages Auer, der nun zurückgezogen worden ist, in der
Kommission behandelten, lehnt die Kommission mit gros-
ser Mehrheit ab. Bei allem Bestreben, Missbräuche zu
verhindern, geht dieser Minderheitsantrag allerdings zu
weit. Sie wissen, dass unter diesen Umständen im Kanton
Zürich 175 und im Kanton Bern 155 Unterschriften benötigt
würden, und zwar für jede Liste, also auch für jede Lan-
desteilliste. Das wäre doch ein zu grosser Sprung. Zudem
ist der Rechtssicherheit mit der Fixierung einer bestimm-
ten Anzahl, die nicht von Wahljahr zu Wahljahr ändert,
besser gedient. Es betrifft übrigens ja nur sechs Kantone,
und ich glaube, wir müssen in den grossen Kantonen zu
anderen Revisionsvorschlägen kommen, insbesondere zur
Aufteilung in mehr Wahlkreise.
Zum Antrag des Herrn Allgöwer auf Leistung eines Geld-
depositums: Ein Gelddepositum ist in der Schweiz unüblich.
Der Antrag Allgöwer macht den Anschein, dass man (mit
30 Unterschriften) weniger Unterschriften sammeln will,
dafür aber mit dem Geld die Liste erkaufen möchte. Man
kann dies damit begründen, dass die Druckkosten wegfal-
len, so dass das Geld für die Druckkosten zur Leistung
der Hinterlage dienen könne. Es ist indessen nicht schwei-
zerische Demokratie, Arbeit durch Geld zu ersetzen. Unser
Vorschlagsverfahren bedarf einer freiheitlichen Ausgestal-
tung. Wir können hier nicht finanziell oder mitgliedermäs-
sig schwache Vereinigungen und Gruppen allzu stark von
den Nationalratslisten weghalten.

Ich möchte nun Herrn Allgöwer bitten, das Eintretensrefe-
rat des Herrn Aider, der neben ihm sitzt und der es gera-
de korrigiert, doch noch zu studieren. Herr Aider hat in
der Kommission und auch gestern den Eindruck erweckt,
als ob wir in der Kommission von den grösseren Parteien
aus mit einer ausserordentlichen Härte über die Kleinen
hergefallen seien, dies nicht zuletzt auch deshalb, weil wir
die Anzahl der Unterschriften zur Einreichung von Wahl-
vorschiägen erhöhen wollten. Er war Vertreter der Erhö-
hung auf 30 und hat sich mit Händen und Füssen gegen
ein Gelddepositum gewehrt. Die Lektüre des Eintretensre-
ferates von Herrn Aider könnte dann Herrn Allgöwer doch
dazu bewegen, seinen Antrag auf das Gelddepositum zu-
rückzuziehen oder doch nicht ernst zu nehmen. Ich bitte
Sie, diesen Antrag abzulehnen.

M. Mugny, rapporteur de la majorité: Le Conseil fédéral
comme la commission partagent les soucis exprimés par
notre collègue M. Auer, qui a parlé de la «Zersplitterung
der Listen». C'est pourquoi ils se sont efforcés de trouver
des moyens pour empêcher le mouvement qui se dessine
actuellement de se développer par trop.
Il est vrai que les listes deviennent toujours plus nom-
breuses, ce qui a pour résultat le fait que l'électeur ne s'y
retrouve plus et est tenté de rester chez lui plutôt que de
prendre part aux élections.
Je ne crois pas que les critiques formulées par M. Dafflon
soient justifiées. Je lui rappelle qu'en vertu de l'article 33,
les cantons devront prendre à leur charge les frais d'im-
pression et de distribution des listes, ce qui est nouveau
pour un certain nombre de cantons. C'est incontestable-
ment un allégement très important qui est accordé sur le
plan financier aux partis, en particulier aux plus petits
d'entre eux. Genève et Vaud connaissent déjà ce système,
mais il n'est pas généralisé.
D'autre part, l'augmentation du nombre des signatures né-
cessaires me paraît parfaitement justifiée. Faut-il le fixer à
trente, comme le propose M. Allgöwer, ou à cinquante,
comme le proposent le Conseil fédéral et la commission,
ou aller encore plus loin, comme le voudrait M. Akeret? La
question peut se poser. La proposition de M. Akeret me
paraît personnellement assez équilibrée puisqu'elle tient
compte des conditions régnant dans les différents cantons
et rend la collecte des signatures plus difficile dans les
grands cantons, ce qui est normal, mais la formule du
Conseil fédéral et de la majorité de la commission, à la-

quelle je vous recommande au nom de la commission de
vous rallier, est plus simple.
Par ailleurs, M. Allgöwer propose d'exiger un dépôt de
1000 francs. La commission n'a pas eu l'occasion d'exami-
ner cette proposition, mais elle me paraît parfaitement
justifiée. Dans le canton de Vaud, l'Etat rembourse la moi-
tié des frais d'impression et de distribution des listes aux
partis qui ont obtenu au moins 5 pour cent des suffrages,
si bien que les plus petits partis doivent prendre tous les
frais à leur charge si le résultat de la votation ne répond
pas à leurs ambitions.
La formule de M. Allgöwer me paraît judicieuse. La com-
mission ne s'est pas prononcée à son sujet mais, person-
nellement, je la soutiendrai, car elle oblige ceux qui s'en-
gagent dans une campagne électorale à s'engager un peu
plus à fond qu'en récoltant simplement des signatures et à
y mettre un peu d'eux-mêmes et parfois de leur porte-
monnaie.

Präsident: Wir kommen zur Bereinigung von Artikel 24. Ich
beantrage Ihnen, hier ziffernweise vorzugehen. Wir haben
vier Anträge zu Ziffer 1 : den Antrag der Mehrheit der Kom-
mission, den Antrag Akeret, den Antrag Dafflon und den
Antrag Allgöwer. Ich beantrage Ihnen, wie folgt vorzuge-
hen: Antrag Dafflon gegen Allgöwer; das Ergebnis gegen
Antrag Akeret; Resultat gegen Antrag der Mehrheit der
Kommission. Sie sind einverstanden.

Abstimmung - Vote
Abs. 1 - AI. 1

Eventuell - Eventuellement:
Für den Antrag Dafflon 7 Stimmen
Für den Antrag Allgöwer 54 Stimmen

Eventuell - Eventuellement:
Für den Antrag Allgöwer 21 Stimmen
Für den Antrag Akeret 97 Stimmen

Definitiv - Définitivement:
Für den Antrag Akeret 53 Stimmen
Für den Antrag der Mehrheit 77 Stimmen

Abs. 3-AI. 3
Für den Antrag Allgöwer 21 Stimmen
Dagegen 72 Stimmen

Art. 25 und 26

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Art. 25 et 26
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen - Adopté

Art. 27
Antrag der Kommission

Abs. 1 und 2
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Abs. 3
Ist eine Erklärung innert dieser Frist nicht erhältlich, so ist
der auf mehreren Listen Vorgeschlagene auf sämtlichen
Listen zu streichen.

Art. 27
Proposition de la commission

Al. 1 et 2
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Al. 3
Si le candidat ne se prononce pas dans le délai fixé, le
nom du candidat porté sur plusieurs listes est alors biffé
sur toutes les listes.

Angenommen - Adopté
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Art. 28
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen - Adopté

Art. 29
Antrag der Kommission

Abs.1
Die Kantonsregierung prüft die Wahl Vorschlag e und setzt
nötigenfalls dem Vertreter der Unterzeichner eine Frist an,
innert welcher er Mängel des Wahlvorschlages beheben,
Bezeichnungen, die zu Verwechslungen Anlass geben, än-
dern und für amtlich gestrichene Vorgeschlagene Ersatz-
vorschläge einreichen kann.

Abs. 2 und 3
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Abs. 4
Nach dem 41. Tag (sechstletzter Montag) vor dem Wahltag
können die Wahlvorschläge nicht mehr geändert werden.

Art. 29
Proposition de la commission

Al. 1
Le gouvernement cantonal examine les listes de candidats
et fixe, le cas échéant, au mandataire des signataires un
délai pour supprimer les défauts affectant les listes, pour
modifier les désignations prêtant à confusion et pour rem-
placer les candidats dont le nom a été biffé.

Al. 2 et 3
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Al. 4
Aucune modification ne peut plus être apportée aux listes
de candidats après le quarante-et-unième jour (à savoir le
lundi de la sixième semaine) qui précède le jour du scru-
tin.

Angenommen - Adopté

Art. 30
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen - Adopté

Art. 31
Antrag der Kommission

Mehrheit
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Minderheit
(Waldner, Merz, Muheim, Schaffer, Wyler)
Streichen

Antrag Renschier
Abs. 1
Zwei oder mehr Listen derselben Partei können ...
... verbunden werden. (Rest des Absatzes streichen)

Abs. 2
Listenverbindungen sind auf den Listen zu vermerken.

Art. 31
Proposition de la commission

Majorité
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Minorité
(Waldner, Merz, Muheim, Schaffer, Wyler)
Biffer

Proposition Renschler
Al. 1
Deux ou plusieurs listes du même parti peuvent être appa-
rentées...
... du scrutin. (Biffer le reste de l'alinéa)

Al. 2
L'apparentement de listes doit être indiqué sur ces listes.

Präsident: Hier mache ich Sie darauf aufmerksam, dass
der Antrag der Minderheit der Kommission, vertreten
durch Herrn Waldner, zugunsten des Antrages Renschler
zurückgezogen worden ist.

Renschler: Im Vernehmlassungsverfahren sprachen sich
einige Kantone und Parteien gegen die Listen-, minde-
stens aber gegen die Unterlistenverbindung aus. Im Na-
men der sozialdemokratischen Fraktion beantrage ich Ih-
nen, die Listenverbindung auf Listen derselben Partei zu
beschränken, wodurch gleichzeitig die Unterlistenverbin-
dung hinfällig wird. Es geht hier also nicht wie im Antrag
der Minderheit, der nun zurückgezogen wird, um die abso-
lute Streichung der Listenverbindung; im Gegenteil, sie
soll weiterhin möglich sein, aber nur für die Listen der
gleichen Partei.
Die Sozialdemokratische Partei hat die Listenverbindung
stets aus prinzipiellen Gründen abgelehnt; zutreffender-
weise wurde die Listenverbindung als «politisches Lotter-
bett» bezeichnet. Die Listenverbindung unter verschiede-
nen Parteien ist nach meiner Meinung im Kern unehrlich
und verfälscht den Wählerwillen.
Unehrlich ist sie deshalb, weil im Wahlkampf jede Partei
ihr eigenes Profil betont und dem Wähler einredet, jede
Stimme sei notwendig, um die Vertretung der betreffenden
Partei im Parlament zu stärken. Im Nachhinein erfährt
dann der Stimmbürger, dass er durch die Listenverbin-
dung unter Umständen einer ganz anderen Partei zu
einem zusätzlichen Mandat verhelfen hat. Im Wahlkampf
wird also jede Partei ins grelle Rampenlicht gestellt; sind
dann die Propagandascheinwerfer schliesslich erloschen, so
bleibt nur noch das Zwielicht der Listenverbindung übrig.
Im Kanton Zürich waren 1975 der Freisinn, die CVP und
die SVP zusammen mit den Freien Zürcher Bürgern eine
Listenverbindung eingegangen. Kein Wunder, dass die
CVP nach den Wahlen nun Mühe hat, ihr hohes C glaub-
haft zu singen. Auch die dynamische Mitte ist eher zur
dynamischen Pause geworden.
Der Vorwurf der Verfälschung des Wählerwillens ist des-
halb berechtigt, weil die Stimmkraft des Wählers wegen
der Listenverbindung unter verschiedenen Parteien nicht
nur der bevorzugten Partei, sondern auch zugleich einer
Listengruppe zugute kommt, einer Listengruppe, die der
Stimmbürger vielleicht gar nicht privilegieren möchte. Fer-
ner ist die Sitzverteilung innerhalb der Listengruppe für
den einzelnen Wähler meist auch unübersichtlich. Her-
mann Böschenstein schrieb in seinem «Staatsbürgerlichen
ABC» - ich zitiere -: «Mit der Listenverbindung können die
sogenannten Restmandate für die gemeinsame, beispiels-
weise bürgerliche Sache gerettet werden.» Auf der politi-
schen Linken wird die Listenverbindung gelegentlich als
Morgenröte der Volksfront gepriesen.
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Was immer die Absichten 'hinter der Listenverbindung im
einzelnen sein sollen, ich halte sie einer Demokratie mün-
diger Bürger unwürdig. Mit buchhalterischen Tricks wird
der Wählerwillen letztlich umfunktioniert. Uebrigens kommt
es in der Praxis auch meist anders heraus, als man denkt.
Nach dem ersten Ueberblick des Eidgenössischen Statisti-
schen Amtes über die Nationalratswahlen 1975 hat die
Listenverbindung lediglich in fünf der elf Kantone mit Li-
stenverbindungen einen Einfluss auf die Sitzverteilung
ausgeübt. Im Kanton Zürich gewann die CVF einen Sitz
dank Listenverbindung, den die SVP verlor; im Kanton
Bern büsste die SP zwei Mandate ein, welche die Listen-
verbindung dem Freisinn und den jurassischen Sozialisten
einbrachte. Im Tessin verloren die Radikalen zugunsten
der autonomen Sozialisten einen Sitz; im Kanton Neuen-
burg die SP zugunsten der Radikalen, und in Genf erran-
gen die Vigilants ein Mandat auf Kosten der CVP. Das
Statistische Amt zieht die Schlussfolgerung - ich zitiere -,
«dass Listenverbindungen entweder keine Aenderung in
der Sitzverteilung bewirken oder die Benachteiligung der
schwächeren Listen zu mildern und damit die Proportiona-
lität zu verbessern mochten». Wenn mit Recht die parteipo-
litische Zersplitterung in unserem Land beklagt wird und
sie unter anderem als Grund für die Wahlabstinenz der
Bürger angeführt werden kann, dann hat es - nach meiner
Meinung - wenig Sinn, mit der Listenverbindung diesen
Zustand noch zu fördern, indem eben die schwachen Li-
sten unterstützt werden. Vertretbar ist allerdings die Li-
stenverbindung innerhalb der gleichen Partei; in den gros-
sen Wahlkreisen haben sich die Landesteillisten sicherlich
bewährt. Wie der Bundesrat in seiner Botschaft ausführt,
kann dadurch erreicht werden, dass alle Gegenden eines
Kantons Chancen haben, Vertreter in den Nationalrat zu
entsenden; sonst ist es unvermeidlich, dass der Schwer-
punkt jeweils auf den grossen Städten liegt. Ich bitte Sie,
meinem Antrag zuzustimmen, der sich auf Listenverbindun-
gen innerhalb ein- und derselben Partei beschränkt.

Eng, Berichterstatter: Die Kommission hat das Problem
der verbundenen Listen eingehend studiert und diskutiert,
und hat dann den Minderheitsantrag auf Streichung der
Listenverbindung abgelehnt. Wir nehmen zur Kenntnis,
dass nicht mehr die Listenverbindung gestrichen werden
soll, sondern lediglich die Unterlistenverbindung. Der Ge-
setzentwurf stellt auf das geltende Recht ab, das in Artikel
7 des Nationalratswahlgesetzes von 1919 das System der
verbundenen Listen verankert. Neu sind nun ausdrücklich
noch die Unterlistenverbindungen als bisherige Uebung
normiert worden. Die Unterlistenverbindung ist jedoch nur
beschränkt zulässig, und zwar nur, wenn die Listen sich
bereits in erster Stufe verbunden haben. Die mit der Li-
stenverbindung zusammenhängenden Probleme sind in er-
ster Linie staatspolitischer Art. Erst in zweiter Linie dürfen
parteipolitische oder parteitaktische Motive berücksichtigt
werden. Mit dem Verbot der Listenverbindung würden Lan-
desteillisten ausgeschlossen; das hat nun der Minderheits-
antrag anerkannt. Die Landesteillisten sind eine bewährte
Uebung zur Sicherung des regionalen Ausgleichs.
Die Listenverbindung - das betrifft auch die Unterlisten-
verbindung - ist zudem das notwendige Korrelat zur Ver-
teilung unserer Mandate nach der Methode Hagenbach-
Bischoff. Diese Methode begünstigt die grossen Parteien,
so dass die kleinen Parteien zu Listenverbindungen ge-
zwungen sind, damit sie im Parlament eine ihrer Stärke
entsprechende Vertretung erreichen. Neben diesen staats-
politischen Gründen bestehen offensichtlich auch partei-
taktische Motive, die durchaus legitim sind.
Zu den Unterlistenverbindungen: Die Unterlistenverbindun-
gen haben sich in der Praxis stark verbreitet und bewährt.
Sie sind zum Teil - wie die Listenverbindungen (die Lan-
desteillistenverbindungen) - aus sprachlichen und regio-
nalen Gründen notwendig. Ich erinnere an das Verhältnis
im Kanton Wallis. Dort kennt das Oberwallis die zwei Li-
sten der CVP und der Christlichsozialen Partei. Diese bei-
den Listen bilden zusammen eine Unterliste und diese

Unterliste verbindet sich dann mit der Liste des Unterwal-
lis zu einer Listenverbindung. Im Kanton Wallis ist also die
Unterlistenverbindung notwendige Voraussetzung zur re-
gionalen und parteipolitisch ausgeglichenen und ausgewo-
genen Vertretung. Die Unterlistenverbindungen sind auch
politisch notwendig. Die Landesteillisten der einzelnen
Parteien verbinden sich zu einer Unterliste, und alle diese
Parteien - ich denke hier an die Bundesratsparteien mit
Ausnahme der Sozialdemokratischen Partei - würden sich
dann wiederum verbinden zum - sagen wir es ganz offen -
Bürgerblock, wie es in der Westschweiz auch einen Block
der Linken gibt, der aus Unterlistenverbindungen besteht
oder zum Teil bestehen könnte.
Wir möchten darauf aufmerksam machen, dass die Unterli-
stenverbindung einer bewährten Regelung entspricht, dass
sie staatspolitisch notwendig ist und dass sie eine regio-
nale und sprachlich ausgeglichene Vertretung sichert. Ich
bitte Sie, den Antrag des Herrn Renschier abzulehnen.

M. Mugny, .rapporteur: Nous décidons maintenant du sys-
tème de l'apparentement dont M. Renschler a dit qu'il
n'était pas honnête, «unehrlich». En fait, le système d'ap-
parentement fait partie de notre procédure d'élection: on
le dit, on le proclame, on l'annonce. La loi, si elle passe,
prévoit que l'apparentement et le sous-apparentement doi-
vent être indiqués sur les listes. Je crois que c'est absolu-
ment honnête, il n'y a aucune mesure ici qui risque de
tromper le citoyen, au contraire, puisqu'on le dit ouverte-
ment et que l'on sait à quoi s'en tenir.
L'apparentement fait partie de notre système électoral. On
peut le trouver bon ou mauvais mais, jusqu'à maintenant -
il faut bien le reconnaître - l'expérience a montré qu'il
fonctionne tout à fait normalement et qu'il n'a pas contri-
bué à fausser le résultat du scrutin. Certes, il a parfois
abouti - et M. Renschler l'a montré - à modifier la réparti-
tion de quelques sièges, mais cela est voulu, c'est exacte-
ment ce que l'on entend: je dirai que le système d'appa-
rentement est une sorte de compensation à notre formule
des listes multiples, variées, et qui souvent sont nom-
breuses dans les cantons, dans les régions; il en existe par-
fois plusieurs pour un même parti dans un même canton,
afin de permettre la répartition des sièges dans l'ensemble
du canton de façon à ne pas les concentrer seulement
sur une ville ou sur une région. Il faut donc des listes
différentes et il faut alors permettre leur apparentement et
leur sous-apparentement.
La proposition de M. Renschler va moins loin que celle de
la minorité qui a été d'ailleurs retirée. Elle admet l'appa-
rentement mais seulement entre les listes du même parti.
Elle n'admet pas le sous-apparentement.
Le système que M. Renschler s'est efforcé d'introduire ne
condamne pas totalement l'apparentement, car il sait bien
que s'il est totalement interdit, on aboutirait à des solu-
tions qui seraient moins heureuses que les formules ac-
tuelles. Ce système ne tolère précisément qu'uniquement
les listes des partis. Or je crois qu'il faut, à ce moment-là,
aussi tolérer le sous-apparentement. Ainsi, l'exemple du
Valais, que notre président a rappelé, est sur ce plan-là
assez intéressant: les listes du Haut-Valais sont apparen-
tées entre elles; elles sont sous-apparentées avec les
listes du Valais romand. Par conséquent, il y a là un sys-
tème global qui permet à la fois de tenir compte des diffé-
rentes opinions et des différentes régions du pays.
Pourquoi interdire l'apparentement entre des listes diffé-
rentes? Le système proportionnel actuel favorise les
grands partis. Il a été voulu comme tel et il faut donc l'ac-
cepter mais, par compensation, le système d'apparente-
ment permet aussi à des petits partis de retrouver un peu
l'égalité des chances par rapport aux grands. En outre, il
favorise aussi, il faut le rappeler, une certaine simplifica-
tion des forces politiques puisqu'il aboutit à rassembler
sur un certain nombre de grandes lignes des partis qui
sont divisés sur certains points et sur certains problèmes.
Il permet donc, dans une certaine mesure, d'éviter les
inconvénients de listes trop nombreuses. Il permet le ras-
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semblement des différents partis sur certaines lignes de
force politiques et, pour la clarté des débats, le système
mérite d'être maintenu.
Voilà pourquoi, sans prétendre que c'est une panacée,
une formule que l'on doit à tout prix sauvegarder, sans
clamer que la démocratie serait en péril si l'apparente-
ment ne subsistait pas; je crois que l'équilibre est mieux
respecté dans notre système avec l'apparentement que
sans lui. C'est pourquoi, au nom de la majorité de la com-
mission et en mon nom personnel aussi, je vous demande
de repousser l'amendement de M. Renschler.

Sauser: Wie ich in meiner langjährigen politischen Tätig-
keit immer wieder feststellen musste, sind sich auch altge-
diente Behördemitglieder nicht immer darüber im klaren,
dass unser für die Nationalratswahlen geltendes Proporz-
system keine absolut gerechte Verteilung der zu besetzen-
den Mandate mit sich bringt. Das Ausrechnungsverfahren,
wie es im Artikel 38 des Gesetzes beschrieben wird, be-
günstigt in erheblichem Masse die grossen Parteien, na-
mentlich bei der Verteilung der Restmandate. Ich bin dem
Herrn Kommissionspräsidenten dafür dankbar, dass er be-
reits auf diesen Umstand hingewiesen hat. Um die im so-
genannten Proporzsystem Hagenbach-Bischoff liegende
Benachteiligung der kleinen Parteien etwas zu kompensie-
ren, kennt man nun immerhin das Instrument der Listen-
verbindungen. Es Messe sich anhand der Ergebnisse der
letzten Nationalratswahlen leicht nachweisen, dass eine
Verfälschung des Wählerwillens viel eher durch das teil-
weise ungerechte Proporzsystem eintritt als durch die ein-
gegangenen Listenverbindungen. Wenn Sie den Wortlaut
des Artikels 17 unseres Gesetzentwurfes mit demjenigen
von Artikel 38, zu dem wir noch kommen werden, verglei-
chen, so werden Sie feststellen können, dass für die Ver-
teilung der 200 Sitze auf die einzelnen Kantone ein ande-
res Verfahren gilt, als es für die Zuteilung an die verschie-
denen Listen schon bisher massgebend war und weiterhin
massgebend sein soll. Dieses Verfahren will die Kommis-
sion unverändert in das neue Gesetz übernehmen. Für die
Verteilung der Nationalratsmandate auf die einzelnen Kan-
tone gilt nämlich das sogenannte Bruchzahlverfahren, weil
man es nicht wagen würde, die kleinen Kantone so zu
benachteiligen, wie es nach dem System Hagenbach-Bi-
schoff gegenüber den kleineren Parteien geschieht. Ich
habe in der Vorberatenden Kommission erklärt, dass ich
bereit wäre, den Minderheitsantrag der Sozialdemokraten
bei Artikel 31 zu unterstützen - das würde auch für den
Antrag Renschler gelten -, wenn umgekehrt bei Artikel 38
die Bevorzugung der grossen Parteien durch das System
Hagenbach-Bischoff abgeschafft würde. Wenn durch die
Einführung des Bruchzahlverfahrens für die Verteilung der
Sitze auf die einzelnen Listen eine absolut proportionale
Gerechtigkeit garantiert würde, dann musste die Listenver-
bindung tatsächlich abgeschafft werden, weil sie sonst
einer Verfälschung des Wählerwillens gleichkäme. Wir hät-
ten in diesem Falle das gleiche System, wie es beispiels-
weise für das Stadtparlament in Bern gilt, wo mit der Ein-
führung des Bruchzahlverfahrens auch die Listenverbin-
dungen überflüssig geworden sind. Leider haben sich die
Vertreter des Minderheitsantrages in der Kommission beim
Artikel 31 nicht dazu entschliessen können, meinen Min-
derheitsantrag zu Artikel 38 zu unterstützen. Sie möchten
gewissermassen den Fünfer und das Weggli haben, d. h.
die mathematische Bevorzugung der grossen Parteien bei-
behalten und den kleineren Parteien erst noch das Instru-
ment wegnehmen, mit dem sie die' Ungerechtigkeit der
Ausrechnungsmethode wenigstens teilweise kompensieren
können. Ich spreche absichtlich nur von einer teilweisen
Korrekturmöglichkeit, weil es einerseits oft kleineren Par-
teien aus politischen Gründen nicht möglich ist, eine ma-
thematisch für sie interessante Listenverbindung einzuge-
hen, und weil andererseits die Bevorzugung einer ganz
grossen Partei vom System her so wirksam ist, dass sie
auch durch eine Listenverbindung kleinerer Parteien nicht
aufgewogen werden kann.

Die Sozialdemokratische Partei, die aus politischen Grün-
den nur selten die Möglichkeit besitzt, Listenverbindungen
einzugehen oder, wie sich Herr Renschler ausgedrückt
hat, sich ins Lotterbett der Listenverbindungen zu legen -
sie hat es zwar im Kanton Aargau bei den letzten Natio-
nalratswahlen mit Erfolg getan -, kommt deswegen beim
bisherigen System keineswegs zu kurz. Sie hat beispiels-
weise bei den letzten Nationalratswahlen in den Kantonen
Zürich und Bern keine derartige Wahlallianz mit anderen
Parteien abschliessen wollen oder abschliessen können.
Trotzdem bescherte ihr unser Proporzsystem in Zürich bei
einem Stimmenanteil von 23,9 Prozent dank der mathema-
tischen Bevorzugung der grossen Parteien 25,7 Prozent
der Mandate. Im Kanton Bern bekam sie bei 29,4 Prozent
Stimmenanteil 32,3 Prozent der Mandate. Hätten andere
Parteien keine Listenverbindungen abschliessen können,
so wäre die Diskrepanz zwischen erhaltenen Stimmen und
zugeteilten Mandaten so gross, dass dann allerdings mit
Recht von einer eigentlichen Missachtung des Wählerwil-
lens gesprochen werden musste. Ich habe die Sozialdemo-
kratische Partei in diesem Zusammenhang besonders er-
wähnt, weil der Minderheitsantrag von ihr ausgegangen
ist. Analoge Ergebnisse könnten selbstverständlich auch
für andere grosse Parteien nachgewiesen werden.
Das Ergebnis der Beratungen in unserer Kommission hat
mir gezeigt, dass die Zeit für einen gerechten National-
ratsproporz offenbar noch nicht gekommen ist. Unter die-
sen Umständen ist aber auch eine Abschaffung der Listen-
verbindungen für die kleineren Parteien nicht annehmbar.
In der Hoffnung, der Durchbruch zu einer besseren Pro-
porzgerechtigkeit bei den eidgenössischen Wahlen werde
bei einer späteren Gesetzesrevision gelingen, beuge ich
mich, wenn auch ungern, den gegenwärtigen politischen
Realitäten und erkläre hiermit, dass ich den Minderheits-
antrag zu Artikel 38 zurückziehe. Dafür bitte ich Sie drin-
gend, beim Artikel 31 dem Antrag des Bundesrates und
der Kommissionsmehrheit zuzustimmen.

Gehen: Der Antrag von Herrn Kollega Renschler ist ein
klarer Anschlag auf die kleinen Parteien. In unserem Sy-
stem haben wir vorerst einmal die Wahl des Ständerates,
wodurch die Wahlkreise, nämlich die Kantone, in der Klei-
nen Kammer gebührend vertreten werden. Die Wahlkreis-
grösse verhindert aber, dass der Volkswille tatsächlich
zum Ausdruck kommt. Es wäre anders, wenn z. B. die gan-
ze Schweiz ein Wahlkreis wäre oder wenn wenigstens eine
Einteilung in durchwegs mindestens Zwanziger-Wahlkreise
gemacht würde. Dann hätten wir in praxi die vom Aus-
land her bekannte 5-Prozent-Sperrklausel. Da dem aber
nicht so ist, stimme ich den Ausführungen von Herrn Kol-
lega Sauser voll und ganz zu. Der Wille der Minderheiten
käme sonst überhaupt nicht mehr zum Tragen. Wieso be-
trachtet Herr Kollega Renschler die Listenverbindung zwi-
schen nicht denselben Parteien als Verfälschung? Dies ist
mir aus seinen Ausführungen nicht ganz klar geworden.
Ich möchte darauf hinweisen, dass es immerhin geistig
verwandte Parteien gibt, die durchaus getrennt um die
Gunst der Wähler kämpfen sollen, ohne dass deshalb ihre
Erfolgsaussichten gleich durchwegs auf Null hinunterge-
drückt werden müssen. Es gibt ja, Herr Kollega Renschler,
nicht bloss rot und schwarz oder weiss und schwarz, es
gibt auch noch Zwischentöne; es ist nicht einzusehen,
weshalb man auf eine Polarisierung ausgehen sollte. Das
entspricht nicht schweizerischer Tradition und nicht unse-
rer Art.
Man darf darauf hinweisen, dass schon oft richtige und
gute Ansichten und Gedanken in kleinen Gruppierungen
geboren und von diesen verbreitet wurden; für die Ver-
breitung eben solcher Ideen ist das Forum hier von aus-
serordentlicher Bedeutung, ohne dieses Forum kommen
sie überhaupt nicht an die Oeffentlichkeiten heran. Wenn
Sie Ihren Antrag durchbringen, würde es bedeuten, dass
es neuen Gruppierungen in der Schweiz praktisch nur
noch in zwei, allenfalls in fünf Kantonen möglich wäre,
sich mit Aussicht auf Erfolg zu betätigen und dort ihre
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neuen Gedanken zum Tragen zu bringen. Mir scheint, die
Tendenz, Ventile zu schliessen, ist nicht nur hier, sondern
auch bei anderen Bemühungen festzustellen. Wir kennen
heute die Ventile der Nationalratswahlen - also der Mög-
lichkeit, kleinen Gruppierungen als Sprachrohr zu dienen -,
der Initiative und des Referendums. Wenn wir diese Venti-
le tatsächlich schliessen, werden wir Spannungen erzeu-
gen; es scheint mir in einer Zeit, in der der Versuch,
unsere Gesellschaft, unser Volk zu einer Einheit zu brin-
gen, wichtiger ist als je, nicht nur gefährlich, sondern
falsch, dieser Tendenz nachzugeben und also bewusst die
Artikulationsmöglichkeiten der kleineren Gruppen abzu-
würgen. Ich bitte Sie deshalb dringend, dem Vorschlag
von Herrn Kollega Renschier nicht zuzustimmen und der
Kommissionsmehrheit bzw. dem Bundesrat Ihre Zustim-
mung zu geben.

Sarchi: Ich bin aus materiellen Gründen gegen den Antrag
Renschier, und zwar aus denselben Gründen, die bereits
von den Herren Referenten dargelegt wurden. Ich möchte
aber Herrn Renschier und die «Kronjuristen» der sozialde-
mokratischen Fraktion, die Herren Weber und Muheim,
noch auf einen formellen Einwand aufmerksam machen. In
ihrem Antrag wird der Begriff, das Wort «Partei» gleich-
sam durch das Fenster eingeführt. Weder in der Verfas-
sung noch im vorliegenden Gesetz ist der Begriff «Partei»
zu finden. Ein Wahlvorschlag wird - er muss sogar - von
50 Stimmberechtigten unterzeichnet werden, die keines-
wegs einer Partei angehören müssen.

Es ist übrigens sehr schwierig festzustellen, was eine Par-
tei ist, wann eine Partei die juristische Persönlichkeit be-
sitzt. Herr Weber hat sich in der letzten Legislatur quasi
als Schiedsrichter mit der Frage der Zusammensetzung
der republikanischen Fraktion beschäftigen müssen und
festgestellt, dass es gar nicht klar sei, ob die Republikani-
sche Partei eine Partei ist, ob sie die juristische Persön-
lichkeit besitzt oder nicht. Wenn Herr Renschier unter dem
Begriff «Partei» nur die politischen Gruppierungen ver-
steht, die zu beweisen in der Lage sind, dass sie die juri-
stische Persönlichkeit besitzen, dann hätten wir es mit
einer Privilegierung der Parteien zu tun, und benachteiligt
wären die Gruppierungen, die durch 50 Stimmberechtigte
ihre Wahlvorschläge deponieren. Auf diesen wichtigen for-
mellen Einwand möchte ich Herrn Renschier und die
«Kronjuristen» der sozialdemokratischen Fraktion aufmerk-
sam machen.

Bundespräsident Gnägi: Bei Artikel 31 geht es ganz ein-
fach um eine politische Frage, nämlich ob die Listenver-
bindung zwischen verschiedenen Parteien spielen soll
oder nicht. Der Bundesrat ist der Meinung, dass das bis-
herige System praktikabel war, dass es die politischen
Verhältnisse klar geschieden hat und dass deshalb kein
Anlass besteht, am bisherigen System etwas zu ändern.
Ich beantrage Ihnen deshalb, der bundesrätlichen Fassung
zuzustimmen und den Antrag von Herrn Renschier abzu-
lehnen.

Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Mehrheit 85 Stimmen
Für den Antrag Renschier 33 Stimmen

Art. 32
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Antrag Renschier
... Hinweis auf Listenverbmdungen so früh wie möglich ...

Art. 32
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Proposition Renschler
... mention de l'apparentement. (Biffer le reste de l'alinéa)

Präsident: Aufgrund der Abstimmung über den Artikel 31
ist hier der Antrag Renschler hinfällig.

Angenommen - Adopté

Art. 33
Antrag der Kommission

Abs. 1
Die Kantone erstellen für sämtliche Listen Wahlzettel, auf
denen Listenbezeichnung, allenfalls Listenverbindung,
Ordnungsnummer und Kandidatenangaben (mindestens
Familien- und Vornamen sowie Wohnort) vorgedruckt sind,
sowie Wahlzettel ohne Vordruck.

Abs. 2 und 3
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Art. 33

Proposition de la commission

AI.1
Les cantons établissent pour toutes les listes des bulletins
électoraux portant la dénomination de la liste, s'il y a lieu
l'apparentement et le sous-apparentement, le numéro d'or-
dre et les indications relatives aux candidats (au moins le
nom de famille, le prénom et le 'domicile), de même que
des bulletins électoraux sans impression.

Ai. 2 et 3
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen - Adopté

Art. 33a
Antrag der Kommission

Titel
Wahlanleitungen

Text
Die Bundeskanzlei erstellt vor jeder Wahl eine kurze Wahl-
anleitung, welche den Stimmberechtigten zusammen mit
den Wahlzetteln (Art. 33 Abs. 2) zugestellt wird.

Art. 33a
Proposition de la commission

Titre
Notice explicative

Texfe
Avant chaque élection, la Chancellerie fédérale établit une
brève 'notice explicative qui est remise aux électeurs avec
les bulletins électoraux (art. 33, 2e al.).

Angenommen - Adopté

Art. 34
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Antrag Salzmann
Abs. 3
Der Name des gleichen Kandidaten kann auf dem Wahl-
zettel handschriftlich ein zweites Mal aufgeführt werden
(kumulieren).

Antrag Dafflon
Abs. 2
... und durch eine andere Ordnungsnummer und Listenbe-
zeichnung ersetzen.
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Antrag Duboule
Abs. 3
Die Wiederholung eines Namens ist unzulässig.

Art. 34

Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Proposition Salzmann
Al. 3

Le nom du même candidat peut être inscrit à la main une
seconde fois sur un bulletin (cumul).

Proposition Dafffon
Al. 2

... le numéro d'ordre imprimé et la dénomination de la li-
ste, ou encore de remplacer ces indications par un autre
numéro d'ordre et une autre dénomination.

Proposition Duboule
Al. 3
Le cumul n'est pas autorisé.

M. Dafflon: A l'article 34, le Conseil fédéral nous propose
de dire que celui qui utilise un bulletin électoral imprimé
peut biffer des noms de candidats; il peut inscrire des
noms de candidats d'autres listes; il lui est en outre loisi-
ble de biffer le numéro d'ordre imprimé ou la dénomina-
tion de la liste, ou encore de remplacer cette indication
par un autre numéro d'ordre ou une autre dénomination. Il
nous semble qu'il serait plus logique de dire «et», c'est-à-
dire que celui qui veut modifier quelque chose doit modi-
fier le numéro de liste et la dénomination et non pas
seulement l'un ou l'autre. Ce que nous vous proposons de
dire, c'est beaucoup plus clair et beaucoup plus logique,
c'est «... d'ordre imprimé et la dénomination... par un autre
numéro d'ordre et une autre dénomination».

Salzmann: Ich beantrage Ihnen, im Abschnitt «Wahlakt
und Ermittlung der Ergebnisse» auf die Möglichkeit der
gedruckten Kumulierung eines Kandidaten zu verzichten.
Das ist kein neuer Gedanke. Aber zu seiner Verwirkli-
chung kam es bisher nicht, zum Teil gewiss auch deshalb,
weil parteiinterne Gegebenheiten schwerer gewichtet wur-
den als die individuelle Entscheidungsbefugnis des Wäh-
lers. Es wird eingewendet, diese Entscheidungsfreiheit ha-
be der Wähler ja, denn er könne beliebig viele vorge-
druckte Kandidaten streichen. Tatsache aber ist, dass Ku-
mulierte praktisch ausser Konkurrenz mitlaufen, weil der
grösste Teil der Wahlbürger die Wirkung der vorgedruck-
ten Kumulation zuwenig realisiert. Ich sage damit nichts
gegen die Qualität der betreffenden Kandidaten. Aber
wenn diese Qualität so überragend ist, dann sollte sie sich
dem Volke aufdrängen und die Wahl sollte nicht durch
Privilegierung auf der Liste gewissermassen erschlichen
werden. Die Kumulation, soweit sie vorgedruckt ist, erhöht
nicht die Wahlfreiheit des Bürgers, sondern sie versucht,
ihn für das engere Parteiinteresse zu programmieren. Man
stellt sich pro forma den demokratischen Spielregeln,
rechnet aber erfolgreich mit dem Wähler, der meint, es
müsse halt so sein oder der noch an die «Heiligkeit der
unveränderten Parteiliste» glaubt.
Ich weiss, die Bedeutung der vorgedruckten Kumulation
ist dank der Einsicht der Parteien und der Selbständigkeit
des Wählers zurückgegangen. Unterstützen wir diesen
Prozess, auch weil wir wissen, da<3s die politische Mode
rasch wechseln kann!
Einen Sonderfall stellen Listen mwst kleiner Parteien dar,
die alle Kandidaten ihrer Liste kumulieren, weil sie einer-
seits zuwenig Kandidaten haben, andererseits nicht den
Wähler einladen möchten, zu viele leere Linien mit partei-
fremden Kandidaten aufzufüllen. Dieses Vorgehen ist un-
schädlich, wenn auch nicht sehr elegant. Die Kandidaten

ziehen mit gleichlangen Spiessen in den Wahlkampf. Dar-
auf kommt es an, das gehört zu den demokratischen
Rechten.
Ich bitte Sie also, im Texte des Artikels 34 Absatz 3 das
Wort «handschriftlich» einzufügen, und später im Artikel
36 Absatz 1 die Konsequenzen daraus zu ziehen. Der An-
trag Duboule wäre abzulehnen.

M. Duboule: La nouvelle loi sur les droits politiques re-
prend à l'article 34, 3e alinéa, le principe du cumul, soit la
possibilité de porter deux fois le nom d'un candidat au
Conseil national. Je me permets de m'élever contre ce
principe en considérant qu'il a parfois, dans certains can-
tons, et souvent, dans d'autres cantons, donné lieu à des
manœuvres qui peuvent avoir eu un aspect déloyal. Tout
en sachant que je m'attaque ici à une véritable forteresse,
tout en sachant que je m'attaque à un système qui repose
sur une longue pratique, je vous propose néanmoins de
fixer au contraire dans la loi l'interdiction du cumul. Les
élections au Conseil national apportent tous les quatre
ans et d'une façon régulière la démonstration qu'un candi-
dat cumulé est souvent favorisé abusivement au détriment
des autres candidats non cumulés. Certes, il n'est pas
interdit de favoriser la compétition entre candidats d'une
même liste, c'est tout à fait normal. Mais il est patent que
la pratique que nous connaissons n'est en fait utilisée que
par les vieux habitués de la politique et qu'ainsi le citoyen
peu au courant des usages politiques et ne connaissant
généralement pas le texte de loi ignore l'existence de ce
cumul, ce qui donne le résultat suivant: le candidat réussi-
ra son élection par le seul fait de ce cumul. C'est pour-
quoi je pense qu'il convient de ne suivre ni la commission
ni même la proposition de M. Salzmann dont je reconnais
pourtant volontiers qu'elle constitue un progrès par rap-
port au projet de loi. Je vous demanderai en conséquence
d'appuyer ma proposition et, si vous deviez ne pas me
suivre, d'accepter en tous cas la proposition de M. Salz-
mann.

Eng, Berichterstatter: Wir haben hier über zwei Fragen zu
entscheiden. Zum einen über die Frage der Kumulation,
dem Antrag des Herrn Duboule entsprechend, und über
die Frage der Vorkumulation, dem Antrag des Herrn Salz-
mann entsprechend.
Die Kumulation ist eine höchst politische Frage. Ich muss
gestehen, in der Kommission haben wir gar nicht disku-
tiert, ob die Kumulation beseitigt werden sollte. Wir sind
davon ausgegangen, dass sie selbstverständlich beizube-
halten ist. Sie wurde auch in der Vernehmlassung nicht in
Frage gestellt. Soviel ich weiss, ist die Kumulation in den
theoretischen Gremien, die vor der Expertenkommission
tagten, dahingehend diskutiert worden, ob man sie nicht
etwa auf eine dreifache Kumulation ausdehnen sollte, wie
sie gewisse kommunale Wahlgesetze kennen.
Wir haben auch Kantone ohne Kumulation. Das sind Kan-
tone mit relativ kleinen Wahlkreisen. Dort besteht tatsäch-
lich die Möglichkeit, dass eine Kumulation den Wählerwil-
len der Region etwas fälschen könnte. Diese Gefahr ist
vorhanden. Aber auch hier sind Manöver möglich. Es sind
die gleichen Manöver wie bei der Kumulation.
Zu ernsthafter Diskussion gibt die Frage der Vorkumula-
tion Anlass, die Herr Salzmann aufwirft. Ich erinnere dar-
an: Die Rechtsgrundlage besteht in Artikel 4 und in Artikel
13 des Nationalratswahlgesetzes. Diese Rechtsgrundlage
wird im Entwurf des Bundesrates nicht geändert, es ist nur
eine sprachliche Aenderung vorgesehen. In der Praxis
kennen wir die Vorkumulation hauptsächlich in zwei Fäl-
len. Einmal die allgemeine Vorkumulation, indem alle Kan-
didaten kumuliert auf der Liste erscheinen. Das ist in der
Regel dann der Fall, wenn die Liste damit gefüllt werden
soll, also bei kleineren Parteien. Man will leere Listen ver-
meiden. Sodann gibt es, was wir als echte Vorkumulation
bezeichnen, eine Kumulierung eines einzelnen oder meh-
rerer Kandidaten. Also eine Begünstigung des einen oder
des anderen Kandidaten gegenüber den Normalkandida-
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